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1. Vorwort

Die Leistungsfähigkeit beruflicher Schulen ist für die Qualität der Berufsbildung
von erheblicher Bedeutung, auch über das duale System hinaus. Berufliche Schulen
müssen sich deshalb weiter entwickeln und gemeinsam mit ihren Partnern um den
regional dringend benötigten  Fachkräftenachwuchs bemühen. Dabei geht es um
die Weiterentwicklung und den Ausbau der jeweils vorhanden Profile und Stärken,
um die effiziente und effektive optimale Nutzung regionaler Bildungsressourcen in
einem Netzwerk der Berufsbildung. Wenn berufliche Schulen ihren Beitrag als ein
Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwerken leisten sollen, dann stellt das auch
neue organisatorische, Kooperations- und personelle Anforderungen an sie.

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK) verfolgte mit der Fachtagung "Kompetenzzentren in regionalen Berufsbil-
dungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen" das Ziel, die Emp-
fehlungen aus dem von der BLK am 18. Juni 2001 verabschiedeten  Bericht zur
Rolle der beruflichen Schulen in regionalen Berufsbildungsnetzwerken ( BLK-
Reihe "Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung", Heft 92)
zu diskutieren und in den Folgearbeiten vor allem im Hinblick auf Organisation,
Personal und Rolle beruflicher Schulen in Bildungsnetzwerken zu operationalisie-
ren. Der Kreis der Teilnehmer hat ermöglicht, dass das Thema fachkundig disku-
tiert und unterschiedliche Einschätzungen zur Thematik eingebracht wurden.

Ich wünsche mir, dass die BLK mit der Dokumentation einen Beitrag zur aktuellen
Diskussion um die Weiterentwicklung beruflicher Schulen leistet und die verschie-
denen Akteure in der beruflichen Aus- und Weiterbildung weiter zusammenführt.

Mein Dank gilt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, ohne dessen
finanzielle Hilfe diese Fachtagung nicht zustande gekommen wäre und dem Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein für seine vorzügliche organisatorische und politische Unterstützung.

Jürgen Schlegel
Generalsekretär der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK)

Bonn, im Februar 2002
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2. Einladung und Programm

Fachtagung
"Kompetenzzentren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken

- Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen"

Die beruflichen Schulen in Deutschland stehen derzeit in einer Phase der Neuori-
entierung. Waren die vergangenen Entwicklungszyklen von einer zunehmenden
Differenzierung und Pädagogisierung gekennzeichnet, so wird die anstehende
Entwicklungsphase eine größere Selbständigkeit in der Verwaltung und Organisati-
on der beruflichen Schulen bringen. Die Stärkung der Eigenständigkeit richtet sich
aus an der kontinuierlichen Verbesserung der von den beruflichen Schulen er-
brachten Dienstleistung berufliche Bildung.

Diese Entwicklung wird eine neue Balance der Regelungsverantwortungen zwi-
schen den verschiedenen Ebenen von Schule und Schulverwaltung mit sich brin-
gen. Die BLK hat mit dem am 18. Juni 2001 vorgelegten Bericht "Kompetenzzent-
ren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag der beruflichen
Schulen" eine erste Initiative zur Strukturierung des Themenfeldes und zur Unter-
stützung dieser Entwicklung unternommen und führt hierzu eine Fachtagung
durch. Die Tagung richtet sich insbesondere an Vertreterinnen und Vertreter der
Bildungs- und Schulverwaltung, der beruflichen Schulen, der Kommunen als
Schulträger, der Ausbildungsbetriebe, der Sozialpartner sowie der Berufs- und
Fachwissenschaften

Die BLK-Fachtagung findet statt:

am 3. und 4. Dezember 2001
in den Lübecker Musik- und Kongresshallen,

in der Hansestadt Lübeck, Willy-Brandt-Allee 10

Mit dieser Fachtagung wird das Ziel verfolgt, die Empfehlungen aus dem von der
BLK am 18. Juni 2001 verabschiedeten  Bericht zur Rolle der beruflichen Schulen
in der regionalen Bildungszusammenarbeit ( BLK-Reihe "Materialien zur Bildungs-
planung und Forschungsförderung", Heft 92) zu diskutieren und vor allem im
Hinblick auf Organisation, Personal und Rolle beruflicher Schulen in Bildungs-
netzwerken zu operationalisieren. Die Erfahrungen einzelner Länder – und auch
aus dem europäischen Ausland - zur Weiterentwicklung beruflicher Schulen sollen
in der Tagung vorgestellt werden.

Die Thematik ist sehr komplex und wird von unterschiedlichen Sichtweisen, Ziel-
setzungen und Bedenken schon im Vorfeld diskutiert. Deshalb wurde dem Aus-
tausch in den themenspezifischen Foren sehr viel Zeit eingeräumt. Mit Impulsrefe-
raten und einer Aussprache mit den Teilnehmern sollen Hinweise auf Empfehlun-
gen zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen gegeben werden.



Seite 5

Montag, 3. Dezember 2001Montag, 3. Dezember 2001

14.00 Uhr Begrüßung
Ulrich Meyenborg
- Schulsenator der Hanse Stadt Lübeck -

Eröffnung der BLK-Fachtagung
Jürgen Schlegel
- Generalsekretär der BLK -

14.20 Uhr Berufliche Schulen als eigenständige regionale Berufsbildungszentren
Ute Erdsiek-Rave
- Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes SH -

15.00 Uhr Berufliche Schulen in der regionalen Zusammenarbeit
Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann
- Präsident der Unternehmensverbände Nord -

15.45 Uhr Kernthesen des BLK-Berichtes und Überleitung zu den Foren
Achim Meyer auf der Heyde
- Vorsitzender des Arbeitskreises "Aus- und Weiterbildung" der BLK -

16.15 Uhr Übergang zu den Foren – Kaffeepause

16.45 Uhr Parallel stattfindende Foren I bis III

20.00 Uhr Schleswig-Holsteinisches Büffet

Dienstag, 4. Dezember 2001Dienstag, 4. Dezember 2001

08.30 Uhr Parallel stattfindende Foren I bis III

10.30 Uhr Pause / Imbiss / Kommunikation

11.00 Uhr Ergebnispräsentation aus den Foren

12.00 Uhr Statements und Bewertungen
Talkrunde mit Vertretern des Bundes, der Länder, der Sozialpartner und der Schulträger
     •     Karl Spelberg                    -  Zentralverband des Deutschen Handwerks
     •     Andreas Henseler           - stellv. Vors. des Schulausschusses des Dt. Städtetages
     •     Kurt Kielwein                   - Bundesinstitut für Berufsbildung
     •     Dr. Ursula Herdt               - i. V. des DGB
     •     Günter Ploghaus              - Bundesministerium für Bildung und Forschung
     •     Klaus Karpen                    - Vorsitzender des Schulausschusses der KMK

Moderation: Achim Meyer auf der Heyde

13.30 Uhr Ende der Fachtagung

Forum IForum I

Organisationsentwicklung der beruflichen Schulen
(u. a. Steuerungsformen, Entscheidungswege und -kompetenzen,
Budgetierungskonzepte, Rechtsformen,  Rolle der Schulaufsicht)

Moderation: Klaus Rauber, Kultusministerium Sachsen-Anhalt



Seite 6

Montag, 3. Dezember 2001Montag, 3. Dezember 2001

  • Von der Behördenverwaltung zum Dienstleistungsunternehmen
 Ute  Lysk
- Unternehmen Roland Berger und Partner -

16.45 Uhr

bis

19.00 Uhr   • Steuerungsmodell berufsbildender Schulen  in Dänemark
Henning Gade
- Dänische Botschaft, Berlin -

  • Förderung der Eigenständigkeit Beruflicher Schulen zwischen Verfassungs-
gebot und den Anforderungen beruflicher Aus- und Weiterbildung
Prof. Dr. Hermann Avenarius
- Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) -

Dienstag, 4. Dezember 2001Dienstag, 4. Dezember 2001

  • Erfahrungen: Berufsbildende Schulen als Stiftung
Gabriele Post
- Geschäftsführerin des Lette-Vereins in Berlin -

08.30 Uhr

      bis

10.30 Uhr   • Erfahrungen: Berufsbildende Schulen als gGmbH
Rolf Meyer
- Zentrum für Gebäudeautomation in Bremen -

  • Erfahrungen mit Budgetierungskonzepten
Rudolf Freisinger
- Leiter der berufsbildenden Schulen des Wetteraukreises in Büdingen (Hessen) -
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Forum II  Forum II  

Berufsbildungsnetzwerk  in der Region
(u. a. Aufbau von Netzstrukturen, Verzahnung von
Aus- und Weiterbildung, Förderung von Kooperationsbeziehungen,)

Moderation: Dieter Hölterhoff, Ministerium für Bildung, Jugend, und Sport des Landes Brandenburg

Montag, 3. Dezember 2001Montag, 3. Dezember 2001

  • Überlegungen aus der Wissenschaft:
Berufspädagogische und berufsbildungspolitische Begründung für die
Implementation von Berufsbildungsnetzwerken in der Region
Prof. Dr. Felix Rauner
- Institut für Technik und Bildung der Universität Bremen -

16.45 Uhr

     bis

19.00 Uhr

  • Hinweise aus der Netzwerkforschung:
Grundsätzliche Aspekte bei der Schaffung von Netzwerken, Probleme
und Lösungsmöglichkeiten
Dr. Karl Wilbers
- Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen -

  • Aus der Praxis:
Erfahrungen mit Weiterbildungsverbünden
Carla-Maria Cremer
- Wirtschaftsministerium Schleswig- Holstein -

Dienstag, 4. Dezember 2001Dienstag, 4. Dezember 2001
  • Verstetigung des Lernortverbundes aus dem beendeten Modellversuch  "GOLO" in

Wilhelmshaven
Günther Pirschl
- Wirtschaftsverband Wilhelmshaven -

  8.30 Uhr

     bis

10.30 Uhr
  • Das ÜAZ und die BBS Wittlich als Partner im regionalen Kompetenzzentrum

Elisabeth Wurzer
- Projektkoordinatorin, Überbetriebliches Ausbildungszentrum – Wittlich -
Martin Müller
- Geschäftsführer des Modellversuchs, Berufsbildende Schule Wittlich -

  • Kooperationspotenziale von privaten Weiterbildungseinrichtungen in
Berufsbildungsnetzwerken
Anette Morhard
- Geschäftsführerin Bildungswerk der Thüringischen Wirtschaft -
Jürgen Bischoff
- Deutsche Angestellten-Akademie -



Seite 8

Forum III  Forum III  

Personalentwicklung in den Kompetenzzentren
(u. a. Anforderungsprofil, Personalentwicklung und -rekrutierung,
Führungsstrukturen, Fortbildung des Personals, Arbeitszeit, Beamtenstatus etc.)

Moderation: Klaus Lorenz , Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg

Montag, 3. Dezember 2001Montag, 3. Dezember 2001

  • Anforderungen an Personalentwicklung und Personaleinsatzstrukturen
in Berufsbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft
Frank Glücklich
- Stiftung Berufliche Bildung in Hamburg -

16.45 Uhr

     bis

19.00 Uhr
  • Personalbudgetierung und  der Personalrekrutierung am Beispiel

einer berufsbildenden Schulen  in der Schweiz
Rudolf Siegrist
- Schulleiter der beruflichen Schule in Baden (Schweiz) -

  • Personaleinstellung und Personalentwicklung am Beispiel einer
dänischen beruflichen Schule
Sven Aage Olsen
- Schulleiter des Berufsschulzentrums in Sonderburg (Dänemark) -

Dienstag, 4. Dezember 2001Dienstag, 4. Dezember 2001

  • Personalbewirtschaftung an berufsbildenden Schulen im Rahmen neuer rechtli-
cher Verfasstheit
Jens Popken
- Bildungsministerium Schleswig-Holstein -

8.30 Uhr

     bis

10.30 Uhr
  • Personalrechtliche Erfahrungen aus dem Privatisierungsprozess

NN (wegen Absage)
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3. Begrüßung und Eröffnung
3.1 Begrüßung

Ulrich Meyenborg
- Schulsenator der Hansestadt Lübeck -

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich darf Sie als Schulsenator der Hansestadt Lübeck ganz herzlich in unserer
Stadt begrüßen, mit Ihrer interessanten Fachtagung zu dem Thema: Kompe-
tenzzentren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken hier in der Musik- und
Kongresshalle.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten zunehmend erlebt, wie die berufliche Bil-
dung mehr und mehr zu einem wichtigen Pfeiler der Bildung geworden ist, mehr
und mehr hineingewachsen ist in das gesamte Bildungssystem, wie sie Aufgaben
des allgemein bildenden Schulwesens ergänzt oder sogar übernommen hat, ein-
schließlich der entsprechenden Abschlüsse.

Jetzt geht es um die andere Richtung, um eine Neubestimmung des Standortes
Berufsschule im Berufsbildungssystem, dass im Wesentlichen ja immer noch ge-
tragen wird vom dualen Ansatz. Dabei gilt es aber zunächst zu erkennen, welche
Ansätze zur Verbesserung des Ressourceneinsatz im personellen und sächlichen
Bereich es intern gibt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, für beides einige
Möglichkeiten zu nennen, die ganz eng auch mit regionalen Berufsbildungsnetz-
werken im Zusammenhang stehen.

So ist es Zeit, z. B. über die Sinnhaftigkeit der strengen Trennung von Berufs-
schulunterricht in Berufsschulen und überbetriebliche Ausbildung in den ÜAZ
nachzudenken, mindestens im sächlichen Bereich. Ich könnte mir aber auch
Stundenpläne vorstellen, die nicht nur den Berufsschulunterricht berücksichti-
gen, sondern auch die überbetriebliche Ausbildung einplanen (was in schleswig-
holsteinischen Schulgesetz zugegebenermaßen noch nicht vorgesehen ist). So
wäre denkbar, dass die Auszubildenden an einem Tag abwechselnd Theorie und
Praxis haben. Im Unterricht könnten durch Absprache zwischen Schule und In-
nungen bzw. Kammern Synergien genutzt also Doppelungen vermieden werden.
Mit der sicheren Folge, dass dadurch die Auszubildenden häufiger im Betrieb
wären.

Eine solche Organisation der Berufsschule braucht natürlicher weise auch er-
weiterte Managementkompetenzen. Berufsschulen müssten wesentlich flexibler
im Einsatz ihrer Mittel werden, und sie könnten so zu Vorreitern auf dem Weg
zu regionalen Bildungszentren werden. Denn sie sind allein aufgrund ihrer Grö-
ße am besten in der Lage, als erste ein eigenes Schulmanagement zu entwickeln.
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Eine Erweiterung des Aufgabenspektrums der Berufsschulen in Richtung Ko-
operation mit der überbetrieblichen Ausbildung unterliegt selbstredend der kriti-
schen Beobachtung durch die Innungen und die Kammer. Nur mit ihnen zu-
sammen und in enger Abstimmung mit ihnen - von Beginn dieses Weges an -
können sich regionale Berufsbildungszentren, regionale Berufsbildungsnetzwer-
ke entwickeln.

In Schleswig-Holstein haben wir nach dem Dialogpapier vom Frühjahr nunmehr
auch eine Konzeptstudie zur weiteren Entwicklung der beruflichen Schulen von
der Bildungsministerin erhalten. Diese Studie enthält viele gute Ansätze auf dem
von mir gerade beschriebenen Weg.

Einige vorsichtige kritische Anmerkungen zum Verhältnis Schulträger in diesem
Zusammenhang will ich jetzt weglassen. Nur so viel: Die Einbindung und künf-
tige Beteiligung der Schulträger ist meines Erachtens in dieser Konzeptstudie
noch zu wenig ausformuliert. Hier gibt es noch viele Fragen, die die Schulträger
mit dem Land in den nächsten Monaten zu diskutieren haben. Das berufliche
Schulwesen hat einen großen Stellenwert im Haushalt der Hansestadt Lübeck,
das kann ich hier versichern.

Soweit der regionale Bezug und die eigene Betroffenheit. Aber es gibt sicher
auch in den anderen Bundesländern noch einige Unebenheiten auf dem Weg der
Neuausrichtung der Berufsschulen.

Die Ergebnisse Ihrer Tagung werden sicherlich für die ausgestaltende Planung
künftiger regionaler Kompetenzzentren hilfreich sein. Dazu allen Erfolg.

Hoffentlich haben Sie neben der Tagungsarbeit noch Zeit, sich unsere wunder-
schöne historische Altstadt anzusehen, in diesen Tagen in ganz besonderer
glanzvoller adventlicher Atmosphäre.
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3.2 Eröffnung der BLK-Fachtagung

Jürgen Schlegel
- Generalsekretär der BLK -

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich begrüße Sie auch im Namen der Vorsitzenden der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungsförderung hier in Lübeck ganz herzlich und
freue mich über die große Resonanz, die diese Fachtagung gefunden hat.

Ganz besonders begrüße ich die beiden Hauptreferenten, Frau Ministerin Ute Erd-
siek-Rave, und Sie, Herrn Prof. Hans Heinrich Driftmann, den Präsidenten der
Unternehmensverbände Nord. Wir sind gespannt auf Ihre Vorträge, die wesentli-
che Impulse für die Diskussionen dieser beiden Tage geben werden.

Sehr herzlich begrüße ich die Gäste aus dem Ausland: Herrn Botschaftsrat Hen-
ning Gade und Herrn Schulleiter Sven Arge Ohlsen aus Dänemark, Herrn Schul-
leiter Rudolf Siegrist und Dr. Wilbers aus der Schweiz.

Ebenso herzlich begrüße ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutsch-
land; ich begrüße Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte beruflicher Schulen,
Vertreter von Wirtschaftsverbänden, freien Bildungsträgern, Kammern, Vertreter
der Landesausschüsse für Berufsbildung, der Gewerkschaften und Lehrerverbände,
der Wissenschaft, der Lehrerfort- und -weiterbildung, der Bundes- und Landesmi-
nisterien und der Landtage.

Der Kreis der Teilnehmer verspricht, dass wir das Thema Berufsschulen, ihre Ein-
bindung in regionale Kompetenzzentren in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
fachkundig diskutieren können und dass die unterschiedlichen Einschätzungen zur
Thematik eingebracht werden.

Ich bedauere sehr, dass wir aus Platzgründen nicht allen Interessierten die Teil-
nahme an dieser Fachtagung haben ermöglichen können.

Lassen Sie mich, bevor ich kurz ins Thema einführe, auch Dank sagen: Dank ge-
bührt der Musik- und Kunsthalle Lübeck, die uns dieses wunderschöne Ambiente
und optimale Tagungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Dank an das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, das diese Fachtagung durch Bereitstellung
der erforderlichen Mittel erst ermöglicht hat, Dank vor allem aber an Herrn Mar-
wede und sein Team vom schleswig-holsteinischen Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst für die vorzügliche Vorbereitung unserer Fachtagung.

Wenn die Ergebnisse unserer Fachtagung so gelungen sein werden, wie die Vorbe-
reitung es bereits ist, können wir zufrieden sein.
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Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung,
deren Einladung Sie gefolgt sind, ist eine Regierungskommission von Bund und
Ländern, die sich in der Regel dreimal im Jahr auf Ministerebene trifft. Sie ist keine
gemeinsame Kommission für Bildungspolitik, sondern für Bildungsplanung; d. h.,
dass nicht alle aktuellen Bund und Länder interessierenden Fragen der Bildungspo-
litik im Rahmen der BLK erörtert werden; die BLK konzentriert sich auf bildungs-
planerische Aufgaben, auf die Weiterentwicklung unseres Bildungs-, Wissenschafts-
und Forschungssystems; sie unternimmt dabei den Versuch, die Planungen zur
Weiterentwicklung des Bildungswesens in Abstimmung mit finanziellen Notwen-
digkeiten und Möglichkeiten, der Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu
entwickeln. In Erfüllung dieses Auftrages hat die BLK im Oktober den Bericht
"Zukunft von Bildung und Arbeit" den Regierungschefs des Bundes und der Län-
der zur Entscheidung zugeleitet. Dieser Bericht verdeutlicht die tiefgreifenden Ver-
änderungen, die auf unsere Gesellschaft in den nächsten 15 Jahren zukommen:

Auch wenn man es bei derzeit knapp vier Millionen Arbeitslosen nicht glauben will:
Der Bedarf an Arbeitskräften wird zunehmen und schon relativ bald in bestimmten
Bereichen zu einer Arbeitskräfteknappheit führen. Unsere Gesellschaft wird älter;
das bedeutet nicht nur, dass die aus dem Arbeitsprozess ausscheidenden Personen
nur noch mit größter Mühe, teilweise gar nicht mehr qualifiziert durch junge Beruf-
sanfängerinnen und Berufsanfänger ersetzt werden können; das bedeutet auch, dass
der Anteil der Älteren, die im Erwerbsleben stehen, immer größer wird.

Wirtschaft und Gesellschaft werden nicht mehr darauf vertrauen können, dass In-
novation, neues Denken, vor allem von den Jüngeren im Arbeitsprozess und von
den Berufseinsteigern in den Wertschöpfungsprozess eingebracht werden können.
Wir werden darauf angewiesen sein, dass auch die Älteren im Arbeitsprozess inno-
vationsfähig und innovationswillig bleiben.

Lernbereitschaft ein Leben lang bedeutet damit in Zukunft nicht vornehmlich Le-
bens- und Persönlichkeitsbereicherung des Einzelnen, sondern wird eine der we-
sentlichen Voraussetzungen für wirtschaftlichen Wohlstand und gesellschaftliche
Stabilität sein. Lernbereitschaft allein nützt wenig, wenn nicht die Möglichkeiten
geschaffen werden, diese Lernbereitschaft ein Leben lang auch umzusetzen.

Wenn diese Projektion auch nur einigermaßen zutrifft, müssen wir die Möglichkei-
ten zu lebenslangem Lernen, zu Aus- und Fortbildung nach der Erstausbildung um
ein Vielfaches gegenüber dem heutigen Zustand steigern. Wir brauchen Strukturen
in Betrieben, über Tarifverträge und Anderes, in denen sich solche lebensbegleiten-
de Qualifikation verwirklichen kann. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um quali-
fizierte Erstausbildung, Fortbildung und Weiterbildung zu garantieren und brau-
chen das Zusammenwirken aller in diesem Prozess.

Und damit bin ich beim Thema der Fachtagung: Berufliche Bildung, d.h. Erstaus-
bildung und Weiterbildung im Sinne lebensbegleitenden Lernens ist und wird zu-
nehmend wesentlicher Faktor der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer
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Wirtschaft und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Durch den raschen
Wandel in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft steht die berufliche Bildung
permanent unter Reformdruck.

Wir müssen uns fragen, ob die gegenwärtige Situation Synergiemöglichkeiten zwi-
schen den Partnern der beruflichen Aus- und Weiterbildung hinreichend aus-
schöpft, ob Berufsschulen, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Betriebe nicht
immer noch zu sehr nebeneinander her arbeiten als miteinander arbeiten.

Die BLK hat Sie eingeladen, weil sie glaubt, dass diese Zusammenarbeit verbessert
werden kann und verbessert werden muss. Sie hat in dem Bericht, der Ihnen für
diese Fachtagung vorliegt, angeregt, die fachlichen, personellen und technischen
Ressourcen der beruflichen Schulen in der Region stärker als bislang in Netzwerken
mit den Kammern, den Betrieben und den Berufsbildungszentren einzubringen. Es
geht darum, abgestimmte, ortsnahe regionale Aus- und Weiterbildungsangebote zu
schaffen; wir glauben, dass die Organisation der beruflichen Schulen an die neuen
dynamischen Entwicklungsprozesse angepasst werden muss, wenn die beruflichen
Schulen sich diesen Anforderungen, die ich skizziert habe, erfolgreich stellen wol-
len. Budgetierungskonzepte, die Rechtsform beruflicher Schulen, der Aufbau von
Netzstrukturen, von Kooperationsbeziehungen, neue Formen der Personalent-
wicklung sind nur einige Aspekte, die in diesen zwei halben Tagen in den Foren
und sicher auch am Rande der Tagung erörtert werden - vermutlich nicht immer
einvernehmlich, aber getragen von dem gemeinsamen Bemühen, die berufliche Bil-
dung unter Einbeziehung der beruflichen Schulen in der Region zu optimieren.

Bringen Sie in die Diskussionen Ihre unterschiedlichen Sichtweisen ein, seien Sie
aufgeschlossen gegenüber neuen und anderen Sichtweisen, sehen Sie mannigfalti-
gen Entwicklungschancen ebenso wie die zu klärenden Voraussetzungen. Nutzen
Sie die Tagung zu einem angeregten Gedankenaustausch, dessen Ergebnisse sich
auch in der weiteren Arbeit der BLK widerspiegeln werden. Vieles von dem, was
ich angesprochen habe, ist noch nicht klar konturiert, viele Entwicklungen zeich-
nen sich erst schemenhaft ab; und so passt sich dieser nebelige Wintertag hier in
Lübeck dem Thema unserer Tagung in mancherlei Hinsicht durchaus an. Hoffen
wir, dass morgen ein klarer Tag ist.
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4. Vorträge im Plenum
4.1 Berufliche Schulen als eigenständige regionale

Berufsbildungszentren

Ute Erdsiek-Rave
- Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein -

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

blättert man derzeit durch die Wirtschafts- und Bildungsteile der Zeitungen, so
bietet sich ein kurioses Bild. Da ist einerseits die Rede von Lehrstellenmangel bzw.
Lehrstellenabbau, und andererseits heißt es immer wieder: Lehrstellen könnten
nicht besetzt werden, weil es an qualifizierten Bewerbern fehlte. Das Handwerk
suche händeringend nach Nachwuchs. Man merkt es allerorten: welcher Bäcker ist
noch ein Bäcker und nicht bloß Betreiber eines Backshops, in dem tiefgefrorene
Brot- und Brötchenrohlinge aufgebacken werden? Wer von uns hat sich nicht
schon die Haare gerauft, weil der Reparaturdienst einer Heizung alles andere als
kompetent gewirkt hat oder weil es ewig dauert, bis man endlich einen Handwerker
bekommt?

Die Situation ist überaus komplex: den Handwerksberufen und den gewerblichen
Industrieberufen fehlt der Nachwuchs, auch weil diese Berufe in den letzten Jahren
geradezu dramatisch an Prestige verloren haben. Im Dienstleistungssektor sieht es
etwas besser aus. Es sollte uns aber mehr als nur zu denken geben, dass die Allens-
bacher Berufs-Prestige-Skala 2001 ausgesprochen akademikerlastig ist (damit wir
uns nicht missverstehen: es geht mir nicht um eine Kritik an der Umfrage, mir geht
es nur um die Situation, die sie abbildet). Als Beruf, für den man sich im Rahmen
einer Berufsbildenden Schule qualifiziert, ist einzig und allein der Buchhändler ver-
treten, und er bildet das Schlusslicht, Platz 18. Nach dem gesellschaftlichen Stel-
lenwert von typischen Handwerks- und Industrieberufen wird überhaupt nicht ge-
fragt.

Derartige Entwicklungen sind die Folge tiefgreifender gesamtgesellschaftlicher
Veränderungen. Sie sind gewiss nicht mit einem Federstrich zu beheben, und einfa-
che Schuldzuweisungen führen ohnehin nicht weiter.

Industrie und Handwerk beklagen - sofern sie die Verantwortung für die Ausbil-
dung überhaupt noch ernst nehmen - die mäßigen Voraussetzungen, die potentielle
Auszubildende mitbringen. Hier sind wir tatsächlich gefordert, das ist ein Segment,
das wir seitens des Bildungsministeriums mitzuverantworten haben, wohlgemerkt:
mitzuverantworten!

Wir haben uns deshalb in den letzten Monaten sehr intensiv mit diesem Themen-
komplex beschäftigt. Zwei Linien will ich hier hervorheben: zum einen die Frage,
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ob und in welcher Weise die Hauptschule und die Ausbildung in der Hauptschule
zu reformieren sind; zum anderen die Frage, welche Konsequenzen sich aus dieser
Situation für die berufliche Bildung ergeben - letzteres soll heute mein Thema sein!

Das Problem ist im übrigen kein spezifisch Schleswig-Holsteinisches. Dies betont
auch ein viel zu wenig beachtetes Positionspapier, das die Arbeits- und Sozialmi-
nister, die Kultusminister- und Wirtschaftsminister der Länder im Dezember 2000
gemeinsam verabschiedet haben. In diesem Positionspapier wird das Ziel formu-
liert, "die beruflichen Schulzentren, die überbetrieblichen Ausbildungsstätten der
Wirtschaft sowie die Bildungseinrichtungen vergleichbarer Funktion zu sogenann-
ten regionalen Kompetenzzentren miteinander zu verbinden, um sowohl die Qua-
lität der Bildungsangebote als auch die Wirtschaftlichkeit und damit eine Fortent-
wicklung des regionalen Bildungsangebotes zu verbessern."

Die Beruflichen Schulen profitieren – wir sehen das auch in anderen europäischen
Staaten – von mehr Selbstständigkeit, während eine zentralistische Steuerung ihre
Entfaltungsmöglichkeiten eher behindert.

Was ist seither in Schleswig-Holstein passiert, wie haben wir diese Erkenntnisse
umgesetzt? Am Anfang steht ein Grundsatzbeschluss: im März 2001 haben wir
entschieden, die Berufsbildenden Schulen in regionale Berufsbildungszentren um-
zuwandeln. Die Konzeptstudie "Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen zu Re-
gionalen Berufsbildungszentren" liegt in der Anhörungsfassung vor - darauf gehe
ich später ein. Zunächst will ich den Rahmen grob skizzieren, in dem Sie diese Re-
formen verorten müssen.

Wir setzen den Prozess der Stärkung schulischer Eigenverantwortung, den wir vor
Jahren in kleinen Schritten – aber sehr erfolgreich - begonnen haben, konsequent
fort. Zahlreiche Bausteine sind vor diesem Hintergrund entwickelt und überzeu-
gend erprobt worden. Ich möchte hier nur einige benennen:

• Die Dezentralisierung der Personalentscheidung: demnach schreiben Berufs-
bildende Schulen ihre zu besetzenden Stellen selbst aus und treffen eigenver-
antwortlich die Entscheidung darüber, welche Person mit welchem Qualifikati-
onsprofil eingestellt werden soll - natürlich unter Wahrung des Mitbestim-
mungsgesetzes. Dieser Prozess ist in Schleswig-Holstein in Bezug auf die Beruf-
lichen Schulen abgeschlossen.

• Das Personalentwicklungskonzept für Schulen steht kurz vor der Umset-
zung. Es sieht u.a. regelmäßige Mitarbeitergespräche und ein standardisiertes
Vorgesetzten-Feedback vor.

• Die gesetzlich verankerte Schulprogrammarbeit verpflichtet Schulen dazu, die
eigene pädagogische Arbeit zu reflektieren, sich Ziele zu setzen und diese extern
wissenschaftlich zu evaluieren. Erstmalige Ergebnisse dieser Schulprogrammar-
beit können wir zum Ende dieses Schuljahres präsentieren.
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• Die neuen Lehrpläne orientieren sich deutlicher als bisher an der Vermittlung
von Kompetenzen.

• Die Schulgesetznovellierung aus dem Jahre 1998 eröffnet den Schulleitungen
die Möglichkeit, im Auftrage des Landes und der Schulträger innerhalb der ver-
fügbaren Mittel eigenständige Rechtsgeschäfte abzuschließen (§ 3 Abs. 2
SchulG). D.h. zum Beispiel, dass Lehr- und Lernmittel im Rahmen von Sach-
mittelbudgetierungen eigenständig beschafft werden können.

 Dieses Maßnahmenbündel eröffnet den Beteiligten neue Gestaltungsräume. Die
Berufsbildenden Schulen sollen noch eigenständiger agieren und die neuen Ges-
taltungsräume kompetent ausfüllen, damit die Ausbildungsinhalte und Ausbil-
dungsprofile so bedarfsgerecht wie nötig moduliert werden können.
 

 Der Prozess der Ausdifferenzierung von Qualifikationen macht vor den Berufli-
chen Schulen nicht Halt, im Gegenteil: hier macht er sich besonders gravierend
bemerkbar. Ein Philosoph sitzt nach wie vor am Schreibtisch und studiert seinen
Hegel oder Schopenhauer. Vielleicht arbeitet er seltener mit gedruckten Büchern
und Karteikarten, vielleicht liest er Texte von der CD-ROM, vielleicht erstellt er
sich eine Datenbank. Seine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Text ändert
sich nicht - er wird versuchen, die Denkstrukturen des Werkes zu begreifen und zu
beschreiben.
 

 Wie anders sieht die Situation dagegen bei einem Automechaniker aus? Professor
Felix Rauner hat den Wandel im Rahmen seiner Forschungsarbeiten eindrucksvoll
belegen können: In den 30-er Jahren umfasste die Service- und Reparaturanleitung
des legendären Opel P4 gerade mal 50 Seiten, 1970 war sie schon 2000 Seiten dick,
und heute sind es über 200 Tausend Seiten - wohlgemerkt: für ein einziges Opel-
Modell! Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch auf eine andere Entwick-
lung hinweisen: der Beruf des Kfz-Elektrikers ist im Verschwinden - dafür wird ein
neues Berufsbild erörtert, das des Kfz-Mechatronikers bzw. der Kfz-Mechatroni-
kerin; es vereint die Kompetenzen des Mechanikers und des Elektrikers - d. h. dass
das Anforderungsprofil über kurz oder lang noch komplexer wird.
 

 Was folgt aus diesem Trend, dessen Gipfel wir bestimmt noch nicht erreicht haben,
für die Beruflichen Schulen? Wir können die Anforderungs- und Ausbildungspro-
file nicht mehr bis ins letzte Detail zentralistisch steuern. Wir müssen schnell inno-
vativ sein, wir müssen auch auf die Bedürfnisse einzelner Regionen und auf deren
wirtschaftliche Strukturen reagieren. Es gibt keine universalen Lösungen, die Un-
terschiede zwischen den Erwartungen in Heide und jenen auf Fehmarn oder in Lü-
beck sind einfach zu groß.
 

 Der Dampfer "Berufliche Bildung" würde, einheitlich von Kiel aus gelenkt, bloß
unbeweglich und damit ineffizient sein. Um den heutigen Anforderungen an die
berufliche Aus- und Weiterbildung gewachsen zu sein, muss sich dieser Teil des
staatlichen Bildungssystems, der sich ja in der Regel mit jungen erwachsenen Men-
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schen beschäftigt, kompetent und selbstständig präsentieren, und zwar in der Regi-
on.
 

 Wir haben in Schleswig-Holstein die Konzeptionsstudie zur Weiterentwicklung der
Beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren vorgelegt. Diese Studie
regelt bewusst nicht jedes Detail. Das würde ja unserer eigenen Vorstellung,
"Schulen zu lernenden Organisationen" zu entwickeln, widersprechen.
 

 Wir beschränken uns auf notwendige staatliche Rahmenvorgaben, die durch Ziel-
vereinbarungen verbindlich werden. Das Verfassungsgebot, "das gesamte Schulwe-
sen steht unter Aufsicht des Staates", muss bei aller Freude an der Entwicklung von
Visionen selbstverständlich erhalten bleiben.
 

 Das heißt: Berufliche Erstausbildung, Berufsvorbereitung sowie Bildungsangebote,
die berufliche und allgemeine Bildung verbinden und zu höheren Bildungsab-
schlüssen führen, werden auch zukünftig Kernaufgaben der Beruflichen Schulen als
Regionale Berufsbildungszentren sein.
 

 Den in der Konzeptstudie formulierten Gestaltungsspielraum sollen die Beteiligten
in den jeweiligen Regionen in eigener Verantwortung nutzen. Ich gehe davon aus,
und das entspricht auch meinen persönlichen Erfahrungen, dass Personen, die
selbst entscheiden, wesentlich motivierter sind.
 

 Die schleswig-holsteinische Konzeptionsstudie sieht vor, dass die Berufsbildende
Schule

• sich zu einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts entwickeln kann,
• eine darauf abgestellte Verwaltungsorganisation und Verwaltungsstruktur er-

hält,
• auf der Grundlage einer umfassenden Budgetierungskonzeption eigenver-

antwortlich die bereitgestellten sächlichen und personellen Ressourcen ver-
waltet und

• sich verantwortlich in den Dialog der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
der Region einbringen kann.

Das Vorhaben, die Eigenverantwortung an den Berufsbildenden Schulen weiter
auszubauen, und eben diese Berufsbildenden Schulen zu rechtsfähigen Anstalten
des öffentlichen Rechts umzubauen, lässt sich nur in einem gemeinsam zu verant-
wortenden Prozess organisieren. Er setzt die Kooperationsbereitschaft aller Betei-
ligten voraus - und er braucht Zeit. Wir dürfen nichts vom Zaun brechen, sondern
müssen in vernünftigen Schritten vorgehen und zwischendurch immer wieder kri-
tisch prüfen, ob wir die geplanten Zielsetzungen tatsächlich erreichen.

Erwarten Sie also keine fertigen Konzepte, die bis in jede Verästelung hinein und
für alle denkbaren Probleme schon Lösungen oder Antworten bereithalten. Das
Ministerium wird in der Pilotphase ein Projektmanagement einrichten. Es soll die
Arbeiten unterstützend und beratend begleiten; es soll aber auch genug Raum las-
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sen, damit eigenständig Antworten und Lösungen für die aufkommenden Probleme
gefunden werden können, die von Region zu Region sehr unterschiedlich sind.

Ich möchte, dass wir in Schleswig-Holstein - bevor wir mit einer gesetzlichen Ver-
ankerung beginnen - in einer Art Testlauf an ausgewählten Beruflichen Schulen erst
einmal einschlägige Erfahrungen sammeln - und zwar im Hinblick auf die Verwal-
tungs- und Organisationsstrukturen sowie im Hinblick auf Steuerungsinstrumente.

Das Modell-Projekt kann nur funktionieren, wenn sich Lehrkräfte und Schulleitun-
gen der Berufsbildenden Schulen auf diesen Prozess einlassen, wenn sie im Dialog
mit den betroffenen Schulträgern und dem Ministerium die Idee eines regionalen
Berufsbildungszentrums unter Berücksichtigung der gesetzten Rahmenvorgaben
eigenverantwortlich ausgestalten.

Nun nehme ich auch wahr, dass insbesondere Vertreter von Kammern und freien
Bildungsträgern die Weiterentwicklung der Berufsbildenden Schulen zu unterneh-
merischer Selbständigkeit sehr kritisch sehen. Sie befürchten Konkurrenz und fi-
nanzielle Einbußen. Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt - so habe ich es einer
Pressemitteilung entnommen – fordert uns auf, zunächst einmal die Hausaufgaben
im Bereich der dualen Berufsausbildung zu machen, bevor wir die Berufsschule auf
dem freien Weiterbildungsmarkt positionieren.

Dazu will ich folgendes anmerken:

1. Weil uns klar geworden ist, dass wir den dynamischen beruflichen Bildungs-
prozessen im Rahmen der dualen Berufsausbildung durch eine zentralisti-
sche Steuerung nicht mehr zeit- und problemnah entsprechen können, wol-
len wir die Beruflichen Schulen zu selbständigen Bildungsunternehmen unter
staatlicher Aufsicht entwickeln. Gerade weil man vielfach und mit Recht kri-
tisiert hat, dass der Dampfer "Berufsschule" unmanövrierbar geworden ist,
haben wir uns zu dieser Verwaltungs- und Organisationsreform entschlos-
sen.

2. Konkurrenz ist das grundlegende Prinzip unserer Wirtschaft. Konkurrenz
steigert die Qualität - auch im Bildungsbereich. Es geht in einer zusammen-
wachsenden Welt nicht um Abgrenzung oder gar Ausgrenzung, sondern um
konstruktive, partnerschaftliche Kooperation. Und es geht auch darum, dass
wir in einer Phase der Haushaltsenge die staatlichen Finanzmittel für die be-
rufliche Aus- und Weiterbildung berufspädagogisch sachgerecht und öko-
nomisch vertretbar einsetzen.

Heute glaubt glücklicherweise niemand mehr ernsthaft, dass mehr Geld auch au-
tomatisch zu mehr Qualität in der Bildungsarbeit führt! Wir wissen, dass eine we-
sentliche Kenngröße für Qualitätsentwicklung der Grad der Zusammenarbeit ist:
auf allen Ebenen in der Bildungsverwaltung und mit den regionalen Bildungsver-
antwortlichen. Ein offener Dialog in der Region mit allen an beruflicher Bildung
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Beteiligten sowie der Ausbau der jeweiligen Stärken verschiedener Bildungsein-
richtungen führt langfristig zur Stabilität - und zu unserem eigentlichen Ziel: einer
verbesserten beruflichen Bildung! Sie sichert schließlich auch den Wirtschafts-
standort Schleswig-Holstein, der sich in hohem Maße durch kleine und mittelstän-
dische Betriebe auszeichnet - also an und für sich über günstige Kommunikations-
strukturen verfügt.

Wir haben in Schleswig-Holstein gut funktionierende Weiterbildungsverbünde. In
einigen von ihnen sitzen schon heute Schulleiterinnen und Schulleiter der Berufs-
bildenden Schulen. Diese Weiterbildungsverbünde wollen wir auch weiterhin festi-
gen. Wir wollen, dass die Beruflichen Schulen sich in der Region als rechtsverbind-
licher Partner der dualen beruflichen Bildung entwickeln und präsentieren.

Ein derart institutionalisiertes und von allen akzeptiertes regionales Berufsbil-
dungsnetzwerk ermöglicht es, die unterschiedlichen Ressourcen der Bildungspart-
ner erfolgreich zu nutzen. Zugleich führt die Eigenverantwortlichkeit und Selb-
ständigkeit zu neuen Synergieeffekten. Um Ihnen das an einem Beispiel vorzufüh-
ren: die Landesberufsschule für Mediengestalter/in Bild und Ton in Schleswig-
Holstein ist möglich geworden durch Vereinbarungen zwischen Schulträger, Aka-
demie der Medien und Ministerium. Mir geht es hier nicht um die juristischen De-
tails, sondern um den Zugewinn seitens der beruflichen Bildung: wir ermöglichen
dadurch die Nutzung professioneller Ton- und Filmstudios, wir vermeiden Dop-
pelinvestitionen und wir können zugleich hochqualifizierte Dozenten aus der Praxis
einwerben.

Natürlich bereitet uns der Berufsschullehrernachwuchs Sorgen. Aber Schuldzuwei-
sungen, wer hat wann, was versäumt, sind wenig hilfreich. Auch die ständigen Kla-
gen, die Beruflichen Schulen würden ihre Hausaufgaben nicht oder nur unzurei-
chend machen, tragen nicht gerade zur Attraktivität dieses Arbeitsplatzes bei. Wie
immer in Zeiten der Konjunkturflaute, steigt derzeit die Nachfrage nach einem Ar-
beitsplatz an einer Berufsbildenden Schule. Uns liegen momentan ca. 700 Anfragen
vor - von Personen aller Qualifikationsstufen, mit Abschlüssen vom Uni-Diplom
bis zum Meisterbrief.

Wir können die jungen Menschen nicht, je nach Bedarf, evtl. noch aufgeschlüsselt
nach Fachrichtungen, dazu zwingen, das Lehramt an Berufsbildenden Schulen zu
studieren. Wir haben nur eine Chance, wenn wir für diesen Arbeitsplatz werben.
Wir müssen deutlich machen, wie wichtig er ist und wie viel Freude es bereiten
kann, mit jungen Menschen - arbeitsplatznah - die Zukunft zu gestalten. Denn das
ist doch im Kern die Aufgabe gerade der Lehrkräfte an den Berufsbildenden Schu-
len. Glücklicherweise können wir im Moment in Schleswig-Holstein einen positi-
ven Trend registrieren: die Zahl der Neueinschreibungen für das "Diplom-
Handelslehrer"-Studium an der CAU nimmt erfreulich zu - von 19 im Jahr 1999
auf 50 im Jahr 2001 - und das gilt auch für das Lehramt an Berufsbildenden Schu-
len: hier hatten wir 1999 an der Universität Flensburg 7 Immatrikulationen und
2001 immerhin 26.
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Die Sicherstellung des Lehrernachwuchses hängt auch unmittelbar mit dem Auf
und Ab der Zahl der Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung zusammen.
Wir müssen zur Zeit sehr viel mehr Ressourcen als früher für junge Menschen be-
reithalten, die keinen Ausbildungsplatz finden oder den Ausbildungsplatzanforde-
rungen noch nicht genügen. Das ist ein Problem, das in engem Zusammenhang mit
der Situation der Hauptschule steht. Auch dort müssen wir nach besseren Lösun-
gen suchen.

Ein anderes Problem ist, dass die Zahl der neuen Berufe ständig zunimmt. Daraus
resultieren neue Fragen, neue Probleme: an welchen Berufsschulen im Lande sollen
wir die Beschulung vorbereiten? Wo kommt eine ausreichende Anzahl von Auszu-
bildenden zusammen, damit wir Fachklassen bilden können? Die Zahl der neuab-
geschlossenen Ausbildungsverträge im IT-Bereich und im Medienbereich geht in
zahlreichen Ländern und Regionen wieder zurück - das ist natürlich auch eine Fol-
ge der Flaute der new economy. Wie wird sich dieser Ausbildungsbereich entwickeln?
Wird die Nachfrage nach IT-Systemelektronikern oder Informatik-Kaufmännern/-
Kauffrauen sinken oder stagnieren oder vielleicht doch wieder steigen? Wie steht es
um die Ausbildungsbereitschaft in der Bauwirtschaft, wie bei den Sparkassen und
Banken? Werden junge Leute diese Berufe noch erlernen wollen, wenn von Stellen-
streichungen in Größenordnungen von mehreren Tausenden die Rede ist? Werden
die Gesundheits-, die Veranstaltungs-, die Sport- und Fitness-Kauffrauen und -
Kaufmänner, um Ihnen drei neue Berufe zu nennen, tatsächlich auf dem Arbeits-
markt nachgefragt?

Das sind alles Fragen, auf die die Akteure in einer Bildungsregion in Teilen we-
nigstens bessere Antworten geben und deshalb auch konkretere Handlungsstrate-
gien entwickeln können. Bei ihnen kommen nämlich die Rückmeldungen aus den
Betrieben unmittelbarer und schneller an als im Ministerium; sie können deshalb
auch umgehender reagieren.

Ich hoffe, dass ich zureichend deutlich machen konnte, warum uns an den Fakto-
ren "Selbständigkeit" und "Regionalisierung" so viel gelegen ist. Wir brauchen ein
Aktionsfeld, einen Handlungsrahmen, in dem die Vertreter der Berufsbildenden
Schulen rechtsverbindlich agieren können, ohne sich vorher bei der obersten
Schulaufsichtsbehörde zu erkundigen, ob sie dies oder jenes Detail auch dürfen
oder wie es verwaltungstechnisch abzuwickeln ist.

Ein Berufsbildungssystem, das in der Region verankert ist und eigenverantwortlich
über den Ressourceneinsatz entscheiden kann und darf, ist die bessere, die effi-
zientere und die erfolgreichere Alternative.

In einem Punkt herrscht, glaube ich, Einstimmigkeit. Ein immerwährendes, ein
universales Bildungssystem, das sich von der aktuellen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Situation abkoppelt, gibt es nicht. Und damit komme ich wieder zu-
rück zu meinem Kernthema: von der Vorstellung, wir könnten die vielfältigen und
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unterschiedlich strukturierten Beruflichen Schulen allein zentral von der obersten
Verwaltungsebene heraus steuern.

Diese Vorstellung müssen wir in großen Teilen zurücknehmen. Ein derartiger
Zentralismus behindert nur die Entwicklung zu lernenden Organisationen. Was wir
tatsächlich leisten müssen, will ich abschließend noch einmal zusammenfassen:

• Wir brauchen eine zentrale Rahmensteuerung.
• Wir müssen die schulische Eigenverantwortung weiter ausbauen.
• Wir werden die Personalentwicklung voranbringen und den Nachwuchs si-

chern.
• Wir treiben den Prozess einer output-orientierten Qualitätssicherung und

Qualitätsentwicklung weiter voran.

Ich sehe in dieser Fachtagung der BLK auch einen großen Schritt nach vorne.
Deshalb freut mich die rege Beteilung und das überraschend große bundesweite
Interesse natürlich umso mehr! Ich verstehe sie nämlich als entscheidenden Beitrag
zum Diskurs. Die Bereitschaft, sich über die Rolle und über die Aufgaben der Be-
ruflichen Schulen in den regionalen Berufsbildungsnetzwerken zu verständigen,
wächst - es ist ein Signal, dass wir offen und bereit sind für Neuerungen im Bereich
der Berufsbildenden Schulen.

An Ende dieser Tagung werden zweifellos viele gute Vorschläge und viele konkrete
Schritte stehen. Im Interesse der Sache, in der Überzeugung, dass selbständige Be-
rufliche Schulen bessere Schulen sein werden, hoffe ich natürlich auch, dass es uns
gelingen wird, Kritiker und Gegner dieser Reform zu überzeugen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine auf Zukunft orientierte, erfolgrei-
che Veranstaltung mit leidenschaftlichen, ja heftigen Diskussionen, aber eben auch
mit guten, mit konstruktiven Lösungen, die dem dynamischen Wandel der Gesell-
schaft und der Arbeitswelt gerecht werden.

Vielleicht können wir dann endlich auch den Wettstreit der Schuldzuweisungen
beenden. Vielleicht sind dann die Hiobsbotschaften der Wirtschaftsseiten passé.
Vielleicht hat dann auch die verzweifelte Suche nach guten, zuverlässigen und
schnellen Handwerkern bzw. Industriearbeitern und Dienstleistern ein Ende!
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4.2 Berufliche Schulen in der regionalen Zusammenarbeit

Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann
- Präsident der Unternehmensverbände Nord -

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich danke der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför-
derung für die Einladung zu der Fachtagung "Kompetenzzentren in regionalen Be-
rufsbildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen".

Sie haben mich gebeten, aus der Sicht der Wirtschaft zum Thema "Berufliche
Schulen in der regionalen Zusammenarbeit" Stellung zu beziehen. Dies mache ich
gerne, sind wir doch als Unternehmen Partner der Berufsschulen in der Berufsaus-
bildung.

Meinen Vortrag habe ich dreigeteilt. Zuerst werde ich einige Bemerkungen zu den
Anforderungen an eine moderne Berufsbildung machen. Danach werde ich die
Aufgabe der Berufsschule aus Sicht der Wirtschaft darstellen. Abschließend werde
ich mich kritisch mit den Vorschlägen zum Thema "Berufliche Schulen als regio-
nale Kompetenzzentren" auseinandersetzen.

1. Anforderungen an eine moderne Berufsbildung

Als Wirtschaft sind wir auf gut qualifizierte Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen
uns nur zur Verfügung, wenn wir uns auf ein gutes und funktionsfähiges Bildungs-
system stützen können. Dabei wächst die Erkenntnis, dass wir gewaltige Anstren-
gungen unternehmen müssen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Ana-
lysten der Bildungssituation in Deutschland gibt es viele, Vorschläge ebenfalls und
erste erfolgreiche Ansätze, die Mut machen, zum Glück auch.

Lange Zeit mussten wir als Wirtschaft feststellen, dass staatliche Bildungspolitik
und Bildungsarbeit relativ resistent gegenüber Veränderungen in der Wirtschaft
und der Arbeitswelt war. Hier hat sich mit dem Grenzabbau in der EU und mit der
Internationalisierung des Wirtschaftsgeschehens ein Wandel vollzogen. Bildungs-
und Beschäftigungssystem müssen mehr aufeinander zugehen und nach gemeinsa-
men Lösungen für morgen suchen. Es stimmt schon bedenklich, wenn bei den in-
ternationalen Schulvergleichsstudien festgestellt wird, dass die deutschen Schüler in
den Kernleistungen immer weiter zurückfallen und nur noch hintere Plätze im
Mittelfeld einnehmen.

Deshalb begrüßen wir es, dass unter der Leitung der Bundesbildungsministerin
Buhlmann im Forum Bildung hochrangige Vertreter der Länder, der Wirtschaft,
der Gewerkschaften und der Wissenschaft u. a. Leitsätze zu den Bildungs- und
Qualifikationszielen von morgen diskutieren.
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Was wir brauchen, ist eine neue Lern- und Lehrkultur. Dabei müssen wir Antwor-
ten auf drei zentrale Fragen finden.

AUF WELCHE KOMPETENZEN KOMMT ES ZUKÜNFTIG AN?

Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, benötigen wir erstklas-
sige Fach- und Führungskräfte. Das Human-Kapital - also das Wissen und
Können der Mitarbeiter - wird zunehmend wichtiger als die physische Arbeit o-
der das Sachkapital. Wissen muss heute ständig aktualisiert und an die neuen
Bedingungen angepasst werden. Das bedeutet auch, dass sich das Lernen
grundlegend verändern wird. Der Einzelne muss vernetzt denken und arbeiten
und bereit sein, sich individuell weiterzubilden. Die Arbeitsmärkte verlangen
Mobilität, selbstständiges Denken und Handeln und dauerndes Lernen. Der le-
benslange Job und einheitliche Arbeitsbedingungen sind passé. Selbstmanage-
ment und Eigeninitiative werden zunehmend wichtig.

WELCHE BERUFSAUSBILDUNG BENÖTIGEN WIR?

Die Berufsausbildung im dualen System führt zur unmittelbaren Berufsfähigkeit
und bildet gleichzeitig die Basis für lebenslanges Lernen. Der Strukturwandel er-
fordert die Modernisierung bestehender und die Entwicklung neuer Berufsbil-
der. Dies muss aber deutlich schneller gehen als in der Vergangenheit. Darüber
hinaus müssen die Ordnungsverfahren vereinfacht werden.

Wir müssen auch überlegen, ob Berufsausbildung in der Regel noch drei Jahre
dauern muss. Vorstellbar sind Grundausbildungen in Berufsfeldern mit an-
schließenden Modulen für bestimmte Tätigkeiten. Dadurch wird das System fle-
xibler und die Übergänge in Weiterbildung werden erleichtert.

WIE SIEHT DIE WEITERBILDUNG DER ZUKUNFT AUS?

Durch die rasante Entwicklung in der Informationstechnik wird Weiterbildung
in naher Zukunft ein anderes Gesicht bekommen. Multimedia und Telekom-
munikation eröffnen neue Formen des Lernens. Erste Ansätze gibt es bereits
heute: So begleiten Teletutoren in virtuellen Seminarräumen die Lernenden.
Durch Telelernprogramme können Mitarbeiter speziell auf ihre Bedürfnisse hin
geschult werden. Somit wird Lernen zukünftig auch losgelöst von einem be-
stimmten Ort stattfinden können.

Ich halte fest, im Zuge der Internationalisierung, der Globalisierung und des Über-
gangs von der Industriegesellschaft zur Informations- und Kommunikationsgesell-
schaft sind in der beruflichen Bildung Reformen unausweichlich. Dabei kommt der
Wirtschaft eine Schlüsselfunktion zu. Erstens bestimmen die Anforderungen im
Beruf und am Arbeitsplatz die Qualifikationsziele und -inhalte. Zweitens werden
auch die Durchführung und Gestaltung maßgeblich von der Wirtschaft geprägt, da
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sowohl die Aus- als auch die Weiterbildung im wesentlichen in der Verantwortung
von Betrieben und Wirtschaftsorganisationen erfolgt.

Das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung, in dem die Spitzen-
organisationen der Wirtschaft vertreten sind, hat im November 1999 seine Vor-
stellungen von einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Berufsbildungs-
systems formuliert und deutlich gemacht, dass es aus Sicht der Wirtschaft keine
Alternative zum deutschen Ausbildungssystem gibt. Als Vorzüge der deutschen
Berufsausbildung hat das Kuratorium insbesondere herausgestellt:

♦ den breiten Qualifizierungsansatz in Betrieb und Berufsschule
♦ die Ausrichtung der Konzepte am Bedarf der Wirtschaft
♦ das Lernen in der Arbeitssituation, das den Einsatz ohne Einarbeitungs- bzw.

Transferaufwand ermöglicht
♦ die Persönlichkeitsbildung durch Erwerb von Schlüsselqualifikationen - insbe-

sondere Sozial- und Methoden-Kompetenz - in der Praxis und
♦ die breite Ausbildung als Basis für Weiterbildung und lebenslanges Lernen.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des dualen Ausbildungssystems ist die Wirt-
schaft auf einen leistungsfähigen Partner Berufsschule angewiesen. Deshalb gilt es,
die Berufsschule zu stärken und die Kooperation mit der betrieblichen Ausbil-
dungspraxis weiter zu verbessern.

Berufsschulen müssen jedoch noch moderner, attraktiver und effektiver werden.
Sie müssen Kompetenzen vermitteln, mit denen sie die Handlungsfähigkeit von
Jugendlichen stärken. Ob dabei allerdings die Entwicklung der Berufsschule zu ei-
nem regionalen Kompetenzzentrum der richtige Weg in eine erfolgreiche Zukunft
ist, ist eine vorerst offene Frage. Ich werde darauf zurückkommen.

2. Die Aufgabe der Berufsschule aus Sicht der Wirtschaft

Hauptaufgabe der Berufsschule als Partner der Betriebe in der dualen Berufsausbil-
dung ist die Sicherstellung eines quantitativ ausreichenden und qualitativ hochwer-
tigen, differenzierten Unterrichtsangebots. Bevor Berufsschulen über eine Auswei-
tung dieser Aufgaben nachdenken, müssen sie diese Aufgaben voll erfüllen.

Aus Sicht der Wirtschaft hat die Berufsschule auf dem Weg zu einer modernen und
attraktiven Einrichtung noch einen großen Nachholbedarf und muss noch zahlrei-
che Hausaufgaben machen. Neben einem Modernitätsrückstand haben die Berufs-
schulen ein gravierendes Personalproblem. Gegenwärtig sind in Deutschland nur
80 Prozent aller Berufsschullehrerstellen besetzt. Hinzu kommt, dass bis 2010 ein
Drittel der Gewerbe- und Handelsschullehrer in Pension geht. Der zum Ausgleich
notwendige Nachwuchs ist nicht in Sicht. Das bedeutet aber auch, dass dadurch
notwendige Impulsgeber für den notwendigen Modernisierungsschub fehlen. Wir
fordern deshalb, dass die finanziellen Rahmenbedingungen für die Attraktivität des
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Berufsschullehrerberufs verbessert werden und die Berufsschullehrerlaufbahn auch
für Absolventen anderer Studiengänge sowie für Fachkräfte aus den Unternehmen
geöffnet wird. Diese könnten die Berufsschulen mit ihrem betrieblichen Know-
how bereichern.

Die Berufsschulen sind nach Auffassung der Wirtschaft nicht nur technokratische
Erfüllungsgehilfen der Betriebe. Sie sind eigenständige Partner. Dies bedeutet, die
Berufsschule ist und bleibt eine eigenständige Institution mit eigener Gestaltungs-
kompetenz. Sie muss zur Erfüllung ihrer Aufgaben über finanzielle, personelle und
inhaltliche Spielräume verfügen. Hierbei kann aus unserer Sicht das aus den Zins-
einsparungen der UMTS-Milliarden in Höhe von 200 Mio. DM aufgelegte Bundes-
programm "Zukunftsperspektiven für berufliche Schulen" einen guten Beitrag
leisten.

Zu dem breiten Spektrum von zu bewältigenden Aufgaben der Berufsschulen ge-
hört die Mitwirkung bei der Modernisierung bestehender und bei der Schaffung
neuer Berufe, eine stärkere Orientierung an neuen Qualifikationsanforderungen der
Betriebe sowie die zeitliche und inhaltliche Flexibilisierung des Berufsschulunter-
richts in Abstimmung mit den Betrieben. Des weiteren muss die Berufsschule
durch eine differenzierte Lernorganisation dem unterschiedlichen Qualifikations-
stand der Auszubildenden Rechnung tragen. Dazu gehören z. B. zusätzliche Quali-
fikationen für besonders leistungsfähige Auszubildende sowie berufsvorbereitende
Maßnahmen für schwache Jugendliche.

Die neuen IT-Berufe sind ein Beispiel dafür, dass die Flexibilität innerhalb der
Erstausbildung erhöht und zugleich der Übergang in ein aufbauendes Weiterbil-
dungssystem geschaffen werden kann. Die aktuellen Reformen bauen die duale
Erstausbildung so um, dass eine anschließende Weiterbildung vorbereitet wird.
Kernbestandteile der Erstausbildung werden durch Wahlbausteine ergänzt. Diese
schaffen für die betrieblichen Gegebenheiten sowie die Leistungskraft und Interes-
senlage der Absolventen eine neue Flexibilität. Sie führen auch dazu, dass die klas-
sische Grenze zwischen der Erstausbildung und der betrieblichen Weiterbildung
zunehmend aufgehoben wird.

Ich stelle fest, die originären Aufgaben der Berufsschulen als Partner der Betriebe
sind umfangreich. Sie sind z. Z. noch nicht so erfüllt, wie es notwendig wäre. Des-
halb müssen sich die Berufsschulen zuallererst darauf konzentrieren, ihr Kernge-
schäft als Kooperationspartner der Unternehmen zu erfüllen. Dies ist und bleibt
der schulische Teil der Erstausbildung.

3. Berufliche Schulen als regionale Kompetenzzentren

Nach der Klarstellung unserer Position zum Auftrag der Berufsschulen will ich nun
im dritten Teil meiner Ausführungen zu der Diskussion der Entwicklung berufli-
cher Schulen zu regionalen Kompetenzzentren Stellung beziehen.
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Das Konzept der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs-
förderung versteht die Berufsschule als Kooperationspartner in einem Netzwerk
von Institutionen und Einrichtungen beruflicher Aus- und Weiterbildung der je-
weiligen Region. Über ihre grundständigen Aufgaben in der Berufsausbildung und
die Beteiligung an der Weiterbildung durch Fachschulen hinaus engagieren sich die
beruflichen Schulen auf dem Weiterbildungsmarkt und entwickeln Angebote zur
Bildungs- und Organisationsberatung sowie zum Technologietransfer.

Um sich am Bildungsmarkt behaupten zu können, erhalten die Berufsschulen offe-
nere Organisationsstrukturen im Hinblick auf Produktentwicklung, Haushalt und
Personalwirtschaft. Dies bedeutet mehr Autonomie der Schulen und ihrer Abtei-
lungen, was wir durchaus positiv sehen.

Darüber hinaus sind Berufsschulen Kooperationspartner in einem regionalen
Netzwerk der beruflichen Aus- und Weiterbildung. In diesem Netzwerk wird der
Aus- und Weiterbildungsbedarf in der Region erhoben. Danach erfolgt eine Ver-
ständigung über die Aufgabenschwerpunkte der Partner. Es werden regionale Bil-
dungspläne erarbeitet und es wird Transparenz über die Bildungsangebote herge-
stellt. Hierdurch entsteht ein regionales Innovations-, Bildungs- und Beratungspo-
tential, das Synergieeffekte erzeugt und die Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Soweit in komprimierter Form die Vorstellung der Bund-Länder-Kommission zum
Ausbau der Berufsschule zu einem Kompetenzzentrum.

Berufliche Bildung hat immer auch eine wirtschafts-, arbeitsmarkt- und beschäfti-
gungspolitische Facette. Das heißt, das Wirtschaftsergebnis einer Region ist nicht
nur abhängig von der Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit ihrer Unterneh-
men, sondern auch von der Fähigkeit der Bildungseinrichtungen, die hierfür not-
wendigen Fachkräfte aus- und weiterzubilden.

Vor diesem Hintergrund ist auch die europäische Diskussion um "Regional Inno-
vation Systems (RIS)" zu sehen. Dabei geht es u. a. darum, die Rolle der regionalen
Träger der Erst- und Weiterbildung zu überdenken.

Eng mit dieser Diskussion verknüpft ist auch das Projekt "Lernende Regionen" des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das von der EU gefördert wird.
Dabei geht es um den Aufbau von regionalen Bildungsnetzwerken. UVNord ist
übrigens Kooperationspartner des Projekts "Lernende Metropolregion Hamburg".

Vor kurzem hat die Bertelsmann Stiftung das dänische Berufsbildungssystem aus-
gezeichnet und damit einen weiteren Anstoß gegeben, sich mit der Rolle der Be-
rufsschulen in der beruflichen Bildung zu befassen. In Dänemark sind die Berufs-
schulen Dienstleistungsunternehmen mit einem breiten und differenzierten Ange-
bot beruflicher Bildung und Serviceleistungen beim Wissens- und Technologie-
transfer.
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Als Träger der beruflichen Bildung wirken in den Regionen neben den Berufs-
schulen die überbetrieblichen Ausbildungsstätten, die vor allem in Handwerk die
Aufgabe haben, die Betriebe bei der Bewältigung der Aus- und Weiterbildung zu
unterstützen. In vielen Fällen sind diese Einrichtungen auch Stätten des Technolo-
gietransfers und haben sich so zu Kompetenzzentren entwickelt. Daneben haben
wir eine Vielzahl freier, privater Bildungsträger, die ein breites Spektrum im Bereich
der beruflichen Bildung wahrnehmen. Dieses reicht von berufsvorbereitenden
Maßnahmen über außerbetriebliche Ausbildung bis hin zu unterschiedlichsten
Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung.

Hinzu kommen Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten, die als
Akteure auf dem Weiterbildungsmarkt vertreten sind. Last but not least sind es die
Betriebe selbst, die neben ihrer Aufgabe bei der Erstausbildung ihre innerbetriebli-
chen Bildungskapazitäten dem Markt zur Verfügung stellen.

Wir haben es also mit einer sehr differenzierten und plural angelegten Trägerschaft
im System der beruflichen Bildung zu tun. Die Verteilung dieser Träger in der Re-
gion, ihre Innovationsfähigkeit und Bereitschaft in der Berufsbildung zusammen-
zuarbeiten, sind mit entscheidend für die Versorgung der Region mit dem für ihre
Wettbewerbsfähigkeit notwendigen Bildungs-Know-how.

Meine bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass der Weg zu regionalen
Kompetenzzentren in die richtige Richtung weist. Dass dabei die Berufsschulen
eine Führungsrolle übernehmen, ist nach Auffassung der Wirtschaft abzulehnen.
Ich will versuchen, dies zu begründen.

Sich in der Ausbildung und der Weiterbildung zu betätigen, würde die Berufsschu-
len überfordern. Wenn sich die Berufsschulen auf den freien Weiterbildungsmarkt
begeben - wofür sie nach den gegenwärtigen Schulgesetzen kein Mandat haben -
würde das bedeuten, dass sie sich uneingeschränkt dem Wettbewerb mit anderen
qualifizierten und anerkannten Weiterbildungsträgern stellen müssten. Dies würde
einen hohen Investitionsaufwand in einem neuen Aufgabenbereich notwendig ma-
chen. Darüber hinaus müssten die Berufsschullehrer zu Weiterbildungsdozenten
qualifiziert werden. Schließlich sind in der Weiterbildung andere Formen und Me-
thoden des Lernens gefragt.

Bei den zur Zeit vorliegenden Konzeptentwürfen wird von neuen Strukturen der
Berufsschulen ausgegangen. Diese beziehen sich sowohl auf die Führungs- als auch
die Organisationsstrukturen. Dazu bedarf es einer Rechtsform, die es den Schulen
ermöglicht, hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen und gleichzeitig rechtlich und
wirtschaftlich selbstständig zu sein. Gedacht wird hier in erster Linie an Anstalten
des öffentlichen Rechts.

Beim Ausbau der Berufsschulen zu regionalen Berufsbildungszentren in der Wei-
terbildung würde ein erheblicher Bedarf an zusätzlichem Raum und zusätzlicher
Fach- und Personalausstattung entstehen. Alle vorliegenden Organisationsmodelle
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gehen von kostenaufwendigen zusätzlichen Leitungs- und Sachbearbeiterebenen
aus (Verwaltung, Fort- und Weiterbildung usw.), so dass sich angesichts der leeren
öffentlichen Kassen die Frage aufdrängt, wie dies alles finanziert werden soll.

Unterstellen wir, dass dies alles öffentlich zu finanzieren wäre. Dann würde dies zu
einer Wettbewerbsverzerrung auf dem Weiterbildungsmarkt führen. Die Berufs-
schulen könnten, da ihre Infrastruktur bereits finanziert ist, mit deutlich niedrigeren
Kursusgebühren am Markt operieren, was zum Teil geschieht. Die Kursangebote
unterliegen der Gebührenordnung für das Schulwesen und sind nicht kostende-
ckend. Darüber hinaus berücksichtigen sie verschiedene Befreiungstatbestände, z.B.
für Schüler und Arbeitslose.

Weiter kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer Interessenkollision mit
der Kernaufgabe der Berufsbeschulung kommt, was im schlimmsten Fall zu einer
Absenkung der Qualität des Berufsschulunterrichts führen könnte. Dies wäre gege-
ben, wenn sich die Lehrer zu stark in der Weiterbildung engagieren und aus Zeit-
gründen ihren Berufsschulunterricht vernachlässigen.

Im übrigen stimmt die inhaltliche Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu
Kompetenzzentren weitgehend mit den Zielen und der Aufgabenstellung der
Kompetenzzentren im Handwerk überein. Die "neuen" Tätigkeitsfelder der Berufs-
schulen werden bereits jetzt von den Berufsbildungs- und Technologiezentren der
Handwerksorganisationen abgedeckt. Mit öffentlicher Förderung und erheblichen
Eigenmitteln hat das Handwerk eine flächendeckende Infrastruktur mit 512 Be-
rufsbildungsstätten und 80.000 Werkstattplätzen, 545 Beratungs- und Informati-
onsstellen bei Kammern und Fachverbänden sowie 64 Technologietransferstellen
geschaffen, die zu einem Netzwerk von Weiterbildungszentren entwickelt werden.
Ein entsprechendes Förderkonzept des Bundes trägt dieser neuen Struktur Rech-
nung.

Damit kein Missverständnis entsteht, wir unterstützen die Modernisierung der Be-
rufsschule. Sie braucht Gestaltungsfreiräume in finanzieller, personeller und inhalt-
licher Sicht, denn leistungsfähige und flexible Berufsschulen fördern auch die Aus-
bildungsbereitschaft der Unternehmen.

Es trifft auch zu, dass im Zuge der Globalisierung, Internationalisierung und vor
dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels Herausforderungen auf al-
len Qualifizierungsebenen entstehen. Daraus jedoch abzuleiten, dass Berufsschulen
zukünftig neben der Ausbildung auch Weiterbildung und andere betriebsbezogene
Dienstleistungen anbieten sollten, ist unseres Erachtens erstens nicht zwingend und
zweitens - wie ausgeführt - höchst problematisch. Die meisten Länder haben ein
flächendeckendes Netz an qualitativ hervorragenden Weiterbildungseinrichtungen
und sind auch in den angrenzenden Bereichen der Weiterbildung (Wissens- und
Technologietransfer) gut aufgestellt. Es wäre deshalb nicht zu rechtfertigen, Be-
rufsschulen zu eigenständigen Kompetenzzentren mit diesen Aufgabenstellungen
auszubauen.
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In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob die Überlegungen und
Konzepte nicht auch dazu dienen sollen, die mittel- und langfristige Auslastung der
Berufsschulen bei rückläufigen Schülerzahlen in den nächsten Jahren zu gewähr-
leisten. Des weiteren könnte man auf die Idee kommen, dass vor dem Hintergrund
einer zunehmend angespannten öffentlichen Kassenlage die Einnahmenerzielung
von Berufsschulen mit erweiterten Auftrag eine Entlastung der Ausgaben von Land
und Kommunen in diesem Bereich bewirken sollen. Die Wirtschaft wäre dankbar,
wenn es hierzu eindeutige Antworten gäbe.

Meine kritischen Bemerkungen zum Thema bedeuten jedoch nicht, dass wir Be-
rufsschulen beim Aufbau regionaler Kompetenzzentren ausgrenzen wollen.

♦ So können wir uns vorstellen, dass Berufsschulen - soweit sie die Voraussetzun-
gen dazu haben, sie also nicht erst teuer geschaffen werden müssen - in vorhan-
dene oder im Aufbau befindliche Netzwerke von Kompetenzzentren des
Handwerks eingebunden werden. So ließe sich der Einsatz öffentlicher Mittel
optimieren und mögliche Synergien könnten ausgeschöpft werden.

♦ Die in den Berufsschulen vorhandenen Raum- und Laborressourcen könnten
über ein professionelles Gebäudemanagement mit entsprechenden Nutzungs-
vereinbarungen interessierten Weiterbildungsträgern in der Region zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies könnte zu einer Reduzierung der Kosten der Weiter-
bildung beitragen und gleichzeitig zusätzliche Spielräume der Berufsschulen in
ihrem Kerngeschäft schaffen.

♦ Über die Fachschulen sind die beruflichen Schulen in der Weiterbildung vertre-
ten. Hier bietet die Wirtschaft an, Betriebspraktiker zur Unterstützung des Bil-
dungspersonals der Fachschulen abzustellen. Dies würde dazu beitragen, die
Betriebsnähe des Fachschulangebotes zu verbessern.

♦ Aufgrund der Lernortkooperation von Schule und Betrieb bieten sich schuli-
sche Weiterbildungsmaßnahmen in den jeweiligen Beschäftigungsfeldern der
fachlich zuständigen Berufsschule an (z. B. Qualifizierung der Fachkräfte in
Tischlereien im Bereich CNC-Technik). Diese Weiterbildungsmaßnahmen soll-
ten jedoch zu "Marktpreisen" angeboten werden.

Unter dem Stichwort des "lebenslangen Lernens" sind Brücken und Verbindungen
zwischen den verschiedenen Teilbereichen des Bildungssystems sowie zwischen
Lernen und Arbeit zu schaffen. Dies kann in einem regionalen Berufsbildungsdia-
log geschehen, in dem die Sozialpartner, Betriebe, Arbeitsverwaltung, kommunale
Vertreter, Vertreter des Arbeits- und Bildungsministeriums, Vertreter der Beruf-
schulen und der freien Träger beteiligt sind. Aufgabe eines solchen Dialoges könnte
sein
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- aufzuzeigen, welche regionalen Aus- und Weiterbildungsbedarfe es gibt und wie
sie sich entwickeln werden

- die Zusammenarbeit der Bildungsträger der Region zu fördern
- die Transparenz des Bildungsangebots in der Region zu verbessern
- innovative Bildungskonzepte in der Region zu entwickeln und
- gemeinsame Qualitätsstandards in der Weiterbildung zu erarbeiten.

Um lebensbegleitendes Lernen zu fördern, bedarf es eines Systems, das den Wech-
sel zwischen allgemeiner Bildung, beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung
sowie Hochschulausbildung ermöglicht. Dieses System sollte jedoch nicht länger
linear oder sequenziell aufgebaut sein, sondern den Transfer des Kompetenzer-
werbs zwischen verschiedenen Lernorten und Zeitpunkten ermöglichen. Dies wür-
de die Attraktivität der beruflichen Bildung deutlich verbessern.

Im Kontext hierzu ist die von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung angestoßene Diskussion um Kompetenzzentren in regi-
onalen Berufsbildungsnetzwerken zu sehen. Ich habe unsere Position, was die
Stellung der Berufsschulen im regionalen Berufsbildungsnetzwerk anbelangt, deut-
lich gemacht. Berufsschule muss sich gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft öff-
nen und ihre Kooperationsbemühungen gegenüber Verbänden, Kammern, Innun-
gen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen verstärken. Einen eigenständigen
Koordinierungsauftrag zur Schaffung eines umfassenden Berufsbildungsnetzwerkes
lehnen wir aber aus den aufgezeigten Gründen ab.
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4.3 Kernthesen des BLK-Berichtes und Überleitung zu den
Foren

Achim Meyer auf der Heyde
– Vorsitzender des Arbeitskreises "Berufliche Aus- und Weiterbildung"
der BLK –

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

Ausgangspunkt unserer heutigen Fachtagung war der BLK-Bericht " Bezüge zwi-
schen beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung" (BLK Heft 83).
Die Veränderungen der Betriebs- und Arbeitsorganisation stellen nicht nur an Un-
ternehmen neue Anforderungen: internationaler Wettbewerb zwingt zu hoher
Qualität, zu steigender Kundennähe mit der Notwendigkeit auch internationaler
Serviceleistungen vor Ort, zu kontinuierlichen Innovationen innerhalb eines Pro-
duktzyklus. Regionaler Wettbewerb erfordert v.a. im Handwerk eine engere Ko-
operation zwischen einzelnen Betrieben, um Dienstleistungen aus einer Hand bie-
ten zu können.

Die berufliche Aus- und Weiterbildung muss vor diesem Hintergrund nicht nur
notwendiges Zusammenhangwissen vermitteln, dass sich in prozessorientierte Ge-
schäfts- und Arbeitsabläufe einbringen lässt und über das einzelne Berufsbild hi-
nausgeht, sondern ebenso interkulturelle Kompetenzen und eine klarere Orientie-
rung zur Dienstleistung. Auch wenn das Berufsprinzip weiterhin Bestand hat, ist
die kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung des einmal erlernten Wissens er-
forderlich – vor allem über das berufliche Fachwissen hinaus.

Diese Entwicklungen stellen qualitativ neue Anforderungen an einzelne Berufsbil-
der, institutionell weisen sie den unterschiedlichen Beteiligten in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung neue Rollen und Funktionen zu.

Neue Strukturmodelle mit Wahlpflichtbausteinen, die u.U. in die Weiterbildung
verlagert werden können, tragen in Neuordnungsverfahren einzelner Berufe den
genannten Anforderungen Rechnung.

Institutionell wird das bisherige Modell der Lernortdualität von Betrieb und Berufs-
schule nicht mehr nur um die überbetrieblichen Ausbildungsstätten des Hand-
werks, sondern nunmehr auch um Fachhochschulen, um Bildungseinrichtungen
der Verbände, der Kammern, großer Unternehmen oder um freie Weiterbildungs-
einrichtungen erweitert. Gleichzeitig wird von den tradierten Einrichtungen der
beruflichen Erstausbildung, so auch den Berufsschulen, die Überschreitung ihrer
ehemals enger ausgerichteten Funktionsgrenzen abverlangt, um Antworten und
Lösungen zur Sicherung und Bereitstellung eines regional dringend benötigten
Fachkräftebedarfs zu finden. Diese Grenzüberschreitung umfasst die Entwicklung
von Curricula für überbetriebliche Ausbildungsstätten ebenso wie Angebote für
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Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstausbildung oder Weiterbildungsbau-
steine – auch für Beschäftigte in KMU.

Eine derart gestaltete neue Zuweisung von Funktionen an die beteiligten Institutio-
nen der beruflichen Erstausbildung und beruflichen Weiterbildung bietet naturge-
mäß eine Reihe von Angriffsflächen und Kritikpunkten, die insbesondere mit ord-
nungspolitischen Argumenten vorgetragen werden. Die Chancen einer derartigen
Entwicklung werden dabei oft vorschnell übersehen.

Der Bericht der BLK – Kompetenzzentren in regionalen Berufsbildungsnetzwer-
ken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen - hat daher zunächst deutlich ge-
macht, dass sich berufliche Bildung und Weiterbildung zukünftig in Netzwerken
organisieren muss, soll sie dem Ziel ‚Sicherung eines ausreichenden regionalen
Fachkräftebedarfs‘ gerecht werden. Keiner der in Berufsbildungsnetzwerken betei-
ligten Institutionen wird a priori eine federführende Rolle zugeschrieben, vielmehr
sollen entsprechend dem Modell betrieblicher Competence Center die jeweils vor-
handenen Profile und Stärken weiterentwickelt und ausgebaut werden, um sie in
das Netzwerk einbringen zu können. Diese Rollenzuweisung verbirgt sich hinter
der Begrifflichkeit ‚Kompetenzzentrum‘. Intendiert ist nicht der Aufbau neuer
Strukturen, sondern die – bildungsplanerisch und bildungsökonomisch notwendige
– Förderung der Kooperation der jeweiligen Institutionen, um eine effiziente und
effektive optimale Allokation regionaler Bildungsressourcen und -kapazitäten sicher
zu stellen. Vor allem die Betonung einer eher makroökonomisch orientierten Ziel-
setzung gegenüber einer mikroökonomisch begründeten Einzelrationalität fand
länder- und parteienübergreifende konsensuale Zustimmung in der Bund-Länder-
Kommission: Die vorgeschlagene Nutzung von Synergiepotenzialen und die Ver-
meidung der Förderung bzw. des Aufbaus von Doppelstrukturen sollte aus Sicht
der Kommission oberste Priorität besitzen.

Als Exkurs dürften vor diesem Hintergrund ordnungspolitische Argumente eher an
Gewicht verlieren, bildet doch die einzelwirtschaftlich begründete Gewinnerzie-
lungsabsicht bei der Einbeziehung von beruflichen Schulen in Berufsbildungsnetz-
werke ein zu vernachlässigendes Ziel. Im übrigen bietet v.a. der nicht öffentlich
geförderte Weiterbildungsmarkt viele – auch von den bestehenden Weiterbildungs-
einrichtungen - unausgeschöpfte Potenziale, auf die sich daher - nicht zu Unrecht -
zur Zeit vor allem internationale große Weiterbildungsunternehmen konzentrieren.

In o.g. Sinne bilden Berufsbildungsnetzwerke die eigentlichen Kompetenzzentren,
für die Berufsbildungsdialoge unabdingbare konstitutive Grundvoraussetzungen
darstellen, um sowohl den regionalen Fachkräftebedarf, das vorhandene Angebot
der unterschiedlichen regionalen Bildungseinrichtungen als auch Potenziale für den
Technologie- und Innovationstransfer zu ermitteln. Regionale Berufsbildungsdialo-
ge ermöglichen Aussagen zur Gestaltung und Weiterentwicklung eines Standortes –
nicht nur unter bildungspolitischen Aspekten und sollten daher entsprechend als
Instrument stärker verankert werden.
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Nicht ohne Grund sind daher regionale Ausbildungskonferenzen – jeweils im
Frühjahr und im Herbst eines Jahres – durch das Bündnis für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit initiiert worden. Darüber hinaus gewinnt aber die ler-
nende Region generell als Medium und Instrument an Zugkraft, wie die Förderung
von Bund und Ländern deutlich unter Beweis stellt. Mittels der Kooperation der
unterschiedlichen Akteure in der Berufs und Weiterbildung – Unternehmen,
Kammern mit ihren angeschlossenen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, freie
Bildungseinrichtungen, (Fach)Hochschulen und last but not least Berufliche Schu-
len soll und kann der regionale Bedarf an qualifizierten Fachkräften erheblich bes-
ser gesichert werden.

Sollen Berufliche Schulen – wie im Bericht vorgeschlagen - ihren Beitrag als Kom-
petenzzentren in regionalen Bildungsnetzwerken leisten, dann sind auch sie neuen
organisatorischen, Kooperations- und personalen Anforderungen unterworfen. De-
ren Aufbereitung, Diskussion und Weiterentwicklung dient diese BLK-Fachtagung.
Dem Arbeitskreis war bewusst, welch kontroverse Diskussion die einzelnen Vor-
schläge auslösen können, zumal die geforderte Weiterentwicklung beruflicher
Schulen durchaus an einzelnen hergebrachten Grundfesten rüttelt.

Die Spannungsfelder umfassen nicht nur die ordnungspolitische Diskussion über
das Verhältnis von Weiterbildungsangeboten und schulgesetzlich definierten Re-
gelaufgaben. Vielmehr beziehen sie sich auch auf neue Führungsstrukturen und
rechtlich-institutionelle Voraussetzungen oder neue Rechtsformen, auf die Wahr-
nehmung einer neuen Rolle und Beteiligung in Berufsbildungsnetzwerken, auf die
dazu erforderliche Personal- und Organisationsentwicklung von Beruflichen Schu-
len bis zur Neuorganisation von Arbeitszeiten und der Lehrerbildung, auf die Klä-
rung der staatlichen Steuerung, hier auf das Verhältnis von Schulaufsicht und Ein-
zelschule und letztlich auf einen Paradigmenwechsel im Beruflichen Schulwesen
hin zum Bildungsanbieter als Dienstleister für unterschiedliche Kundengruppen –
eben als Kompetenzzentrum.

Diese Spannungsfelder wurden quasi geclustert und sollen daher in drei Foren von
Ihnen nach entsprechenden Inputs reflektiert werden.

Lösungsvorschläge erhoffen wir uns im Forum I, Organisationsentwicklung der
beruflichen Schulen, insbesondere zu Rechtsformen von Beruflichen Schulen und
zur Steuerung, im Forum II, Berufsbildungsnetzwerk in der Region, zum Aufbau
von Netzwerken und die Integration beruflicher Schulen, letztlich im Forum III,
Personalentwicklung in den Kompetenzzentren, zu Anforderungen an Personal-
kompetenzen, zur Arbeitszeit, zum Status des Personals etc.

Die jeweiligen Lösungsvorschläge aus den Foren sollen dann in einer abschließen-
den Talkrunde am Dienstag bewertet werden.
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5. Forum I

Organisationsentwicklung der beruflichen Schulen
(u. a. Steuerungsformen, Entscheidungswege und -kompetenzen,
Budgetierungskonzepte, Rechtsformen,  Rolle der Schulaufsicht)

Moderation: Klaus Rauber,
Kultusministerium Sachsen-Anhalt

5.1 Von der Behördenverwaltung zum Dienstleistungs-
unternehmen

Ute Lysk
- Roland Berger und Partner -

Einfluss der Verwaltungsreform auf die Neuorientierung der Beruflichen Schulen in Deutschland:

• Innovative Ansätze beruflicher Bildung müssen auch die Rolle des Staates als
Schulträger reflektieren − Anforderungen an und Auswirkungen durch Ver-
waltungsreform.

• Veränderte und erhöhte Anforderungen der Kunden (hier: der Wirtschaft, der
Schüler und der Eltern) bei gleichzeitigem finanziellen Druck auf die Verwal-
tungen erfordern eine andere Antwort als ein "Bloß weiter so!" − neue Instru-
mente und Spielregeln erforderlich.

• Die zunehmende Komplexität erfordert mehr als nur eine bloße Einführung
einiger (betriebswirtschaftlicher) Instrumente − es bedarf einer umfassenden
Umsteuerung/Leitbild "Aktivierender Staat".

• Die Paradigmen des "New Public Management" sind auch im Bildungsbereich
zu verankern − kundennah, ergebnisorientiert, wirtschaftlich.

• Dies muss einhergehen mit einem veränderten Rollenverhalten der Akteure des
"Systems berufliche Schule" − "Bildungsmanager" sind gefragt.

• Eine neue Balance staatlicher Vorgaben und schulischer Freiräume eröffnet
Chancen − weitere Verbesserung der von den beruflichen Schulen erbrachten
"Dienstleistung berufliche Bildung".

Im heutigen Forum zu diskutierende Ansatzpunkte aus der Gesamtreform-
diskussion:
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zur Rolle:

− Kernaufgabenparadigma versus neue Aufgaben als Kompetenzzentren
− Gewährleistung versus Durchführung (Schule als Wettbewerber in der

Weiterbildung?)
− Berufliche Schule in ihrer Funktion als regionale Instanz: "direktivische"

Einzelsteuerung des Schulträgers versus kooperative Netzwerksteuerung

zur Organisation/Finanzierung: wer steuert was womit?

− Stärkere Dezentralisierung erfordert komplementäre (zentrale) Steuerung
− Steuerungsfunktion durch eine (neue) Schulaufsicht (Prävention versus

Repression) und Einbindung der übrigen regionalen Akteure in die Steue-
rung (Wirtschaft, Lernende)

− Entwicklung eines Planungs- und Steuerungssystems z.B. mit Hilfe einer
Balanced Scorecard in Verbindung mit einer leistungsbasierten Ressour-
cenplanung (Branchen-, regions- und schulbezogene Zielvereinbarungen)

− Mögliche Perspektiven einer Bildungs-BSC:
o Kunden/Dienstleistungsqualität (Schüler/Arbeitsmarkt),
o Interne Organisation (was führt zu höhere Zufriedenheit/besseren

Ergebnissen?)
o Leistungen (Abschüsse, Arbeitsverhältnisse, Abbrüche etc.),
o Innovation/-interne Lernperspektive (Anpassung an neue Rahmen-

bedingungen, neue Service-Anforderungen)
− Output versus Outcome: welche Steuerungsgrößen determinieren schuli-

schen Handeln?
− Leistungsvergleiche und Instrumente der Leistungsfeststellung/ Zertifizie-

rungen
− Berichtswesen und systematische Verwendung der Erkenntnisse zur Ver-

besserung
− Budgetierungs- und Anreizmechanismen auf tatsächliche Steuerbarkeit

geschlüsselt:
o Basisbedarfe (Schulbetrieb und beamtetes Personal),
o schülerzahlabhängige Teile,
o marktlich/einnahmebezogen,
o qualitäts-/evaluationsbezogen

− Innovative Formen der Finanzierung (z.B. Vouchermodelle)
− unter welchen Voraussetzungen geben andere Rechtsformen (Anstalten,

Stiftungen) wirklich mehr Handlungsfreiheit?
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zum Personal:
− Weitergehende Autonomie auch im Bezug auf die Dienstherrenfähigkeit

mit voller Verantwortung Einstellung, Weiterbildung und Bezahlung
− Qualifizierung/Mix: brauchen Schulen neben der pädagogischen Leitung

auch eine Verwaltungsleitung (Vorbild Kliniken) oder den "Bildungsmana-
ger" als betriebswirtschaftlich weitergebildete Schulleitungen?

− Neue Arbeitszeitmodelle für Lehrpersonal
− Einbindung nichtpädagogischen Personals

Fazit:
− Experten bildungswissenschaftlicher Modelle müssen bereit sein, von wirt-

schaftsorientierten Systemen zu lernen und deshalb auch Verfahren zulas-
sen, die nicht ausschließlich genuin pädagogisch sind

− Eine richtig verstandene wirkungsorientierte (Verwaltungs-)Steuerung kann
auf die Bedürfnisse der Pädagogik angepasst werden − Herausforderung
"pädagogische Wirksamkeitskriterien"

− Daneben müssen die Selbststeuerungsmechanismen aktiviert werden: weit-
gehende personelle und finanzielle Autonomie der Schulen ist erforderlich

− Die Gesamtstrategie muss auch in der Organisation abgebildet sein:  kun-
dennah und innovativ

HAM-97001-370-01-03-G.ppt

"Von der Behörde zum 
Dienstleistungsunternehmen"

– Impulsreferat auf der BLK-Fachtagung zum Einfluss der 
Verwaltungsreform auf die Neuorientierung der beruflichen 

Schulen in Deutschland –

Ute Lysk, Roland Berger Strategy Consultants

Lübeck, 3. Dezember 2001
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3HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Druck auf umfassende Verwaltungsmodernisierung auf breiter 
Front – auch der Bildungsbereich ist betroffen

Öffentlicher
Sektor

"Betroffene"
Anhaltender Finanzdruck 
(Steuerreform, Konsolidierung)

Neue interne Anforderungen
(Steuerung, HR-Management)

Moderne Technologien 
(z.B. "E-Government")

Steigende externe Anforderungen 
(Bürger, Wirtschaft)

• Bund, Länder, (Groß-)Städte

• Verbände, Non-Profit-Organi-
sation

• (ehemals) öffentliche Unter-
nehmen

• "Para-Staat" (Wohlfahrt, 
Gesundheit, Bildung)Wettbewerbsdynamik und dadurch

veränderte Rahmenbedingungen
(Deregulierung)

3HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Das gegenwärtig überzeugendste Zukunftskonzept ist der 
"Aktivierende Staat" 

Ganzheitliche öffent-
liche Verantwortung 
für gesellschaftliche 
Aufgaben

Koordination der 
gesellschaftlichen 
Eigeninitiativen –
„Entwicklungs-
agentur Staat“

Effizienzorientierte 
Arbeitsteilung 
Verwaltung/Privat

Insgesamt verkleinerter, aber schlagkräftiger Verwaltungsapparat

Volle Aufgaben-
gewährleistungs-
verantwortung

Eingeschränkte 
Aufgabendurchfüh-
rungsverantwortung

Der "Aktivierende" Staat

• Moderatorfunktion

• Aktivatorfunktion

• Schiedsrichter-
funktion

"Kernaufgabenpara-
digma"
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4HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Schlanke Kernverwaltung durch Aktivierung von Eigenengage-
ment und Aufbau eines Marktes öffentlicher Dienstleistungen

Private Dienst-
leistungen

"Bürgergesell-
schaft"

2

Politischer 
Kopf/
Hoheitlicher
Kernbereich

1

Markt öffentlicher 
Dienstleistungen

3

1 Aktivierung "Kernbereich Politischer 
Kopf"

• Intelligente Steuerung – auch der 
Schnittstellen zu den Dienstleistern

• Hoheitliche Kernaufgabenwahrnehmung

• Gewährleistungsverantwortung

2 Aktivierung "Bürgergesellschaft"

• Anreiz zum Eigenengagement

• "Fordern und Fördern", Rückführung von 
öffentlichen Transfers

3 Aktivierung "Markt öffentlicher 
Dienstleistungen"

• Stärkung Wettbewerbs- und Marktmecha-
nismen (auch in Gesundheit, Bildung, 
Verkehr etc.)

• Überwindung Grenze zum privaten Sektor 
durch Dienstleistungs - und Rahmen-
verträgen

5HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Der Dauerbrenner der deutschen Verwaltungsreform "Neues 
Steuerungsmodell" – 10 Jahre Reform und wenig Wirkung

aber

• Steuerung nach Zielen und 
Ergebnissen (Outcome/Output 
statt Input); Stringentes Controlling

Hoher Anspruch ...

• Wahrnehmung und Zusammenfüh-
rung von Verantwortung (statt orga-
nisierter Verantwortungslosigkeit)

• Kosten und Leistungen als Arbeits-
basis (statt kameraler Rechnung und 
"gesetzlichem Auftrag")

• Wettbewerb und leistungs-
orientierte Personalführung          
(statt Gleichmacherei)

• "Verwaltung der Reform"
statt Reform der Verwaltung

• Fokussierung (und Beschrän-
kung!) auf Instrumente (KLR, 
Controlling etc.)

• Keine Relevanz für die 
"Kunden", sondern Nabel-
schau der Verwaltung 

... wenig Erfolge

• Allein die Input-Budgetierung
hat Wirkung gezeigt (Einspar-
effekte) 
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HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Aus den Erfahrungen lernen – nur integriertes Vorgehen und 
gemeinsame Verantwortung schaffen wirkliche Veränderung

Innovation 
beruflicher 

Bildung

Kompetenz-
erwerb

Organi-
sation

Finan-
zierung

Bildungsbereich

Wirt-
schaft Staat

7HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Verwaltungsreformen der 90er Jahre – Paradigma des New Public 
Management ist "kundennah, ergebnisorientiert, wirtschaftlich"

1 Leitbild „Dienstleistungsunternehmen“ beschreibt kunden-
orientiertes Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung

2 Strategie wird bestimmt durch neues Verhältnis von Staat, 
Verwaltungsträgern und Privaten

3 Systemsteuerung gründet sich auf neue Arbeitsteilung 
(Zielvereinbarungen, Auftraggeber - Auftragnehmer)

4 Interne Organisation ist durch Dezentralisierung und 
selbststeuernde Einheiten gekennzeichnet

5 Lernen von der Privatwirtschaft durch Übernahme moderner 
Managementsysteme – wirkungsorientierte Steuerung

6 Budgetierungs- und Anreizmechanismen steigern den 
wirtschaftlichen Umgang mit Finanzressourcen
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HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Ganzheitlich vorgehen – vier Bausteine einer modernen, 
innovativen (Verwaltungs-) Organisation

Steigerung der Effektivität ("das Richtige tun")

Steigerung der Motivation und 
Qualifikation des Personals

Innovative
Organisation

Steigerung der Dienstleistungs-
qualität

Steigerung der Effizienz ("etwas richtig tun")1

Quelle: Roland Berger 

2

4 3

• Konzentration auf Kernaufgaben ("Kern-
geschäft") 

• Klare und operational messbare Zielset-
zungen

• Ergebnisorientierte
Steuerung und Erfolgs-
kontrolle 

• Vereinfachung und Beschleunigung der 
Verwaltungsprozesse

• Reduktion von Arbeitsteilung und Schnittstellen

• Kunden- und ergebnisorientierte 
Aufbauorganisation (Verantwor-
tungszentren) 

• Klare Verantwortlichkeiten, Zielvorgaben

• Leistungsbezogenes Personalmanagement

• Attraktive Arbeitsplätze mit erweiterten 
Handlungsspielräumen 

• Kundenbezogenes Qualitätsmanagement, 
transparente Verfahren und Abläufe 

• Ständige Leistungs- und Qualitätsvergleiche

• Systematische Erhebung Kundenanforde-
rungen

9HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Klare Verortung der beruflichen Schulen in diesem Umfeld ist 
vonnöten

Kernaufgabenparadigma
Neue Aufgaben/ 
Kompetenzzentrum

Gewährleistungsfunktion 
als "Systemkopf"

Durchführungsfunktion als 
Wettbewerber in der Weiter-
bildung

Einzelsteuerung durch 
den Schulträger

Kooperative Netzwerk-
Steuerung

V

E

R

S

U

S
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10HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Die unterschiedlichen Player im Umfeld stellen vielfältige Anforde-
rungen an die beruflichen Schulen

"WETTBEWERB" MIT SCHULEN UND ANDEREN 
WEITERBILDUNGSTRÄGERN

• Profilierung (Angebot: Inhalte und Form/Gestaltung)

• Region (Vernetzung vor Ort/Kooperationen)

PARTNER UND "ABNEHMER" IN DER WIRTSCHAFT

Berufliche 
Schule

• Enge Kooperation (angewandte Forschung, Weiterbildung)

• Dauernder Austausch (inhaltlich/personell)
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• Flexible Arbeits-
möglichkeiten
(Einbindung von 
Praktikern!)

• Geringe Formal -
hürden (trotz hoher 
Qualität)
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• Große Praxis-
hähe

• Enge Betreuung 
(Mentoren-
system)

• Starke Kunden-
orientierung

Quelle : Roland Berger 
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Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln zur Aktivierung 
von Selbststeuerungsmechanismen

Innovative
berufliche

Schule

• Stärkung der dezentralen 
Einheit "Schule" – funktions-
komplette Einheit

Organisation/Personal Finanzen

• Maßgeschneidertes Planungs-
und Steuerungssystem

• Mehr Freiheit durch andere 
Rechtsformen?

• Weitergehende Autonomie im 
Bezug auf Personal

• Schaffung von Management-
kapazität in der Schule –
"Bildungsmanager"

• Innovative Formen der 
Finanzierung (z.B. Sonder-
modelle)

• Budgetierungs- und Anreiz-
mechanismen

– Basisbedarf (Schulbe-
trieb und beamtetes 
Personal)

– schülerzahlabhängige 
Teile

– marktlich/einnahmenbe-
zogen

– qualitäts-/evaluationsbe-
zogen
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Die berufliche Schule der Zukunft muss ähnlich flexibel wie ein Un-
ternehmen organisiert sein – Kunden und Wettbewerbsorientierung

"Funktionogramm" (kein Organigramm!) einer innovativen beruflichen Schule

Schüler/Teilnehmer 
Weiterbildung

Unternehmen/ 
Verbände

Andere Schulen, 
Weiterbildungsträger

Lehrer/Lehrbeauf-
tragte

LEITUNG

QUALITÄTSSICHERUNG

Quelle: Roland Berger

Beirat

Koopera-
tionsbüro

Dozenten-
büro

Evaluations
-agentur

MIS

Mentoren-
system

Partner-
börse

"Clearing-
stelle"

Kleine, flache Spitze 
("Präsidium")

Dauernde An-
passung an Praxis

• Fachbereiche

• Übergreifende 
Angebote
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"Präsidium": Kernaufgaben 
Strategie, Qualität, Marketing

Ausgestaltung der Funktionen erfordert innovative Organisations-
formen

Quelle: Roland Berger

LEITUNG

Beirat

Koopera-
tionsbüro

Dozenten-
büro

Evaluations
-agentur

MIS

Mentoren-
system

Partner-
börse

"Clearing-
stelle"

Kleine, flache Spitze 
("Präsidium")

Dauernde Anpas-
sung an Praxis

QUALITÄTSSICHERUNG

Beirat: Unterstützung des 
Präsidiums/Kontrolle (AR-
Funktion)

Kooperationsbüro: Ab-
gleich von Lehrplänen etc., 
Organisation schulüber-
greifender Angebote

Dozentenbüro: Marketing 
zur Rekrutierung guter 
Lehrkräfte, Management 
eines flexiblen Stamms freier 
Mitarbeiter

Evaluierungsagentur: 
Freiwillige Qualitätskontrolle 
durch ext. Büro (evtl. in 
Kooperation mit dem Beirat)

MIS: Effizientes System zur 
Steuerungsunterstützung

Mentorensystem: Enge, 
direkte und individuelle 
Betreuung der Schüler

Partnerbörse: Regelmäßige 
Kontaktbörsen; gemeinsame 
Forschung etc.

"Clearingstelle": Einspeisen 
der Praxiserfahrung (Partner) 
in das System (Stundentafel, 
Organisation etc.) Ansprech-
stelle
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Die berufliche Schule der Zukunft: Dezentralität erfordert supli-
mentäre zentrale Steuerung  – auf die Wirkung kommt es an

1) Balanced Score Card: Managementmethode, die die Strategie in Ziele und Kennzahlen übersetzt und "ausbalanciert", 
ursprünglich von Kaplan/Norton 1997 

Wer

• Rolle der Schulaufsicht 
"Prävention vs. 
Repression"

• Einbindung der übrigen 
regionalen Akteure

Womit

• "Bildungs-BSC1)" als 
Planungs- und Steuer-
ungsinstrument

• Zielbasiertes Berichts-
wesen und systema-
tische Verwendung der 
Erkenntnisse zur Ver-
besserung

Was

• "Outcome" – Branchen-, 
regions- und schulbe-
zogene Zielverein-
barungen

• Identifikation "Pädago-
gischer Wirksamkeits-
kriterien"

• Leistungsvergleiche/
Zertifizierungen

HAM-97001-370-01-03-G.ppt

Die Zieldimensionen einer Bildungs-BSC lassen sich durch ver-
schiedene Kernfragen konkretisieren

Ursache-Wirkungsbeziehungen (Schüler, Arbeitsmarkt)

Zieldimension I
Öffentlicher Auftrag/
Dienstleistungsqualität

• Welchen Nutzen sollen wir für Kunden (Schüler, Arbeitsmarkt) schaffen?
– Grundversorgung
– Zusatzleistungen

• Wie optimieren wir den Nutzen für unsere Kunden?
• Welchen öffentlichen Auftrag verfolgen wir?

Zieldimension II
Organisation/Prozesse

• Wie erbringen wir unsere Leistungen?

• Wie verbessern wir unsere internen Abläufe und Strukturen?

Zieldimension IV
Innovation/Lernen 
(intern)

• Mit welchen Trends/"Markveränderungen"müssen wir rechnen? Und 
wie können wir darauf reagieren?

• Welche langfristigen Möglichkeiten der Optimierung von Kundennutzen 
gibt es?

Zieldimension III
Leistungen

• Welche Ziele haben wir im Hinblick auf die Qualität der Abschlüsse und 
die Zahl der entstehenden Arbeitsverhältnisse?

• Wie können wir Abbrüche vermeiden?

Quelle: Roland Berger

Ursache-Wirkungsbeziehungen
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Fazit

1 Die Bereitschaft vom wirtschaftsorientierten System zu 
lernen muss bestehen

2 Wirkungsorientierung ist der Schlüssel – Heraus-
forderung "Pädagogische Wirkungskriterien"

3 Personal und Finanzen müssen steuerbar sein –
Aktivierung der Selbststeuerungsmechanismen

4 Die Strategie stimmig in der Organisation abbilden –
dabei kundennah und innovativ sein
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5.2 Steuerungsmodell berufsbildender Schulen in Dänemark

Arbeitsmarktrat Henning Gade
- Dänische Botschaft, Berlin -

Steuerungsmodell
Ende der achtziger Jahre wurde in Dänemark im öffentlichen Dienst eine neue Politik
eingeführt, welche den öffentlichen Dienst wettbewerbsfähiger und effektiver gestal-
ten sollte. Das Bildungswesen im allgemeinen und das System der beruflichen Aus-
und Fortbildung im besonderen sind verändert worden, Verwaltungsstrukturen und
Entscheidungsprozesse wurden dezentralisiert.

Durch die Reform des Systems der beruflichen Aus- und Fortbildung wurde die Auf-
sichtsfunktion des Bildungsministeriums weitgehend verändert, von einer detaillierten
Aufsicht und Regulierung zu einem Prinzip, das auf weitreichender Steuerung durch
Ziele und Rahmenvorgaben basiert. Dies gilt sowohl für die Finanzverwaltung als
auch für die Lehrpläne der beruflichen Aus- und Fortbildung. Finanzielle Selbstver-
waltung und erheblich mehr Spielraum bei der Planung und Umsetzung der Pro-
gramme beruflicher Aus- und Fortbildung sind mittlerweile Gang und Gäbe an den
Berufsschulen. Alle Detailentscheidungen werden auf der Ebene der einzelnen Schu-
len dezentral getroffen.

Seit 1991 bildet das Berufsschulengesetz den Rahmen für die Verwaltung, Finanzie-
rung und andere Aktivitäten der Berufschulen. Die Stellung der Schule als Institution
ist darin gestärkt worden; die Schulen erhalten dadurch mehr Autonomie. Die ca. 125
Schulen sind mittlerweile nicht mehr nur Berufsschulen, die Bildungsprogramme an-
bieten, sondern auch Technik- und Wissenschaftszentren, die die Möglichkeiten ha-
ben, lokalen und regionalen Unternehmen eine breite Palette an Dienstleistungen an-
zubieten.

Im Gesetz zur beruflichen Aus- und Fortbildung werden die 90 Kurse der beruflichen
Aus- und Fortbildung, die in Dänemark angeboten werden, geregelt. Die Berufsaus-
bildungen fängt mit 7 Basiskursen von jeweils 20-60 Wochen an und die  Kurse sind
in Modulen strukturiert, wobei die Auszubildenden in der Hauptausbildung abwech-
selnd die Berufsschulen besuchen und praktische Arbeitserfahrungen im Betrieb
sammeln können. Die Berufsschule vermittelt nicht nur technisches und berufliches
Know-How mit sehr engem Bezug zum Beruf, sondern bietet auch Allgemeinbildung
(1/3 der Zeit) sowie eine Reihe von Wahlfächern (1/6) an.

- Die Kurse der beruflichen Aus- und Fortbildung dauern in der Regel nicht län-
ger als vier Jahre.

- Die Auszubildenden besuchen die Berufsschulen im Normalfall höchstens 80
Wochen.
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- Zwei Drittel der Ausbildungszeit verbringt der Jugendliche in einem oder meh-
reren Betrieb(en)

Die Abbildung 1 zeigt die Entscheidungsbefugnisse und Verwaltungsstruktur im dä-
nischen System der beruflichen Aus- und Fortbildung.

Ausbildungskurs von der Konzeption bis zur Umsetzung

Zentrale Ebene
Handelskomitee entwirft Vorslag für 

Ziele und Dauer der neuen Kurse

Ministerium genehmigt Vorslag und 
legt Schulgeld-Kategorie und Dauer 

der Schulphasen fest

Handelskomitee entwirft Mittteilung
über Kursangebot

Ministerium gibt Ausbildungs-
verfügung heraus mit Bewertungsplan

Liste der 
Grundfächer

Idee

Lokale Ebene

Dargestellt sind auch die Sozialpartner, die an der Entwicklung des Systems der be-
ruflichen Aus- und Fortbildung beteiligt sind sowie das Zusammenwirken der Akteu-
re untereinander.

- Die zentrale Verwaltung einschließlich der Zulassung neuer Bildungswege so-
wie die Ausarbeitung von Bestimmungen für bestehende Ausbildungswege ist
Aufgabe des Bildungsministeriums

- Der Rat für berufliche Aus- und Fortbildung (EUR) spricht Empfehlungen an
das Ministerium aus. Der Rat hat 20 stimmberechtigte Mitglieder; der dänische
Dachverband der Arbeitgeber (DA) und der dänische Gewerkschaftsbund
(LO) benennen jeweils acht Mitglieder (Paritätsprinzip).

- Handelskomitees bilden das Rückgrat im System der beruflichen Aus- und
Fortbildung. Die Handelskomitees legen den gesetzlichen Rahmen für die ein-
zelnen Kurse fest.

- Ein Schulrat besteht im Normalfall aus 6-12 Mitgliedern. Der Schulrat ist für
die Verwaltung der Schule zuständig sowie für die jährlichen Maßnahmenpro-
gramme verantwortlich.

- Die Schule ist gesetzlich dazu verpflichtet ein oder mehrere Aus- und Fortbil-
dungskomitees einzurichten, die den Aus- und Fortbildungslehrgängen der
Schule entsprechen.
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Die Struktur der Modernisierung des dänischen Systems der beruflichen Aus- und
Fortbildungssystem ist relativ einfach, es gibt nur zwei Ebenen. Bildungspolitische
Ziele und Rahmen werden zentral formuliert, während auf der dezentralen Ebene
Inhalte und Ausbildungsformen mit breitem Spielraum für die Unterrichtungsgestal-
tung geplant werden.

Die Sozialpartner sind für die professionelle/berufliche Erneuerung der Kurse der
beruflichen Aus- und Fortbildung (und Weiterbildung) verantwortlich. Sie überneh-
men die Federführung bei allen Fragen der beruflichen Aus- Fortbildung.

Verwaltung der beruflichen Aus- und Fortbildung

Berufsbezogene 
Modernisierung

Partner des 
Arbeitsmarktes

Ausbildungsprogramme 
und Berufsförderungs-

zuschüsse

PARLAMENT UND
MINISTER

Detaillierte Planung 
und Durchführung

Schule und Lokale 
Ausbildungskomitees

Management 
anhand von 
Zielen

Detalilliertes 
Managen

Qualität und Qualitätssicherung
Mit der radikalen Dezentralisierung von Verantwortung und Ökonomie in den neun-
ziger Jahren, wurden eine Qualitätssicherung und ein Entwicklungssystem notwendig.
Dieses sollte ein Zusammenspiel zwischen den zentralen Zielen und Rahmen und der
dezentrale Steuerung möglich machen. Das Bildungsministerium hat 1995 einen
’Strategischen Plan zur systematischen Qualitätsentwicklung und Folgenabschätzung
in beruflichen Schulen’ veröffentlicht.

Das Programm besteht aus acht Grundelementen, die zusammengenommen der
Qualitätsentwicklung einen starken Impuls geben:

A) Das kontinuierliche interne Streben der berufsbildenden Schulen nach Quali-
tätsentwicklung und Selbstbewertung der eigenen Maßnahmen auf der Basis
systematischer Methoden und Instrumente.

B) Ausbildungsstatistiken, einschl. Bilanzen, Statistiken über Einstellungs- und
Abgängerzahlen, LOP – (Lehrstellenverträge) und Berufsstatistiken usw.
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C) Ein systematisches Management-Informationssystem, das u.a. auf den oben
genannten statistischen Daten aufbaut.

D) Ergänzenden Qualitätskriterien und -indikatoren und weitere Qualitätsinstru-
menten, die auf unterschiedliche bildungspolitische Gesetze mit jeweils unter-
schiedlichen Zielen und Zielgruppen zurückzuführen sind

E) Inspektionen und Hilfe durch EFU, der Abteilung des Bildungsministeriums
für berufliche Aus- und Fortbildung an Berufsschulen.

F) Experimenteller Unterricht, Pilotprojekte und Innovations- und Entwicklungs-
arbeit.

G) Analysen und Prognosen, einschl. gelegentlicher Untersuchungen bestimmter
Bildungsbereiche sowie Systembewertungen.

H) Kontoprüfungen, Wirtschaftsprüfungen, Kosten-Nutzen-Analysen

Das Thema Qualität genießt oberste Priorität und die Regierung hat inzwischen be-
schlossen, eine neue nationale Bewertungsstelle (Danmarks Evalueringsinstitut) ein-
zurichten, die sämtlichen Bildungseinrichtungen in Dänemark betrachtet. Diese In-
stitution ist in europäischem Zusammenhang etwas ganz Neues.

Ökonomie und Finanzierung
Der Staat finanziert die Schulphasen der beruflichen Aus- und Fortbildung – sowie
das Bafög –, der Arbeitgeber zahlt dem Lehrling ein Gehalt für die praktische Ausbil-
dung im Betrieb (was ebenso wie andere Bedingungen tarifvertraglich geregelt ist),
und das Lehrlingsgehalt wird während des Schulbesuchs durch Zuschüsse aus einem
Umlagefond der Arbeitgeber (dem AER) finanziert.

Bei der Reform im Bildungswesen wurden 1989 weitreichende Veränderungen bei der
Finanzierung zur Zuweisung der Mittel. Seit 1991 werden Ressourcen nach objekti-
ven Kriterien zugeteilt.

Die Schulen arrangieren jetzt die Kurse so, dass sie den genehmigten finanziellen
Standards gerecht werden. Sie können über die Mittel frei verfügen. Die Beträge –
Taxameter - variieren je nach Art des Ausbildungskurses. Entscheidende Kriterien
sind:

- Der Einsatz von Geräten bei der Ausbildung
- Nutzung von Gebäuden
- Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf das Verhältnis Lehrer-Schüler.

Neben den Taxameter-Zuschüssen gibt es noch allgemeine, schülerbezogene Zu-
schüsse zur Finanzierung der Verwaltung, des Betriebs, der Gebäudeinstandhaltung
und Deckung der laufenden Kosten. Die Schulen befinden sich in einer Wettbe-
werbssituation, in der sie um ‚Kunden’ konkurrieren müssen.

Das System der Taxameter-Zuschüsse hat das Bewusstsein der Institutionen für die
Qualität der Ausbildungen gefördert. Das hängt damit zusammen, dass die Schüler
frei zwischen den Institutionen wählen können. Die Schulen müssen auch versuchen,
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den Abbruch von Ausbildungen seitens der Schüler zu minimieren. Denn wenn die
Schüler ihre Bildung abbrechen, bekommt die Schule weniger Geld.

In Dänemark haben wir mit Erfolg die beruflichen Bildungen dezentralisiert. Das be-
trifft die Ökonomie wie auch die Verantwortung für die Erhaltung der Ausbildungen.
Das Steuerungssystem hat dazu geführt, dass:

- Mehrere große Reformen in den neunziger Jahren durchgeführt worden sind
- Die Verwaltung und ökonomische Verantwortung dezentral gesteuert werden
- Die Sozialpartner einen großen Teil der Verantwortung für die berufliche Bil-

dungen tragen.
- Die Entwicklung der einzelnen Schule – Schule, Direktion, Lehrer und Ver-

waltung – gefördert worden ist.
- Die Beachtung der fördernden und entwickelten Lehrerrolle stärker geworden

ist.
- Der Blick auf die berufliche Schule als einen integrierten Teil des lokalen Qua-

lifikationsaufbaus möglich geworden ist.
- Es für die einzelne Schule ökonomische Gründe für Effizienz gibt.
- Ein größeres ökonomisches Bewusstsein an den Schulen entstanden ist.
- Eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben stattfindet.
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5.3 Förderung der Eigenständigkeit Beruflicher Schulen zwischen
Verfassungsgebot und den Anforderungen beruflicher Aus- und
Weiterbildung

Prof. Dr. Hermann Avenarius
- Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) -

Berufliche Schulen als Kompetenzzentren regionaler Bildungsnetzwerke
- Rechtliche Rahmenbedingungen - 1

1. Nach einem jüngst vom BLK-Arbeitskreis "Berufliche Aus- und Weiterbildung"
vorgelegten Bericht2 sollen berufliche Schulen künftig als Kompetenzzentren im
Rahmen regionaler Bildungsnetzwerke ein ortsnahes, abgestimmtes Aus- und Weiter-
bildungsangebot unter Ausschöpfung der unterschiedlichen Ressourcen der verschie-
denen Partner (Betriebe, überbetriebliche Ausbildungsstätten, Kammern u.a.) ermög-
lichen. Den beruflichen Schulen könne in diesen Bildungsnetzwerken "eine bedeu-
tende Rolle zuwachsen, wenn die jeweiligen Stärken der am Berufsbildungsdialog
Beteiligten optimal genutzt werden sollen. Sie können ggf. als impulsgebende Res-
source bzw. Katalysator regionaler Strukturentwicklung dienen, gemeinsam mit den
anderen regionalen Akteuren". Um diese Aufgaben wahrzunehmen, benötigten die
Schulen "über die bisherigen Ansätze wirtschaftlicher Autonomie hinaus die Zustän-
digkeit für die Personalbewirtschaftung, das Gebäudemanagement und die Bereit-
stellung von Bildungsangeboten in der Aus- und Weiterbildung". Der Bericht hält
eine verstärkte Förderung von Modellen und Modellversuchen für erforderlich, in
denen u.a. zu prüfen sei, ob den beruflichen Schulen neben den schulgesetzlich defi-
nierten Regelaufgaben ausreichende Spielräume zur Wahrnehmung ihrer Rolle als re-
gionale Kompetenzzentren eröffnet werden könnten, z.B. Erzielung von Einnahmen
durch den Verkauf und Vertrieb von Bildungs-, Beratungs- und Serviceleistungen und
die Verlagerung von Personalhoheit. Die beruflichen Schulen seien dabei verpflichtet,
"festgelegte Qualitätsstandards einzuhalten. Hierzu ist ein Qalitätsentwicklungssystem
(Qualitätsmanagement) erforderlich, das eine Berichtspflicht über die Verwendung
der Ressourcen einschließt"3.

Es geht also darum, berufliche Schulen zu multifunktionalen Einrichtungen der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung in der Region auszubauen und sie mit der dafür
erforderlichen rechtlichen Handlungsfähigkeit auszustatten.

Lässt sich dieses Konzept unter den gegenwärtig in den Ländern für das Schulwesen
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt verwirklichen, und – falls diese

                                                            
1 Überarbeitete Fassung eines Referats bei der BLK-Fachtagung "Kompetenzzentren in regionalen Berufsbil-

dungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen" am 3./4. Dezember 2001 in Lübeck. Die Form des
mündlichen Vortrags wurde weitgehend beibehalten.

2 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Kompetenzzentren in regionalen Be-
rufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen –, Bericht der BLK, Materialien zur Bil-
dungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 92, Bonn 2001.

3 A.a.O., S., 18 f.
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Frage zu verneinen ist – welche Änderungen sind erforderlich und verfassungsrecht-
lich zulässig, um es verwirklichen zu können?

2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die es hier ankommt, betreffen den
Zweck und die Rechtsform der öffentlichen Schule.
Ihr Zweck ergibt sich aus dem jeweiligen Schulgesetz oder ist darin zumindest still-
schweigend vorausgesetzt. So heißt es beispielsweise in § 2 Abs. 1 des Schleswig-
Holsteinischen Schulgesetzes: "Schulen sind alle auf Dauer bestimmten Unter-
richtseinrichtungen, in denen unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte, Schülerinnen
und Schüler durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Mehrzahl von Fä-
chern und Lernbereichen und durch das gemeinsame Schulleben bestimmte Bildungs-
und Erziehungsziele erreicht werden sollen".

Zur Rechtsform der Schule: Sie ist in allen Ländern eine nichtrechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts, zumeist in der Trägerschaft des kommunalen Schulträgers. Dar-
über hinaus ist sie unterstes Glied in der Hierarchie der öffentlichen Schulverwaltung,
also nicht nur eine kommunale, sondern zugleich eine staatliche Einrichtung. Wäh-
rend die Kommune als Schulträgerin für die Errichtung, Organisation, Unterhaltung
und Verwaltung der einzelnen Schule sorgt (äußere Schulangelegenheiten), ist der
Staat für die Lehr- und Lernprozesse und somit für Inhalte, Methoden und Struktu-
ren der Schule, einschließlich ihres pädagogischen Personals, verantwortlich (innere
Schulangelegenheiten). Gerhard Anschütz hat in seinem Kommentar zur Weimarer
Reichsverfassung diese noch heute gültige Verteilung der schulrechtlichen Kompe-
tenzen zwischen Kommune und Staat in einem anschaulichen Bild festgehalten: "Die
Gemeinde baut als Trägerin der Schule das Haus, Herr im Haus aber ist der Staat"4.

Somit stellen sich zwei Fragen:

a) (hinsichtlich des Zwecks:) Handelt es sich bei den Kompetenzzentren in regio-
nalen Berufsbildungsnetzwerken um Schulen im oben beschriebenen Sinne?

b)  (hinsichtlich der Rechtsform): Können die geplanten regionalen Kompetenz-
zentren die ihnen zugewiesenen Aufgaben in der traditionellen Rechtsform der
nichtrechtsfähigen Anstalt erfüllen?

a) Ich will zunächst versuchen, auf die erste Frage nach dem Zweck  eine Antwort zu
geben.

Es liegt auf der Hand, dass die regionalen Kompetenzzentren weit mehr sind als
Schulen im überkommenen Sinn. Um noch einmal aus dem BLK-Bericht zu zitieren:
"Kompetenzzentren der beruflichen Bildung dienen der beruflichen Aus-, Fort- und
Weiterbildung in einzelnen Branchen oder Berufsfeldern bzw. für Innungen oder Be-
triebe in den jeweiligen Regionen und leisten insoweit einen Beitrag zur Sicherung

                                                            
4 Gerhard Anschütz: Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. Kommentar. 14. Aufl., Berlin

1933, Art. 143 Anm. 2.
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eines ausreichenden Qualifikationsangebots sowie zum Innovationstransfer... Über
die eigenständige und eigenverantwortliche Erfüllung des staatlichen Bildungsauftra-
ges hinaus werden auf Basis einer Potenzialanalyse ihre (die) bisherigen Kompetenzen
(der beruflichen Schulen) weiter ausgebaut, soweit dies zur Weiterentwicklung ihrer
Region erforderlich ist"5.

Die Subsumption der Kompetenzzentren unter den Schulbegriff scheitert nicht dar-
an, dass Schulen keine Weiterbildungsfunktionen wahrnehmen könnten; man denke
nur an die Fachschulen, die ja schulische Einrichtungen zum Zweck der Fachbildung
nach abgeschlossener beruflicher Erstausbildung oder nach ausreichender praktischer
Berufstätigkeit sind. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die Weiterbildungsaktivitäten,
um die es hier geht, nicht in schulischer Form stattfinden. Die Lernenden, die von
den Weiterbildungsangeboten der regionalen Kompetenzzentren Gebrauch machen,
werden zumeist in einzelnen Lehrgängen und Kursen sowie in spezifischen Zusatz-
qualifizierungen, also nicht in einer Mehrzahl von Fächern und Lernbereichen unter-
richtet. Außerdem kann nicht davon die Rede sein, dass in diesen Veranstaltungen
Bildungs- und Erziehungsziele durch gemeinsames Schulleben erreicht werden soll-
ten. Die Aufgaben eines regionalen Kompetenzzentrums, die Koordinations- und
andere Serviceleistungen einschließen, gehen daher über den Widmungszweck der
Schule hinaus.

So drängt sich die Frage auf, ob die berufliche Schule neben ihren schulischen Funk-
tionen Weiterbildungsaufgaben in Form von Lehrgängen und Kursen durchführen
und hierbei als regionales Kompetenzzentrum tätig sein kann.
Nichts ist dagegen einzuwenden, dass die Schule – ihr Gebäude, ihre Einrichtungen,
ihr Personal – außerhalb der Unterrichtszeit für Zwecke der beruflichen Weiterbil-
dung genutzt wird; dies ist jedenfalls insoweit zulässig, als der eigentliche Schulbetrieb
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Demgemäß kann beispielsweise ein privater Träger,
etwa ein Förderverein der Schule, sich um berufliche Weiterbildung kümmern und für
diese Aufgabe mit Einwilligung des Schulträgers die Einrichtungen der Schule in An-
spruch nehmen und, unter Beachtung des Nebentätigkeitsrechts, auch auf ihr päda-
gogisches Personal zurückgreifen – was umso leichter fallen dürfte, als das Engage-
ment der Lehrer durch Nebeneinkünfte versüßt würde. In all diesen Fällen ist es aber
nicht die Schule als solche, die Aufgaben der beruflichen Weiterbildung und gar eines
Berufsbildungszentrums erfüllt. Genau dies aber ist das mit den geplanten Kompe-
tenzzentren verfolgte Ziel: Die öffentliche Schule soll zusätzlich zu dem ihr durch
Art. 7 Abs. 1 GG übertragenen Bildungs- und Erziehungsauftrag als regionales Zent-
rum der Berufsbildung herangezogen werden. Diese erweiterte Aufgabenstellung ist
durch die geltenden Bestimmungen der Länderschulgesetze nicht gedeckt.

Das Ziel ließe sich gleichwohl dadurch erreichen, dass man den Widmungszweck be-
ruflicher Schulen durch Änderung des jeweiligen Schulgesetzes ausdehnte, indem man
es etwa um folgende Formulierung ergänzte: "Berufliche Schulen können zugleich als
Stätten der beruflichen Weiterbildung dienen" oder "Berufliche Schulen können
zugleich als Kompetenzzentren der beruflichen Bildung in der Region dienen".

                                                            
5 Kompetenzzentren (Anm. 1), S. 16 f.
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b) Mit einer solchen schulgesetzlichen Novellierung wäre der Weg zur Institutionali-
sierung regionaler Kompetenzzentren allerdings nur partiell freigeräumt. Der Kon-
zeption dieser Einrichtungen liegt ja außerdem die Vorstellung zugrunde, dass sie in
wirtschaftlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht weitgehend selbständig
agieren. Zwar verfügen Schulen auch in ihrer herkömmlichen Rechtsform schon
heute zumeist über ein nicht unbeträchtliches Maß an Eigenverantwortung. Zu den
Merkmalen der neuen Entwicklung, die im Zeichen der so genannten Schulautono-
mie daherkommt, gehört es, dass Schulen sich im Rahmen der staatlichen Vorgaben
ein eigenes pädagogisches Profil geben. Ihnen können im Zuge dezentraler Ressour-
cenverantwortung Mittel zur eigenen Bewirtschaftung, mit der Möglichkeit der De-
ckungsfähigkeit und Übertragbarkeit, zugewiesen werden; damit ist zumeist die Be-
fugnis der Schule verbunden, die zugeteilten Gelder durch eigene Einnahmen, z.B. in
Form des Sponsoring und, was in unserem Zusammenhang von besonderem Interes-
se ist, durch "Verkauf" von Weiterbildungsangeboten, zu erhöhen. Schulen können
vom Schulträger auf der Grundlage einer allgemein erteilten Zustimmung ermächtigt
werden, im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Rechtsgeschäfte mit
Wirkung für den Schulträger abzuschließen und für diesen Verpflichtungen einzuge-
hen. Ihnen kann die Möglichkeit eingeräumt werden, an einer ihrem pädagogischen
Profil entsprechenden Personalentwicklung, z.B. durch Stellenausschreibung ("schul-
scharfe Stellenausschreibung", wie man das in Nordrhein-Westfalen nennt), mitzu-
wirken.

Letztlich zeigt sich jedoch, dass es sich in all diesen Fällen um eine "geliehene" Eigen-
ständigkeit handelt. Die Schulen werden nicht aus eigenem, sondern aus übertrage-
nem Recht tätig. Was die Mittelbewirtschaftung betrifft, so beschränkt sich ihre Ver-
fügungsmacht ohnehin auf sächliche Ausgaben, hierbei wiederum zumeist auf be-
stimmte Ausgabenarten (z.B. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln; Heizung,
Strom, Reinigung; laufende Verwaltung). Investitionen gehören nicht dazu. Auch
können die Schulen keine Kredite aufnehmen. Ebenso wenig verfügen sie über Per-
sonalhoheit. Diese bleibt dem Staat, hinsichtlich des nichtpädagogischen Personals
üblicherweise dem (kommunalen) Schulträger überlassen; demgemäß fällt auch die
Personalbewirtschaftung nicht in die schulische Zuständigkeit. Daran wird deutlich,
dass die Rechtsform der nichtrechtsfähigen Anstalt für die Wahrnehmung der Aufga-
ben eines regionalen Berufsbildungszentrums wenig geeignet erscheint.

3. Als Ausweg aus diesen Schwierigkeiten könnte sich die Privatisierung öffentlicher
berufsbildender Schulen, beispielsweise in der Rechtsform der gemeinnützigen
GmbH, anbieten. Dieser Gedanke mag zunächst fremd anmuten. Völlig abwegig er-
scheint er indes nicht. Staat und Kommunen sind nicht gehindert, Weiterbildungsak-
tivitäten als Teil der so genannten Leistungsverwaltung in privatrechtlicher Form
durch einen privatrechtlichen Träger zu erbringen. Was die schulischen Aktivitäten
angeht, könnte man  etwa darauf hinweisen, dass das Grundgesetz in Art. 7 Abs. 4 die
Existenz privater Schulen ausdrücklich vorsieht.
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Das Recht zur Errichtung und zum Betrieb von Privatschulen ist jedoch als Freiheits-
recht gegenüber dem Staat gestaltet. Schon das verbietet dem Staat die Flucht ins Pri-
vatrecht; er kann sich nicht sich selbst gegenüber auf ein Grundrecht berufen. Es
kommt hinzu, dass das Grundgesetz in Art. 7 ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zwi-
schen öffentlicher und privater Schule konstituiert, indem es die private Ersatzschule
der Maßstäblichkeit der öffentlichen Schule unterwirft: Diese darf nur genehmigt
werden, wenn sie in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftli-
chen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurücksteht
(Art. 7 Abs. 4 Satz 3). Diese Maßstäblichkeit der öffentlichen Schule für die private
Ersatzschule ginge verloren, wenn der Staat seinerseits seine berufsbildenden Schulen
privatisierte. Darüber hinaus wäre es widersinnig, dass der Staat öffentliche Schulen
erst aus seinem Hoheitsbereich entlässt, um sie sodann als beliehene Unternehmen
mit Hoheitsrechten, z.B. bei der Vergabe von Zeugnissen und der Abhaltung von
Prüfungen, auszustatten.

Art. 7 GG steht schließlich in der Tradition der Weimarer Reichsverfassung, die in
Art. 143 und 144 die Staatlichkeit des Schulwesens garantierte und damit eine liberale
Errungenschaft der revolutionären Epoche von 1848 bekräftigte. Die bürgerliche
Bewegung hatte die Staatlichkeit des Schulwesens nicht als freiheitsfeindlichen Etatis-
mus, sondern als Garantie der Freiheit der Bildung erachtet. Für die sozialreformeri-
schen Kräfte des 19. und 20. Jahrhunderts bot der Staat als Veranstalter der Schule
überdies die Gewähr, dass die Schule, als Schule für alle, nicht partikularen Kräften
überantwortet wurde: Nicht die Herkunft, sondern die schulische Leistung sollte über
Erfolg in Beruf und Gesellschaft entscheiden. Diese Tradition wirkt in die Zukunft
fort, sie kann bei allem verständlichen Wunsch nach mehr Flexibilität und Wirtschaft-
lichkeit im Bereich der beruflichen Bildung nicht zeitgeistgemäßen Privatisierungs-
tendenzen geopfert werden.

Scheidet die Rechtsform der juristischen Person des privaten Rechts als Trägerin ei-
nes Kompetenzzentrums mithin aus dem Kreis möglicher Lösungen aus, kommt
stattdessen die Rechtsfigur der juristischen Person des öffentlichen Rechts in Be-
tracht. So ist zu klären, ob berufliche Schulen als rechtsfähige Anstalten des öffentli-
chen Rechts errichtet werden und in dieser Rechtsform Aufgaben der beruflichen
Erst- und Weiterbildung in der Region wahrnehmen könnten.

Ein bremischer Referentenentwurf beschreitet diesen Lösungsweg6. Danach können
öffentliche Schulen durch Ortsgesetze der Stadtgemeinden in juristische Personen des
öffentlichen Rechts umgewandelt werden; mehrere kleinere Schulen können durch
Ortsgesetz der Stadtgemeinden zu einer rechtsfähigen Schule zusammengefasst wer-
den (§ 1).

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich folgende Regelungen des Entwurfs
erwähnen: Die rechtsfähigen Schulen erfüllen durch inhaltliche, personelle, organisa-
torische und wirtschaftliche Selbststeuerung den staatlichen Bildungsauftrag (§ 2
Abs. 1). Sie finanzieren sich aus den wiederkehrenden Zuweisungen der Stadtgemein-
                                                            
6 Gesetz über die Umwandlung öffentlicher Schulen in juristische Personen (Entwurf 1.3.0).
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den auf der Grundlage von Kontrakten nach Maßgabe des jeweiligen Haushalts und
aus sonstigen Einnahmen, soweit sie zur Erfüllung des Schulzwecks bestimmt sind
(§ 3 Abs. 1). Die Schulen sind verpflichtet, ihre Haushaltsmittel wirtschaftlich einzu-
setzen; sie sollen sie durch eigene Einnahmen ergänzen; die Bildung von Rücklagen
ist zulässig (§ 3 Abs. 2). Die rechtsfähigen Schulen verfolgen ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (§ 3 Abs. 3). Organe
der Schule sind der Verwaltungsrat, die Schulleitung und die Gremien des (Lehrer-)
Kollegiums (§ 4). Der Verwaltungsrat, dem u.a. an ein Vertreter des Bildungssenators,
ein Vertreter der Stadtgemeinde, Mitglieder der Elternvertretung, des Kollegiums, ab
Sekundarstufe I auch der Schülervertretung angehören, hat die Aufgabe, die Grund-
sätze der Arbeit der Schule festzulegen sowie die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit der Führung der Schulgeschäfte zu überwachen. Ihm obliegt
die Bestellung und Abberufung der Schulleitung; die Bestellung erfolgt auf fünf Jahre
(§§ 6 und 7). Die Schulleitung, die aus dem Direktor und dem kaufmännischen Ge-
schäftsführer besteht, führt die laufenden Geschäfte unter Beachtung der Beschlüsse
des Verwaltungsrats. Der Direktor ist für die inhaltliche Arbeit der Schule und für die
Schulentwicklung verantwortlich; dem kaufmännischen Geschäftsführer obliegen die
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Die Schulleitung (§ 9) hat über das
Vermögen der Schule und ihre Einnahmen und Ausgaben nach kaufmännischen
Grundsätzen Buch zu führen; vor Beginn jedes Geschäftsjahres ist ein Wirtschafts-
plan, an dessen Ende ein Jahresabschluss zu erstellen. Die Schulleitung hat dem Bil-
dungssenator, in Bremerhaven auch dem Stadtmagistrat, in allen Angelegenheiten
Auskunft zu erteilen und auf Anforderung Bericht zu erstatten. Aufschlussreich ist
die Regelung der staatlichen Schulaufsicht: Der Umfang der Fachaufsicht richtet sich
nach der im Privatschulgesetz geregelten Aufsicht über private Ersatzschulen (§ 13).
Mit dem Inkrafttreten des jeweiligen Errichtungsgesetzes gehen die Dienst- und Ar-
beitsverhältnisse der Lehrkräfte und des nicht unterrichtenden Personals von der bis-
herigen Beschäftigungsbehörde auf die rechtsfähige Schule über; die Schulen sind
verpflichtet, durch Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband Bremen für
ihre Arbeitnehmer eine Tarifbindung an das von der Vereinigung kommunaler Ar-
beitgeberverbände vereinbarte Tarifrecht herzustellen (§ 14).

Soviel zu den geplanten Neuregelungen in Bremen. Es sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass das Bildungsministerium Schleswig-Holsteins einen ähnlichen Ansatz, und zwar
gerade im Blick auf die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu regionalen Be-
rufsbildungszentren, verfolgt. Es will versuchsweise Rahmendaten setzen, damit diese
Schulen sich zu Anstalten des öffentlichen Rechts entwickeln können7.

Was ist von dieser Konstruktion, was ist von dem Zugriff auf die Rechtsfigur der
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts als Rechtsträgerin der beruflichen
Schule, die zugleich als regionales Kompetenzzentrum dienen soll, zu halten? Sie hat
zweifellos unübersehbare Vorzüge, was die Handlungsfähigkeit dieser Einrichtung im
regionalen Umfeld angeht. Das so organisierte Berufsbildungszentrum kann seine
Aufgaben selbstverantwortlich wahrnehmen, eigene Initiativen ergreifen, flexibel auf

                                                            
7 Presseinformation des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-

Holstein vom 10. Oktober 2001.



Seite 56

den Berufsbildungsbedarf der Region reagieren. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist
ihm Eigenständigkeit eingeräumt. Es steht ihm frei, für seine Weiterbildungsangebote
ein Entgelt zu verlangen. Das in allen Ländern geltende Prinzip der Schulgeldfreiheit,
das teilweise sogar verfassungsrechtlichen Rang hat, wird dadurch nicht berührt, weil
es sich nicht um eine Gegenleitung für schulischen Unterricht handelt.

Fraglich ist allerdings, ob diese rechtliche Gestaltung mit Art. 7 Abs. 1 GG vereinbar
ist, wonach das gesamt Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht. Nach ganz
herrschender Meinung in Rechtsprechung und juristischer Literatur ist mit dem Beg-
riff der staatlichen Schulaufsicht weit mehr gemeint als Aufsicht im Sinne des allge-
meinen Verwaltungsrechts. Er umfasst – so hat es das Bundesverwaltungsgericht
formuliert - die "Gesamtheit der staatlichen Befugnisse zur Organisation, Planung,
Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens"8. Ähnlich, wenn auch weniger lako-
nisch, sagt es das Bundesverfassungsgericht: "Die Schulaufsicht im Sinne des Art. 7
Abs. 1 GG umfasst die Befugnisse des Staates zur Planung und Organisation des
Schulwesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu gewährleisten, das allen jungen Bür-
gern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entspre-
chenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet. Die organisatorische Gliederung der Schule
und die strukturellen Festlegungen des Ausbildungssystems, das inhaltliche und di-
daktische Programm der Lernvorgänge und das Setzen der Lernziele sowie die Ent-
scheidung darüber, ob und wieweit diese Ziele von dem Schüler erreicht worden sind,
gehören zu dem staatlichen Gestaltungsbereich"9. Hierbei ist freilich zu beachten,
dass sich diese Rechtsprechung nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, auf das Verhält-
nis von staatlicher Schulaufsicht und Einzelschule bezieht. In den einschlägigen Ent-
scheidungen, z.B. zur schulischen Sexualerziehung10, ging es stets um die Abgrenzung
der Verantwortungsbereiche im Schulwesen zwischen Staat und Eltern. Welche Ebe-
ne der Hierarchie die staatlichen Exekutivzuständigkeiten wahrzunehmen hat - die
Schule selbst, die Schulaufsichtsbehörden, das Kultusministerium -, das war nicht
Gegenstand dieser Rechtsprechung.

Es scheint daher nicht von vornherein ausgeschlossen, den Begriff der staatlichen
Schulaufsicht enger zu fassen, ihn etwa im Sinne einer Rechtsaufsicht zu interpretie-
ren. Das setzt allerdings voraus, dass der Staat dem Sinn und Zweck seiner Aufsichts-
funktionen Rechnung tragen, also insbesondere dafür sorgen kann, dass die Schulen
bei aller Vielfalt ein möglichst hohes Maß an Qualität aufweisen. Indem der Staat das
Schulwesen zu seiner Sache macht, die Verantwortung dafür übernimmt, muss er
auch für dessen Leistungsfähigkeit einstehen. Diese bereits auf Art. 7 Abs. 1 GG be-
ruhende Verpflichtung erhält durch das Sozialstaatsgebot eine besondere Färbung.
Aufgabe der Schule ist es, den Schülerinnen und Schüler, allen Schülerinnen und
Schülern einen Unterricht und eine Erziehung angedeihen lassen, die sie auf ihren
weiteren Lebensweg bestmöglich vorbereitet. Das Sozialstaatsgebot muss zugleich in
Verbindung mit dem Recht des Schülers auf gleiche Chancen bei der Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit und der freien Wahl der Ausbildungsstätte gesehen werden (Art. 2
                                                            
8 BVerwGE 6, 101 (104); st. Rspr.
9 BVerfGE 59, 360 (377); st. Rspr.
10 BVerfGE 47,56; BVerwGE 57,360.
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Abs. 1 bzw. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG). Die Schulen müssen in der Vermitt-
lung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ihre Anstrengungen darauf rich-
ten, dass sie das ihrer Schulart gemäße Anforderungsprofil erfüllen. Sie müssen hin-
sichtlich der Abschlüsse, die trotz allen gegenteiligen Redens weiterhin eine herausra-
gende Rolle in unserem Berechtigungswesen spielen, ein Mindestmaß an gleicher
Qualität aufweisen. Die Schulen müssen zu einem schulartspezifischen Abschluss
führen, der erkennen lässt, dass der Schüler in den verschiedenen Unterrichtsfächern
über ein bestimmtes Niveau an Kenntnissen und Fertigkeiten verfügt. Das heißt
nicht, dass sich der Auftrag der Schule auf Wissensvermittlung beschränkt, wohl aber,
dass die von ihr zuerkannte, durch ein Zeugnis bestätigte Qualifikation den Leis-
tungsstand des Schülers im kognitiven Bereich widerspiegeln muss. Ein gewisses Maß
an Einheitlichkeit, ja Einförmigkeit des Bildungsprogramms ist, will man die Ent-
wicklung von "guten" Schulen hier und "schlechten" Schulen dort vermeiden, inso-
weit unerlässlich.

Nun lässt sich nicht von der Hand weisen, dass der Staat seine Aufgabe, für Qualität
und Chancengleichheit im Bildungswesen zu sorgen, auch bei rechtsfähigen, zu regi-
onalen Kompetenzzentren ausgebauten Schulen wahrnehmen kann, z.B. durch
rechtssatzförmige Festlegung von Lernzielen und Standards oder von Verfahren zur
externen Evaluation. Es bleibt ihm ferner unbenommen, diese Schulen zur Gewähr-
leistung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in der Haushaltsführung einem Cont-
rollingsystem zu unterwerfen11.

Damit ist aber ein Problem noch nicht geklärt, die Frage nämlich, ob die Verleihung
der Rechtsfähigkeit an Einrichtungen, die jedenfalls auch Schulen sind, sich mit dem
Demokratiegrundsatz (Art. 20 Abs. 2, 28 Abs. 1 Satz 1 GG) verträgt. Das Demokra-
tieprinzip gebietet nicht nur, dass die wesentlichen Entscheidungen im Schulbereich
vom Gesetzgeber getroffen werden. Es verlangt zudem, dass das für das Schulwesen
zuständige Regierungsmitglied gegenüber dem Parlament für Maßnahmen einstehen
kann, die nicht in die Kategorie des Wesentlichen fallen. Das setzt voraus, dass der
Minister oder die Ministerin überhaupt in der Lage ist, Entscheidungen der in rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts umgewandelten Schulen zu beeinflussen und
dafür Verantwortung zu übernehmen.

In diesem Zusammenhang verdienen die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in
seinem Beschluss vom 24. Mai 1995 zur Verfassungsmäßigkeit des schleswig-
holsteinischen Gesetzes über die Mitbestimmung der Personalräte Beachtung12. Die
Entscheidung betrifft im wesentlichen die Frage, welche verfassungsrechtlichen

                                                            
11 Die in § 13 des bremischen Referentenentwurfs vorgesehene Variante mit dem Verweis auf die Aufsicht über

private Ersatzschulen bietet keine geeignete Lösung. Nach § 16 Abs. 3 Privatschulgesetz hat die Aufsichtsbe-
hörde "unter anderem" das Recht, die Einhaltung der §§ 5, 9 und 10 des Gesetzes (insbesondere die Einhaltung
der Genehmigungsbedingungen) zu überwachen, jederzeit am Unterricht teilzunehmen, den Schulen Auflagen zu
machen, Auskünfte, Berichte und Nachweise anzufordern sowie die Schulen und ihre Einrichtungen durch Be-
auftragte besichtigen zu lassen. Es sei dahingestellt, ob die der Behörde eingeräumten einzelnen Befugnisse al-
lesamt den durch Art. 7 Abs. 4 GG gezogenen Rahmen einhalten. Jedenfalls geht es nicht an, die Genehmi-
gungsbedingungen für die Errichtung und den Bestand privater Ersatzschulen, die ihre Gleichwertigkeit mit öf-
fentlichen Schulen gewährleisten sollen, ihrerseits als Kriterien für den Umfang der Aufsicht über öffentliche
Schulen heranzuziehen.

12 BVerfGE 93, 37 (70 ff.).
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Grenzen das demokratische Prinzip einer Beteiligung der Personalvertretung an
Maßnahmen im Bereich von Regierung und Verwaltung zieht. Es ist hier nicht der
Ort und die Stunde, den Beschluss bis in seine Einzelheiten zu referieren. Hervorzu-
heben ist jedoch die Feststellung des Gerichts, für die Ausübung von Staatsgewalt bei
Entscheidungen von Bedeutung für die Erfüllung eines Amtsauftrags müsse "die
Letztentscheidung eines dem Parlament verantwortlichen Amtsträgers gesichert"
sein13. Man mag den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts kritisieren, insbesonde-
re seine monistische Demokratiekonzeption in Frage stellen14. Es wäre indes höchst
unvernünftig und riskant, sich mit leichter Hand über diese Kernaussage des Gerichts
hinwegzusetzen.

Dass die Wahrnehmung der schulischen Erziehungs- und Bildungsaufgabe auch im
Rahmen eines Berufsbildungszentrums Erfüllung eines Amtsauftrags ist, dürfte kei-
nem Zweifel unterliegen. Damit stellt sich die Frage, ob dem zuständigen Minister
gegenüber dem als rechtsfähiger öffentlicher Anstalt organisierten Zentrum noch hin-
reichend Einfluss verbleibt, um ihre schulischen Aktivitäten parlamentarisch verant-
worten zu können.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Exekutive ihre Aufgaben bei der Gestaltung
des Schulwesens nicht kraft eigener Zuständigkeit, etwa unter Berufung auf ihre Or-
ganisationsgewalt, externalisieren kann. Die Errichtung einer rechtsfähigen Anstalt
bedarf vielmehr eines Gesetzes, zumindest einer gesetzlichen Grundlage15. Im Übri-
gen aber macht es geradezu den Wesenszug der selbständigen öffentlichen Anstalt
aus, dass der "Anstaltsherr" – also das zuständige Regierungsmitglied, das seinerseits
in einer ununterbrochenen "Legitimationskette" durch den jeweiligen Amtsträger
vertreten ist – auf die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben dauernd maßgeben-
den Einfluss ausübt16. Eine echte Autonomie oder Unabhängigkeit steht der öffentli-
chen Anstalt, mag sie auch rechtsfähig sein, nicht zu17. Es bleibt gesetzlicher Regelung
vorbehalten, wie weit die Einwirkungsrechte des Staates reichen; sie können Wei-
sungsbefugnisse und Genehmigungsvorbehalte einschließen.

Die Verselbständigung der Schulen in Form rechtsfähiger öffentlicher Anstalten hat
daher nicht zwangsläufig zur Folge, dass sie der demokratischen Legitimation bei der
Wahrnehmung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags verlustig gingen. Es ist Sache
des Gesetzgebers, den Einfluss der staatlichen Schulaufsicht durch entsprechende
Regelungen zu sichern.

                                                            
13 BVerfGE 93, 37 (70).
14 Kritisch zu der dem Beschluss zugrunde liegenden "neo-etatistischen Sicht" Alfred Rinken: Demokratie und Hie-

rarchie. Zum Demokratieverständnis des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Kritische Vierteljah-
resschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1996, 282; vgl. auch Hans-Peter Bull: Hierarchie als Ver-
fassungsgebot? Zur Demokratietheorie des Bundesverfassungsgerichts, in: Michael Th. Greven (Hrsg.): Bürger-
sinn und Kritik. Festschrift für Udo Bermbach zum 60. Geburtstag, Baden-Baden 1998, S. 241. Speziell im Blick
auf das Schulwesen: Wolfram Höfling: Demokratiewidrige Schulautonomie? Die bundesverfassungsgerichtliche
Rechtsprechung zum Demokratieprinzip und die neuere Schulgesetzgebung, RdJB 1997, 361 (363 ff.).

15 Vgl. etwa Hartmut Maurer: Allgemeines Verwaltungsrecht. 13. Aufl., München 2000, § 23 Rdnr. 51.
16 Hans J. Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober: Verwaltungsrecht. Ein Studienbuch. Band II. 6. Aufl., München 2000, § 98

Rdnr. 6 und 8; s. auch Maurer (Anm. 15), a.a.O.
17 Dazu Günter Püttner: Zur Leistungsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalt als spezifischer Organisationsform

öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, in: Dietrich Budäus (Hrsg.): Organisationswandel öffentlicher Aufgaben-
wahrnehmung, Baden-Baden 1998, S 223 ff. (229).
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5.4 Erfahrungen des Lette-Vereins Berlin als Stiftung öffentlichen
Rechts

Gabriele Post
- Geschäftsführerin des Lette-Vereins in Berlin -

These 1: Die Stiftung Lette-Verein ist eine Institution sui generis – historisch
gewachsen und in einer besonderen gesellschaftlichen Situation in die
Rechtsform einer Stiftung des öffentlichen Rechts überführt.

Der rechtliche Status "Stiftung des öffentlichen Rechts" bedeutet, dass der Lette-
Verein eine eigenständige Behörde - eine juristische Person -  mit allen dazu gehören-
den Kompetenzen, wie z. B. eigener Dienstherreneigenschaft, ist. Es können Beam-
tenverhältnisse begründet werden, die Beschäftigten sind mittelbare Landesbediens-
tete.

Die Stiftung ist öffentlich-rechtlicher Träger der Schulen und Lehranstalten:

• Technische Berufsfachschule mit den Lehranstalten für medizinisch-technische
Assistenten und pharmazeutisch-technische Assistenten (TBF, LAM und LAP)

• Hauswirtschaftliche Berufsfachschule und Fachschule (HBF)
• Berufsfachschule für Foto-, Grafik- und Modedesign (FGM)

Für die Schulen gilt zwar formalrechtlich das Privatschulgesetz, die Finanzierung er-
folgt jedoch nicht nach den für Privatschulen geltenden Regeln, sondern zu fast 90 %
aus dem Landeshaushalt. Gewährsträger ist die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung,  die auch die Staatsaufsicht ausübt. Rechte, Pflichten und Aufgaben des
Lette-Vereins sind in einem Berliner Landesgesetz geregelt.

Zentrale Aufgabe ist die vollschulische Berufsausbildung, auch Fort- und Weiterbil-
dung ist möglich.

Die Leitung der Stiftung obliegt einem Kuratorium, das alle Entscheidungen von be-
sonderer Bedeutung trifft, wie z.B. Beschluss des Haushaltsplanes, Besetzung von
Stellen für Führungskräfte und Funktionsträger. Das Kuratorium besteht aus 12 vom
Abgeordnetenhaus bestellten Personen sowie Vertretern von 6 Senatsverwaltungen,
den Vorsitz führt der Schulsenator. Zur Führung der Geschäfte bestellt das Kuratori-
um eine Gesamtleitung, die Direktorin, diese ist Vorgesetzte aller Beschäftigten.

Das Haushaltsvolumen beträgt 2001 ca. 26 Mio. DM, die Einnahmen setzen sich zu-
sammen aus dem Zuschuss der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport in
Höhe von rd. 23 Mio. DM sowie aus Schulgeldeinnahmen und Erträgen des Stif-
tungsvermögens in Höhe von rd. 3 Mio. DM.
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Das Schulgeld beträgt z.Z. 100 DM, in der Hauswirtschaftlichen Berufsfachschule 50
DM im Monat. Zum Stiftungsvermögen gehören 2 Wohnhäuser, davon ein denkmal-
geschütztes  100  Jahre altes Gebäude am Viktoria-Luise-Platz.

Im Jahre 2001 hat der Lette-Verein ca. 1200 Schülerplätze und ca. 250 Beschäftigte,
davon sind 130 hauptamtliche Lehrkräfte. Hinzu kommen rd. 50 nebenamtliche Do-
zenten.

Ein kurzer Exkurs in die Entstehungsgeschichte dieser einzigartigen Institu-
tion:

Der Lette-Verein wurde 1866 als privater Förderverein von W. A. Lette in Berlin ge-
gründet; seine Zielsetzung war, unverheirateten Frauen eine Ausbildung und damit
eine eigenständige Berufsausbildung zu ermöglichen – eine damals sehr fortschrittli-
che Aufgabe.

Zitat aus den Statuten 1866:

§ 1: Zweck des Vereins ist die Förderung der Erwerbsfähigkeit der
     auf eigenen Unterhalt angewiesenen Frauen und Jungfrauen.

Nach 1910 wurden die Ausbildungen zunehmend auch für Männer geöffnet. Die
Formulierung im Gesetz, dass die Berufsausbildung "vorwiegend für Mädchen und
Frauen" angeboten wird, entfiel erst im Jahre 1982. Junge Frauen sind aber immer
noch deutlich in der Mehrheit.

Einige Etappen in dem sich ständig weiterentwickelnden Bildungsangebot waren:

Ø 1872 die Gründung der Handels- und Gewerbeschule
Ø 1886 die Gründung der Haushaltungsschule – seit 1940 HBF
Ø 1890 die Einrichtung der "Photographischen Lehranstalt", in der mehrere neue

Berufe entwickelt wurden z.B.: die Röntgenschwester (1895) – heute Medizinisch-
technische Assistentin und die Metallografin – heute Technische Assistentin für
Metallografie und physikalische Werkstoffanalyse

1943/44 wurde der Privatverein aufgelöst und in Anerkennung seiner 78-jährigen Tä-
tigkeit in eine Stiftung öffentlichen Rechts überführt. Privatschulen waren nicht er-
wünscht, da sie als elitär galten. Hierzu ein historisches Zitat:

"Die bekannten privaten Bildungsanstalten für Frauenberufe, der Lette-Verein und
das Pestalozzi-Fröbel-Haus, beide Berlin, haben für die Entwicklung des frauenberuf-
lichen Bildungswesens seit Jahrzehnten bedeutsame Aufgaben erfüllt. Gemäß
Beschluß des Preußischen Staatsministeriums vom 4. Mai 1944 werden beide Schulen
nunmehr von Stiftungen öffentlichen Rechts getragen und sind damit öffentliche
Schulen geworden."
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Die Anerkennung als Privatschule erfolgte 1958, der Lette-Verein war von Anfang an
berechtigt Zeugnisse, die öffentlichen Schulen entsprechen, auszustellen.

1963 erhielt die Stiftung die Dienstherreneigenschaft; das Kuratorium wurde Lei-
tungsorgan.

These 2: Durch die kreative Nutzung der Freiräume einer Privatschule z. B.
bei der Gestaltung der Ausbildungsgänge und Erprobung neuer Ausbildungs-
richtungen – verbunden mit staatlicher Anerkennung der Abschlüsse – konnte
die Stiftung einen beachtlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der beruflichen
Bildung leisten.

Die beschriebene Organisationsform bietet den drei Schulen des Lette-Vereins alle
Freiräume einer "selbständigen Schule":
• ein Budget, das – nach Maßgabe des Haushaltsplans – selbständig verwaltet wird
• passgenaue Einstellung des Lehrpersonals
• eigenständige Unterrichtsgestaltung, Veränderung von Stundentafeln etc. und

Weiterentwicklung der Ausbildungen in eigener Regie

Die selbständige Haushaltsführung ermöglicht die Akquisition von Drittmitteln, Ein-
werbung von Spenden (die Ausstellung von Spendenbescheinigungen) sowie zusätzli-
che Einnahmen durch Weiterbildungsangebote. Hinzu kommen Einnahmen aus der
Vermietung von Räumen, abends, am Wochenende und in den Ferien.

Personalhoheit bedeutet, dass nicht ausschließlich ausgebildete Lehrkräfte eingestellt
werden müssen, sondern auch Seiteneinsteiger (Lehrer ohne volle Lehrbefähigung)
aus Diplomstudiengängen und nebenamtlich unterrichtende Praktiker sowie freie
Mitarbeiter auf Honorarbasis berücksichtigt werden können (wie z.B. in der Ausbil-
dung zur Medizinisch-technischen Assistentin und ganz besonders ausgeprägt in der
Berufsfachschule für Foto-, Grafik- und Modedesign).

Die Gestaltung von Vertretungsunterricht ist zeitnah und flexibel möglich. Es erge-
ben sich auch neue Aufgaben für die Schulleitung, wie z. B. die Abfassung der dienst-
lichen Beurteilungen. Personalrat, Frauenvertreterin und Schwerbehindertenvertre-
tung sind als Ansprechpartner direkt im Haus, so dass auch hier die unmittelbare Zu-
sammenarbeit gegeben ist.

Alle diese Möglichkeiten nutzt der Lette-Verein von Beginn an zur Gestaltung der
Ausbildungsgänge und Erprobung neuer Ausbildungsrichtungen (s.o.). So gibt es z.B.
für die Ausbildung zur Technischen Assistentin für Metallografie und physikalischen
Werkstoffanalyse nur noch eine andere Ausbildungsstätte in der Bundesrepublik.
Auch die Ausbildung zum Foto- und Grafikdesigner ist in ihrer Konzeption von
Fachtheorie und Fachpraxis einzigartig, wie die große Nachfrage belegt.
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These 3: Berufspolitische Vorteile und fachliche Gestaltungsfreiheiten werden
in Zeiten knapper öffentlicher Ressourcen durch die wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von staatlicher Grundfinanzierung beschränkt.

• Die Eigenmittel der Stiftung sowie Einnahmen aus nichtöffentlichen Mitteln be-
laufen sich wie erwähnt auf gut 10 % des Haushaltsvolumens (rd. 3 Mio. DM), d.
h. dass der Zuschuss der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport knapp
die Personalkosten deckt. Darin enthalten sind auch die Versorgungsausgaben, die
aufgrund der Altersstruktur kontinuierlich ansteigen.

• Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen bewegen sich zwischen 0,3 und 0,5 Mio.
DM p.a.. Spenden sind i.d.R. zweckgebunden und für die laufende Finanzierung
nicht einplanbar. In der allseits bekannten Situation des Berliner Landeshaushalts
sind daher mehr denn je zähe Verhandlungen um einen auskömmlichen Zuschuss
an der Tagesordnung.

• Die rechtliche Stellung als eigenständige Dienstbehörde bedeutet, dass Beschäf-
tigte nur mit ihrer Zustimmung wieder in den unmittelbaren Landesdienst versetzt
werden können. Das Land Berlin ist daher nicht verpflichtet, etwaigen Personal-
überhang des Lette-Vereins zu berücksichtigen.

• Die Leitung durch ein Kuratorium, das wie oben beschrieben zusammengesetzt ist
und im übrigen keinerlei Aufwandsentschädigung erhält, hat einen nicht unbe-
deutenden verwaltungsmäßigen Aufwand zur Folge.
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5.5 Erfahrungen: Berufsbildende Schulen als gGmbH

Rolf Meyer
- Zentrum für Gebäudeautomation in Bremen -

1. Aufgabenstellung

Das Problem (1990):

Elektro - und SHK - Handwerksbetriebe 

benötigen Wissen über die (neue)

Technologie der Gebäudeautomation,

haben aber kaum die Möglichkeit, sich 

systematisch und umfassend im Rahmen 

ihres Berufes in dieser Technik zu 

qualifizieren.

© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

Ende der 80er / Anfang der 90er – Jahre wurde in Bremen ein Problem offenkundig,
welches das Elektrohandwerk (und andere Gewerke) mit technischen Neuerungen –
insbesondere auf dem Sektor der Gebäudeautomation - in ihrem Berufsfeld hatten:

a) Neue Technologien werden mangels Ausbildung und / oder Schulung
weder von den Betriebsinhabern (i.d.R. Meister) noch von den Fachar-
beitern / Gesellen ausreichend beherrscht.

b) Den Betrieben fehlt die Möglichkeit sich
- systematisch,
- unabhängig (von Herstellern) und
- kompetent
in die neuen Techniken einzuarbeiten, über sie informiert zu werden oder
gar selbst damit zu experimentieren.

Es gab und gibt in den Handwerksbetrieben keine planmäßig durchdachte Fort- und
Weiterbildung von Mitarbeitern; es fehlt dazu an Zeit, Geld und akzeptablen Mög-
lichkeiten.
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2. Der Lösungsansatz (inhaltlich):

Der Lösungsansatz:

Es wird ein Qualifizierungs - Zentrum für Gebäudeautomation geschaffen 
mit folgenden Aufgaben:

Ausbildungs-
anpassung in der 
Berufsschule

Dialog:

Installateur -
Hersteller

Information und
Beratung für 
Anwender

Entwicklung und
Erprobung von

Lehrmitteln

Verbesserung von
Ausbildungsbedin-

gungen in der
Meister- und

Technikerausbildung

© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

Der Bremer Lösungsansatz war in diesem Kontext:
Es wird eine Qualifizierungseinrichtung geschaffen, die die Anpassung der Kenntnis-
se und Fertigkeiten der Gesellen und Facharbeiter der betroffenen Gewerke in der
Gebäudeautomation leisten will.

Dazu zählt im einzelnen

• Ausbildungsanpassung in der Berufsschule:
Bereits hier sollen entsprechende Grundlagen über die üblichen Lehrplaninhalte hinaus regional-
spezifisch gelegt werden.

• Dialog: Installateur – Hersteller
Der Meister / Geselle wird in direktem Kontakt zum Hersteller gebracht: so sollen "Kommuni-
kationsstörungen" zwischen beiden Gruppen minimiert werden.

• Information und Beratung für Anwender
Auch der Anwender der Technik soll die Möglichkeit bekommen, sich über die "normalen"
Möglichkeiten hinaus mit dieser neuen Technologie zu beschäftigen.

• Entwicklung und Erprobung von Lehrmitteln
Es sollen besonders für die Belange von Erwachsenen – Fort – und Weiterbildung zugeschnittene
Lehr- und Lernmittel eingesetzt werden.

• Verbesserung von Ausbildungsbedingungen in  der Meister- und Technikerausbil-
dung
Auch an die etablierten Formen der Weiterbildung in diesem Bereich ist gedacht: die Meister-
und die Technikerausbildung sind in die Überlegungen und Kurse einbezogen.
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3. Die Kooperationspartner:

© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

Handwerk

Universität

Schule

H

U

S

Die Problemlösung wurde im Rahmen einer "konzertierten Aktion" mehrerer Partner
in einem Projekt realisiert, das mit der Gründung der HUS – Zentrum für Gebäu-
deautomation gGmbH abschloss. (HUS steht für Handwerk – Universität – Schu-
le.)

Neben den federführend tätigen Einrichtungen
• Innungen Elektro und Sanitär, Heizung, Klima in Bremen
• Institut Technik und Bildung der Universität Bremen
• Berufsschule für Elektrotechnik Bremen (als Vorgänger des Technischen Bil-

dungszentrums Mitte (TBZ), Abt. Elektrotechnik)
waren auch
• die Kreishandwerkerschaft Bremen und
• und das Berufsförderungszentrum der Handwerkskammer Bremen
an der Arbeit beteiligt.

An einer "Verstetigung des Projektes" hatten insbesondere die Partnern
• Elektro-Innung
• Innung Sanitär, Heizung, Klima
• und die Berufsschule für Elektrotechnik
ein großes Interesse.
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4. Die Trägerkonstruktion:

Die Träger - Konstruktion:

• Gemeinützige Gesellschaft mit beschränkter HaftungGemeinützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ((gGmbHgGmbH))

• Gesellschafter:Gesellschafter:
- Elektroinnng Bremen
- Innung Sanitär Heizung Klima Bremen

• Geschäftsführung:Geschäftsführung:
- Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft
Bremen

- Abteitungsleiter Elektrotechnik
Technisches Bildungs-
zentrumMitte Bremen

© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

Für die Zeit nach der Projektphase wurde eine Rechtsform gewählt, in der das Projekt
"weiterleben" konnte:
Die Gründung einer Gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschafter: - Elektroinnung Bremen
- Innung Sanitär, Heizung, Klima Bremen
(Stammkapitalgeber der gGmbH)

Geschäftsführung: - Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bremen
- Abteilungsleiter Elektrotechnik Technisches Bildungs-

zentrum Mitte Bremen (vorher: Schulleiter Berufsschule
für Elektrotechnik Bremen)
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5. Die Inhalte der Kooperation:
Zwischen dem Senator für Bildung und Wissenschaft (S. f. B. u. W.) in Bremen und
der HUS – Zentrum für Gebäudeautomation gGmbH wurde ein Kooperationsver-
trag geschlossen.

Inhalt der Kooperation:
(Auszug)

ØVertragspartner: HUS-ZGA
und Senator für Bildung u.
Wissenschaft (S. f. B. u. W.)

ØGegenstand: Fortbildung,
Umschulung u. Beratung für
den Technikbereich Gebäude-
automation

• Lehrpersonal im Rahmen freier
Kapazitäten des S. f. B. u. W.

• unentgeltlich Nutzung von zwei
Räumen im TBZ Mitte durch die
HUS-ZGA

• Austattung u. Ausrüstung gehen
in das Eigentum des S. f. B. u. W.
über und der S. f. B. u. W. besitzt
ein Nutzungsrecht 

• die Räume des HUS-ZGA können
für die Erstausbildung, Lehrer-
fortbildung und schulinterne Fort-
bildungen vom S. f. B. u. W.
unentgeltlich genutzt werden

© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

Die Inhalte auszugsweise / beispielhaft:

o Gegenstand der Kooperation ist die Fortbildung, Umschulung und Be-
ratung im Techniksektor "Gebäudeautomation".

o Der S. f. B. u. W. stellt der HUS – ZGA Lehrpersonal im Rahmen freier
Kapazitäten zur Verfügung.

o Zwei Räume im TBZ-Mitte können unentgeltlich für die Zwecke der
HUS-ZGA genutzt werden.

o Ausstattung und Ausrüstung der HUS-ZGA gehen in das Eigentum des
S. f. B. u. W. über.

o Für Zwecke des S. f. B. u. W. (Erstausbildung, Lehrerfortbildung etc.)
besteht ein unentgeltliches Nutzungsrecht an den Einrichtungen und
Ausstattungen der HUS-ZGA.
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6. Die Erfahrungen:

Einige Erfahrungen in Bezug auf Arbeit der HUS-ZGA gGmbH sind hier kurz skiz-
ziert:

o Die Nachfrage nach Kursen ist von der HUS-ZGA nur sehr bedingt steuer-
bar wobei
- die Preise der Kurse eher eine geringe Rolle spielen,
- die aktuelle Auftragssituation die Entscheidung bestimmt (ein (Klein-)
Betrieb legt sich kaum Fortbildung auf "Halde" an),
- der Zeitpunkt der Durchführung der Angebote wichtig ist (z.B. eher a-
bends, nach Feierabend)
- u.a.m.

Erkenntnisse:

• Kursnachfrage (Angebot)

Ausstattung der Berufsschule ••

• Orientierung des Kursangebotes

• Regionale Kompetenz

Schulentwicklung •

Qualifikation der Lehrer ••

Berufsschulunterricht ••
© HUS-Zentrum für Gebäudeautomation 2001 rm

o Die Orientierung des Kursangebotes: muss stark nachfrageorientiert sein.
Nachfrageorientierung statt Angebotsorientierung; nicht dass, was
Schule glaubt anbieten zu müssen, ist auch immer das, was Betriebe be-
nötigten.

o Die HUS-ZGA hat in der Region eine anerkannte Kompetenz in Sachen
Aus-, Fort- und Weiterbildung in Gebäudeautomation.

Erfahrungen in Bezug auf die Auswirkungen im TBZ, Abt. Elektrotechnik
o Mit der Arbeit in der HUS-ZGA und die Anforderungen durch sie sind

die Kompetenzen von Lehrern des TBZ, Abt. E. in einer besonderen
Weise über die Anforderungen durch die "normale" Berufsschullehrer-
tätigkeit hinaus verbessert worden (Technik-Qualifikation, Arbeitspro-
zesskompetenz, Fortbildungskompetenz usw.)

o Es ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten in Ausstattung und Beschaf-
fung, die sich positiv auf die Tätigkeiten und Funktionen in der Berufs-
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schule auswirken (mehr aktuelle Technik, vereinfachte Beschaffungsvor-
gänge u.a.m.)

o Die Berufsschule hat durch die Kooperation ein neues, erweitertes (re-
gionales) Selbstverständnis entwickelt, das sie in ihrer Schulentwicklung
positiv vorangebracht hat.  Sie ist nicht mehr beschränkt auf Erstausbil-
dungen, sondern es wird ein Öffnung von Denken, Handeln und Ge-
bäuden für die Region praktiziert

o Der Berufsschul-Unterricht in der Erstausbildungen profitiert durch die er-
weiterten Möglichkeiten der Ausstattung und den ausgeprägten Bezug
dieser Lehr- und Lernmitteln zur Praxis und zur Region.
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5.6   Erfahrungen mit Budgetierungskonzepten

Rudolf Freisinger
- Leiter der berufsbildenden Schulen des Wetteraukreises in Büdingen
(Hessen) -

1. Budgetierung im Kontext aktueller Reformen in Schule und Verwaltung

Es ist unverkennbar: Im Schulbereich hat eine neue und lebhafte Reformdiskussion
begonnen. Sie hat zwei Ursprünge bzw. Schwerpunkte, die zusammentreffen.

1.1 Pädagogische Entwicklung der Schule

Es gibt eine Reihe neuerer pädagogischer Entwicklungen und Konzepte, die auf eine
Weiterentwicklung des pädagogischen Profils der einzelnen Schulen zielen. Sie betref-
fen insbesondere eine stärkere Vernetzung der Schulen mit sozialen und kulturellen
Angeboten in ihrem Umfeld (z.B. der Beitrag der beruflichen Schulen i.R. von regio-
nalen Berufsbildungsnetzwerken).

Für den vorliegenden Zusammenhang sind zwei Punkte von Bedeutung. Die Einzel-
schulen brauchen zur notwendigen Orientierung an den lokalen Gegebenheiten und
Problemen mehr Entscheidungs- und Gestaltungskompetenzen. Dies wird unter den
Stichworten Autonomie der Schulen und stärkere Eigenverantwortung der Schulen
erörtert. Eine geringere Regelungsdichte durch das Land und durch den kommunalen
Schulträger sowie eine aktive und professionelle Gestaltung des pädagogischen Profils
durch die einzelnen Schulen werden gefordert. Zum anderen hängt die pädagogische
Qualität einer Schule wesentlich davon ab, in welchem Maße sich die Schüler und
Schülerinnen, das Kollegium, Eltern, Umfeld und die interessierende Öffentlichkeit
mit ihr identifizieren, sie als ihre Schule wahrnehmen und mitgestalten können. Dies
erfordert neue oder verbesserte Formen der Zusammenarbeit zwischen allen Betei-
ligten, insbesondere auch zwischen Schule und kommunaler Schulverwaltung.

1.2 Neues Steuerungsmodell für die öffentliche Verwaltung

In einer Vielzahl von Kommunen werden derzeit Rolle, Aufgaben, Ziele Organisation
und Verfahrensweisen der öffentlichen Verwaltung überdacht und neu geregelt. An-
geregt und unterstützt wird ein sog. Neues Steuerungsmodell entworfen, diskutiert
und eingeführt.

Die Bemühungen zielen auf eine bessere Qualität und Transparenz für die Bür-
ger/innen, eine bessere Unterstützung der politischen Entscheidungsgremien, einen
Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, einen Abbau überflüssiger Hierarchie und
Schnittstellen und auf Eigenverantwortung von Organisationseinheiten und ihren
Fachkräften. Für den vorliegenden Zusammenhang sind ebenfalls zwei Punkte von
Bedeutung. Zum einen ist eine dezentral zusammenhängend wahrgenommene  Res-
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sourcenverantwortung ein Kernelement der Verwaltungsreform. Anders als bisher
muss im Einzelfall belegt werden, dass nur durch zentrale Zuständigkeit

Effektivität und Effizienz und/oder notwendige Einheitlichkeit gesichert oder ver-
bessert werden können. Dies ist gleichbedeutend mit einer Umkehr der "Beweislast".
Zum anderen setzt die Verlagerung von Kompetenzen klare Ziele und ein Berichts-
wesen über die Zielerreichung voraus. Dies ist unerlässlich für die demokratische Le-
gitimation der öffentlichen Verwaltung und ihrer Handlungsträger. Wesentliches
Kernelement des Neuen Steuerungsmodells ist deshalb die sogenannte outputorien-
tierte Steuerung mit Hilfe eines produktbezogenen Ziel- Controlling- und Berichts-
systems.

Die "Schnittmenge" der beiden Diskussionen ist offenkundig:

Pädagogische Diskussion Neues Steuerungsmodell
Autonomie der Schulen Dezentrale Ressourcenverantwortung,

Budgetierung,
outputorientierte Steuerung

Neue Inhalte und Formen der Zusam-
menarbeit der Schulen mit Schülern und
Schülerinnen, Eltern, Umfeld, sozialen
Diensten, kommunaler Schulverwaltung
und Schulaufsicht

Steuerung, Übertragung von Verant-
wortung sowie Regelung von Zusam-
menarbeit auf der Basis von gemeinsam
vereinbarten Zielen sowie eines beglei-
tenden Controllings bzw. Berichtssys-
tems

Beide Diskussionslinien erfordern ein neues Management für und durch die einzelnen
Schulen. Letzteres ist in der pädagogischen Debatte noch "unterbelichtet". Eigenver-
antwortung setzt Gestaltungsfähigkeit voraus. Dafür müssen die Schulen geeignete
Management- und Analyseverfahren beherrschen.

1.3 Grundzüge neuer Steuerung im Schulbereich

In diesem Zusammenhang wird die zusätzliche Verklammerung der beiden Diskussi-
onslinien durch das ebenfalls gemeinsame Thema Qualitätsmanagement und die dies-
bezügliche Funktion von Befragungen, Selbstevaluation und Fremdevaluation erheb-
liche Bedeutung erlangen. In der Praxis sind Ziele und Wege zur Einführung eines
Neuen Steuerungsmodells vielfältig. Bundesweit gibt es dazu zahlreiche Modellversu-
che und auch in Hessen experimentieren die Schulträger mit Teilaspekten der Re-
form, insbesondere mit der Budgetierung von Schulhaushalten. Die Unterschiedlich-
keit der Ziele und Wege ist kein Manko. Im Gegenteil sind Veränderungsstrategien
nur erfolgreich, wenn sie auf die örtlichen Bedingungen und Probleme zugeschnitten
sind.

Es gilt drei Kernelemente des Neuen Steuerungsmodells für den Schulbereich her-
vorzuheben:
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a) Dezentrale Ressourcenverantwortung .....
strebt an, dass Entscheidungen weitestgehend "vor Ort" getroffen werden. Schu-
len werden dann umfassend zuständig für Beschaffungen, die Haustechnik und
das Inventar, das Grundstück und das Gebäude selbst. Sie können über die Prio-
ritäten entscheiden und ihr Budget für diese Maßnahmen verwalten. Dabei müs-
sen sie von den Fachämtern und Servicestellen unterstützt werden.

b) Budgetierung .....
ist ein Verfahren der Haushaltsplanung und -durchführung, das Ämtern und
Schulen die Geldmittel für ihre Aufgabenerfüllung insgesamt zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung zuweist. Erfolgreiches Budgetieren ist ohne eine Erfolgs-
bzw. Nutzenorientierung (Controlling) nicht denkbar.

c)  Outputorientierte Steuerung ....
verfolgt das Ziel, den Mitteleinsatz (Input) optimal zu gestalten. Dazu ist es not-
wendig, die angestrebten Leistungen und Ergebnisse ("Produkte") qualitativ und
quantitativ eindeutig zu beschreiben. Für Schulen ist allerdings der Produktbegriff
problematisch, denn die finanziellen Leistungen des Schulträgers bilden für Schu-
len erst die Basis, um erzieherische und fachliche Ziele erreichen.

Der Vergleich von Ergebnissen (Output) im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln
lässt dann Aussagen zu, wie erfolgreich das Geld der öffentlichen Hand eingesetzt
wurde. Jede Stelle oder Person, die Verantwortung für einen (Teil-) Bereich trägt,
müsste fortwährend folgende Leitfragen zur Steuerung stellen und beantworten:

- Was sind die strategischen Ziele und Aufgaben?
- Wer ist die Zielgruppe?
- Bieten wir die richtigen Leistungen an?
- Stimmt die Quantität der Leistungen?
- Stimmt die Qualität der Leistungen?
- Wie hoch sind die Kosten der Leistungserbringung?
- Wie können die Leistungen finanziert werden?
- Werden die Leistungen rechtmäßig und wirtschaftlich erbracht?
- Erreichen die Leistungen ihr Ziel?
- Wie kann den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger noch besser

entsprochen werden?
- Ist die Leistungserbringung ausreichend flexibel?
- Werden die Fähigkeiten und die Verantwortungsbereitschaft

          der  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend genutzt und gefördert?

Diese Fragen gelten sowohl für die Schulverwaltung als auch natürlich für jede
Schulleitung. Eine mittelfristige Planung des Schulprogramms wird daher Hand in
Hand mit einer mittelfristigen Finanzplanung gehen.

Die Budgetierung von Schulen bietet die Chance, pädagogische mit wirtschaftlicher
Kompetenz zu kombinieren, um die knappen vorhandenen Ressourcen effektiv für
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die Schule einzusetzen. Hierzu bedarf es aber einer ganzheitlichen Sicht der Organi-
sationseinheit Schule und einer dementsprechenden Zusammenführung von Aufga-
ben- und Ressourcenverantwortung. Ohne rechtliche und organisatorische "Brücken-
konstruktion" zur Überwindung der Zuständigkeiten zwischen innerer (Lehrpersonal,
Lernmittel, Unterrichtspläne, pädagogische Prozesse) und äußerer (Gebäude, Mobili-
ar, Lehrmittel, Verwaltungspersonal, Reinigung, Schülertransport) Schulverwaltung
und ggf. Dritten ist eine umfassende Budgetierung von Schulen nicht möglich.

Die Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Land bei der Finanzierung der
Schulen hat sich dabei als ein nicht leicht zu überwindendes Hindernis für eine um-
fassende Budgetierung im Schulbereich erwiesen. Sowohl beim Land als auch den
Kommunen besteht die Sorge, Aufgaben zugewiesen zu bekommen, ohne dafür mit
den notwendigen Ressourcen ausgestattet zu werden. Alle bisherigen Ansätze einer
umfassenden Budgetierung der Schulen konnten diese Sorge nicht ausräumen.

Der Hessische Landtag hat mit dem Schulgesetz von 1992 und der Novellierung 1997
der Budgetierung den Weg geebnet und mit der sog. Experimentierklausel die rechtli-
chen Voraussetzungen zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle im Schulbereich ge-
schaffen. Zwar bleiben Schulen "nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten" (Hessisches
Schulgesetz), aber sie werden in die Lage versetzt, Rechtsgeschäfte für den Schulträ-
ger und das Land i.R. der zur Verfügung stehenden Mittel abzuschließen, sofern sie
von diesen allgemein oder im Einzelfall dazu ermächtigt werden.

Die Mehrzahl der Schulträger folgt einer Handreichung der kommunalen Spitzenver-
bände und hat die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf fast alle Haushaltsstellen des
Verwaltungshaushaltes ausgeweitet. Auch die Übertragung eingesparter Mittel in das
nächste Haushaltsjahr als Voraussetzung wirtschaftlichen Handelns der Schulleitun-
gen wird fast überall zugelassen.

Das Land hat die Disposition über die Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern und
Lernmaterialien weitgehend in die Hand der Schule gelegt. I.R. dieser Zweckbindung
entscheiden die Schulen frei über Verwendung der Mittel nach eigenen Schwerpunkt-
setzungen.

2. Budgetierung in der schulischen Praxis
2.1 Grundlagen

Grundsätzlich ist anzustreben, alle der Schule zugeordneten Mittel in einem Budget
zusammenzufassen. Je umfassender dies geschieht, desto größer ist der Gestaltungs-
spielraum der Schule.
Der bürokratische Aufwand in der Kommunikation mit den unterschiedlichen kom-
munalen Stellen würde sich drastisch reduzieren. Die Verantwortung für die eigenen
Anliegen kann die Effektivität und damit auch die Qualität fachlicher wie erzieheri-
scher Prozesse steigern.
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Der Zusammenfassung in einem Budget sind jedoch noch rechtliche Grenzen ge-
setzt. Mittel des Landes i.R. der Lernmittelfreiheit oder auch Drittmittel aus Spenden
oder Sponsoring sind getrennt von den kommunalen Mitteln auszuweisen und zu
bewirtschaften. Die kommunalen Schulträger regeln den Übergang vom traditionellen
Haushalt zur Budgetierung jeweils selbst. Damit ergeben sich von Schulträger zu
Schulträger unterschiedliche Einzelregelungen und Veränderungsstände.

Als geeignete Haushaltsstellen können all diejenigen angesehen werden, die für die
allgemeinen Geschäftsausgaben vorgesehen sind:

- sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- kleinere Instandhaltungen
- Ergänzung der Schuleinrichtung
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Schülerbücherei
- Wartung der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Geschäftsausgaben
- Bücher und Zeitschriften
- Post- und Fernmeldegebühren

Haushaltsstellen, die von den Schulen besondere Sach- und Fachkenntnisse voraus-
setzen(sog. "Avantgarde Budgetierung"):

- Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen
- Energie
- Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung
- Reinigung.

Sinnvolle Grundlage für zielgerichtetes Budgetieren an Schulen bildet ein Schulpro-
gramm, das die pädagogisch-inhaltlichen Ziele hinreichend konkret benennt. Die pro-
grammatischen Ziele sind auch gleichzeitig wesentliche Vorgaben für die Finanzpla-
nung der Schule. Damit spiegeln sich im Etat, der sich aus "Landesmittel", "Schulträ-
germittel" und "Drittmittel" zusammensetzt, die pädagogisch-inhaltlichen Schwer-
punkte der Schule wider. Aus den Entwicklungs- und Aufgabenplänen muss erkenn-
bar sein, wann und in welcher Abfolge die formulierten Zielvorgaben realisiert wer-
den sollen.

2.2 Wie wird die Höhe des Schulbudget ermittelt?

In der Modellvorstellung der "Neuen Steuerung" werden Budgets auf der Basis ver-
einbarter Ziele und einer präzisen Kostenanalyse zwischen Schulträger und Schule
ausgehandelt.
Zum Einstieg in die Budgetierung ermittelten die meisten hessischen Schulträger das
"Einstiegsbudget" aus den durchschnittlichen Kosten der Einzelschule über die letz-
ten zwei oder drei Jahre. Das Verfahren ist einfach und überfordert keine Schule in
der Startphase. Es ist aber innovationsfeindlich, da es unwirtschaftliches Verhalten
von Schulen nachträglich honoriert und sparsames Verhalten bestraft.
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Angemessener erscheint die derzeitig angestrebte Praxis der Berechnung nach Kenn-
zahlen(Schülerzahlen, Schulformen), die sich aus den durchschnittlichen Kosten der
Schulen gleichen Typs ergeben. Dieses Verfahren – "Vergleichsring der Schulverwal-
tungsämter in Hessen" - ist zwar aufwendiger, erscheint aber gerechter. Darüber hin-
aus regt es an, über auffällige Abweichungen vom Durchschnitt und auffällige Kos-
tengruppen nachzudenken.

Vielfach werden Mischformen praktiziert, d.h. ein Teil des Budgets wird über Durch-
schnittswerte ermittelt, ein anderer – besonders für die Lehr- und Unterrichtsmittel –
wird über Schülerzahlen bzw. Schulform errechnet.

2.3 Kostenanalyse und Befugnis über das Budget

Budgetierung macht stets eine genaue Kostenanalyse erforderlich.
Der Hessische Landkreistag – und zahlreiche Schulträger nicht nur in Hessen - halten
grundsätzlich eine effektive, dezentrale Ressourcenverantwortung und eine Übertra-
gung der Budgetverantwortung für sinnvoll. Den Umfang der Übertragung sollen die
einzelnen Kreise selbst festlegen:

- Die Finanzverwaltung (Haushaltsüberwachung, Kassenwesen) verbleibt zu-
nächst bei den Kreisverwaltungen, das Controlling liegt beim Mittelbewirt-
schafter

- Die Entscheidungsbefugnis der Schulleitung für die Unterhaltung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen wird im Einzelfall vom Schulträger
festgelegt

- Die Entscheidungskompetenz für Beschaffungen i.R. des Budgets steht den
Schulen zu. Über Anbieter, Preise und Lieferkonditionen sollte ein Handbuch
der Schulverwaltung informieren.

2.4 Budget - Entscheidungen innerhalb der Schule

Die Schule stellt Entwicklungs- und Ausgabenpläne auf. Aus ihnen sollte hervorge-
hen, in welcher Reihenfolge die pädagogisch-inhaltlichen Ziele mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln umgesetzt werden sollen. Die Pläne sollten mindestens drei Jahre
vorausblicken, um auch bei schwankenden Zuweisungen eine kontinuierliche Ent-
wicklung realisieren zu können.

Die Schulleitung erstellt auf der Grundlage der zugewiesenen Mittel einen Haushalts-
entwurf, der einerseits die Ziele des schulischen Entwicklungsprogramms berücksich-
tigt und andererseits die Kontinuität des Unterrichts gewährleistet. Dieser Entwurf
wird der Gesamtkonferenz vorgelegt, von dieser überprüft und nach Verabschiedung
der Schulkonferenz zugeleitet.

Die Schulkonferenz entscheidet über den schuleigenen Haushaltsplan.
Eine weitere Empfehlung ist, einen Haushaltsausschuss als Unterstützungsorgan zu
bilden. Dieser Ausschuss hilft mit bei der Erarbeitung der Haushaltsentwürfe und bei
dem Haushaltsvollzug im laufenden Jahr.
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2.5 Vollzug des Budgets

Die Regelungen zur Angebotseinholung werden vom Schulträger festgelegt. Für An-
schaffungen bis 300.-DM ist i.d.R. keine Angebotseinholung erforderlich. Bei An-
schaffungen bis DM 1000.- sind mindestens drei Vergleichsangebote, darüber hinaus
u.U. auch mehr.

Eine Schule mit Anweisungsbefugnis überweist Forderungen aus den ihr zustehenden
Mitteln an den Rechnungssteller selbstverantwortlich. Zur Zeit kann ein Schulträger
diese Befugnis nur über die Anwendung der Experimentierklausel einräumen. Ohne
Anweisungsbefugnis erklärt die Schule die sachliche Richtigkeit der Rechnung und
gibt die Unterlage an eine Kasse des Schulträgers weiter, von wo die Überweisung
veranlasst wird.

Um zu jeder Zeit einen Überblick über die ausgegebenen, die zur Ausgabe vorgese-
henen und die noch zur Verfügung stehenden Mittel zu haben, müssen an jeder
Schule Aufzeichnungen geführt werden zu den Kostenstellen, den Bestellungen und
zum Gesamthaushalt.

Schulen können in Absprache mit dem Schulträger Einnahmen erzielen (z.B. aus
schulischen Veranstaltungen, eigenen Produkten, Fremdnutzung schulischer Ein-
richtungen). Den Schulen ist es möglich, Spenden anzunehmen und über Formen des
Sponsoring mit Schulpartnern das Budget der Schule zu ergänzen.

Für die systematische Gewinnung und Verwaltung zusätzlicher Mittel haben sich als
gemeinnützig anerkannte Fördervereine bewährt.

3. Die "neun Säulen" der Budgetierung im hessischen Wetteraukreis

Der Wetteraukreis grenzt nördlich an die Stadt Frankfurt. Eingebettet zwischen Vo-
gelsberg und Taunus hat er eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 50 km. In 25 Ge-
meinden leben im zweitgrößten Landkreis Hessens ca. 280 000 Einwohner, ca. 35 500
Schülerinnen und Schüler besuchen 91 Schulen. Der Verwaltungshaushalt kann seit
1991 nicht mehr ausgeglichen werden. Der Fehlbedarf beträgt aktuell 4,8 Millionen
DM jahresbezogen und insgesamt 55 Millionen DM. Da dem Wetteraukreis das Was-
ser bis zum Halse stand, hat er als erster Schulträger in Hessen im Jahre 1994 die Ei-
genbudgetierung eingeführt. Verwaltungsreform war hier der Versuch, den Kreis aus
tiefer Finanznot hinauszuführen. Gedacht war die Reform als großer Wurf. Bis 2000
sollte die Umstellung auf das neue "output-orientierte Steuerungsmodell" geschafft
sein – es hat nicht geklappt. Was gut gelungen ist, lässt sich stichwortartig anhand von
9 Punkten zusammenfassen:

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit
2. Mittelbemessung anhand geeigneter Parameter
3. Abwicklung der Betriebsmittel - 666
4. Übertragbarkeit (kein Dezemberfieber)
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5. Kostentransparenz
6. Budgetverlässlichkeit
7. Anreizsystem

(Ansätze, die sparsames Wirtschaften belohnen sollen:
z.B. Einsparung bei Reinigungskosten, Abfallentsorgungskosten, Energieverbrauch,
Energiesparwettbewerb, Vorschlagswesen)

8. Konsens- und Akzeptanzgespräche, Informationsveranstaltungen
(lediglich bei einem Optimum an Akzeptanz unter denjenigen, die die Budgetierung
ja schließlich umsetzen sollen, nämlich die Schulleitungen wird die Budgetierung zu
realisieren sein.
Einführung in Arbeitsschritten mit Beteiligung der Betroffenen)

9. Arbeitskreise
(Schulträger mit Schulleitungen, Sekretärinnen, Hausmeister)

4. Empirische Ergebnisse einer Evaluationsstudie
(Repräsentative Befragungen bei Schulleitungen und Schulträgern)

4.1 Erfolgsbilanz der Schulbudgetierung

Insgesamt hat die Schulbudgetierung eine überaus positive Bilanz vorzuweisen, da die
positiven Erwartungen, die mit der Budgetierung verbunden werden, weitgehend ein-
getreten sind und sich befürchtete negative Auswirkungen, so weit dies abzusehen ist,
nicht bewahrheitet haben.

Eingetreten sind:
- ein effizienterer und effektiverer Ressourceneinsatz durch eine höhere Sachnä-

he und Wirtschaftlichkeit bei der Mittelverwendung, was sowohl den Schulen
als auch dem Schulträger zu gute kommt

- eine Erweiterung des Managementspielraums für die Schulleitungen durch
größere Entscheidungsautonomie

- hierdurch in gewissem Maß auch eine Erweiterung der pädagogischen Mög-
lichkeiten der Schulen, insbesondere zum Ausbau und zur Verbesserung des
Schulprofils

Nicht eingetreten ist, dass
- sich Belastung der Schulleitungen sowie des Schulsekretariats und der Haus-

meister durch Delegation der Verwaltungsarbeiten aufgrund einer damit ein-
hergehenden Zunahme an Verwaltungsarbeiten erhöhen würde, und folglich

- den Schulleitungen weniger Zeit für ihren pädagogischen Auftrag verbleiben
könnte

4.2 Zusammenarbeit von Schulen und Trägern

Die Budgetierung ist nicht der einzige Faktor, der die Einschätzung des Haushaltsver-
fahrens beeinflusst.
Gründe für die positive Beurteilung der Zusammenarbeit:
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Personenbezogene Begründungen:
- Einsatzfreude beim Träger, häufige Präsenz der zuständigen Mitarbeiter
- persönliche Bekanntschaft
- gegenseitige Gesprächsbereitschaft
- faire Verhandlungen und offene Gespräche
- beiderseitige Anerkennung der Sachkompetenz, man fühlt sich ernstgenom-

men
- Mitarbeiter der Schulverwaltung sind jederzeit ansprechbar

Sachbezogene Begründungen:
- unbürokratische Abwicklung
- klar definierte Zuständigkeiten beim Träger
- intensive Beratung bei der Mittelplanung und – bereitstellung
- Bemühung des Trägers, die Sachmittel für einen modernen Unterricht bereit-

zustellen, trotz eingeschränkter Mittel; Unterstützung der pädagogischen Ar-
beit durch den Träger

- Freiheit bei der Mittelverwendung(Budgetierung)
- gute finanzielle Ausstattung, großzügiger, bedarfsgerechter Schuletat
- guter Zustand der Gebäude

Gründe für negative Beurteilungen der Zusammenarbeit:
Personenbezogene Begründungen:

- herablassender Ton
- schlechter Informationsfluss
- Entscheidungen beim Träger ohne Rücksprache mit der Schulleitung
- Träge Reaktionen beim Träger bei Anfragen etc.
- Ungleichbehandlung, kleine Schulen finden wenig Gehör
- verspätete Information über Etat

Sachbezogene Begründungen:
- lange Bearbeitungszeiten, undurchsichtige Kompetenzverteilung beim Träger,

übermäßige Bürokratie
- nicht nur ein Ansprechpartner, sondern viele verschiedene Stellen, die beim

Träger zuständig sind
- Gewichtung der Mittelzuweisung nicht schulspezifisch
- Verwaltungsstrukturen nicht mit schulischen Anforderungen kompatibel
- Schulträger unterstützt zu wenig bei Fragen der Bauunterhaltung
- knappe Mittel, jährlich weniger Geld für Schuletat, zu wenig Geld für Verwal-

tungspersonal
- schlechter Gebäudezustand
- Schließung der Schule steht bevor
- ständiger Personalwechsel beim Träger
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4.3 Beteiligung an der Budgetermittlung

- die Schulleitungen, die an der Budgetermittlung beteiligt sind, sind auch mit
dem praktizierten Haushaltsverfahren zufrieden(budgetiert oder nicht budge-
tiert)

- die Beteiligung an der Budgetermittlung kann als ein "Äquivalent" zur Budge-
tierung angesehen werden, da es den Schulleitungen ebenfalls ermöglicht, auf
die Mittelverwendung aktiv einzuwirken(Managementspielraum)

- die Zusammenarbeit mit dem Träger wird ebenfalls positiver eingeschätzt

Berücksichtigung von Qualitätsmerkmalen bei der Budgetaufstellung:
- outputorientierte Kriterien(Qualitätsmerkmale) werden noch selten bei der

Budgetaufstellung berücksichtigt
- die Budgetierung wird im wesentlichen "inputorientiert" durchgeführt
- die Schulleitungen reagieren auf die "Outputorientierung" positiv

Die am häufigsten genannten Qualitätsmerkmalen sind:
- pädagogische Aspekte(Profilbildung, Projekte, Schulversuche, etc..)
- bauliche Besonderheiten, Ausstattung, Energie, etc.
- Schulform, Schülerzahl, Schulgröße
- soziales Umfeld
- behindertenspezifische Aspekte

4.4 Ergebnis Schulbudgetierung und Schulautonomie

Den Schulleitungen scheint wichtig zu sein, dass die Ermittlung des Budgets für ihre
Schule aufgrund von sinnhaften und nachvollziehbaren Kriterien geschieht. Ein gutes
Verhältnis zum Schulträger beeinflusst die Einstellung zur Budgetierung positiv und
dieses positive Verhältnis beruht auch darauf, dass bei der Budgetermittlung für die
Schulleitungen inhaltlich sinnvolle Kriterien zu Rate gezogen werden. Dieser Zu-
sammenhang ist deshalb so interessant, weil der Aufbau eines solchen positiven
Rückkopplungssystems gerade das ist, was das Neue Steuerungsmodell beabsichtigt.

4.5 Sind Schulleiter "Manager"?

Ein Argument, das oft im Zusammenhang der Schulbudgetierung angeführt wird, ist
der Hinweis auf den Umstand, dass Schulleiter vor allem Pädagogen seien, aber keine
Manager. Schulleiter sehen sich dennoch überwiegend als Manager und sind mit die-
ser Einschätzung in der Mehrzahl zufrieden. Höhere Zufriedenheit in der Position als
Schulleiter – im Hinblick auf den Managementanteil – induziert auch höhere Zufrie-
denheit mit dem Haushaltsverfahren und gesteigerte Erwartungen an die Entwicklung
im Zuge der Einführung der Budgetierung.
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4.6 Verwaltungsaufgaben der Schulleitungen

Die Höhe der Arbeitsbelastung der Schulleitungen, hat keine Auswirkungen auf die
Zufriedenheit mit dem Haushaltsverfahren.
Interessanterweise sind gerade diejenigen Schulleitungen unzufrieden mit dem Haus-
haltsverfahren, die eine vergleichsweise geringe Arbeitsbelastung aufzuweisen haben.
Art und Anzahl der Verwaltungsaufgaben eines Schulleiters nehmen nicht zwingend
zu, wenn seine Schule flexibel budgetiert ist.

4.7 Schulungsbedarf

- den Schulträgern schreiben Schulleitungen Fortbildungsbedarf vor allem in Sa-
chen Bautechnik- und Energie zu

- für die Schulleiter wird vor allem Qualifizierungsbedarf im Bereich Kosten-
rechnung gesehen

- Träger und Schulleitungen sind sich einig, dass EDV-Fortbildung der Sekretä-
rinnen eine wichtige Maßnahme bei der Einführung der Budgetierung zu sein
hat

- für sich selbst sehen die Schulträger vergleichsweise wenig Qualifizierungsnot-
wendigkeiten. Im Vergleich zu den Prioritäten, die die Schulleitungen gesetzt
haben, fällt jedoch auf, dass sie für sich selbst durchaus Nachholbedarf in den
Bereichen Kostenrechnung und EDV sehen.

4.8 Fazit: Auswirkungen der Budgetierung

Signifikante Verbesserungen im praktizierten Haushaltsverfahren durch die Budgetie-
rung sind festzustellen bei:

- der Sachnähe der Mittelverwendung
- die Wirtschaftlichkeit der Mittelverwendung
- die Höhe der den Schulen zur Verfügung stehenden Mittel
- der Managementspielraum der Schulen
- den pädagogischen Möglichkeiten(in bestimmten Ausmaß)
- partiell die Erweiterung/Verbesserung des Schulprofils

Signifikante Verschlechterungen  im praktizierten Haushaltsverfahren durch die Bud-
getierung sind nicht feststellbar.

Weitere interessante Ergebnisse sind, dass
- sich die Arbeitsbelastung durch Verwaltungsarbeiten durch die Budgetierung

nicht erhöht und
- sich die Zeit, die den Schulleitungen für den pädagogischen Auftrag verbleibt,

durch die Budgetierung ebenfalls nicht vermindert wird
- auch die Belastung des weiteren Personals an den Schulen steigt nicht signifi-

kant durch die Budgetierung
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- sich die Kontrolle durch den Schulträger nach dem Empfinden der Schullei-
tungen etwas verringert

- Konflikte zwischen den Schulen und den Schulträgern als unabhängige Prob-
leme angesehen werden müssen, die mit der Budgetierung i.e.S. nichts zu tun
haben.

5. Rahmenbedingungen

Die Budgetierung von Schulhaushalten als Instrument zur Erweiterung der Gestal-
tungsmöglichkeiten der Schule benötigt fördernde Rahmenbedingungen
Deshalb möchte ich einige Eckpunkte nennen für eine Position zu Verwaltungsre-
form und Budgetierung:

1. Budgetierung ist nur sinnvoll, wenn sie mit einer umfassenden Verwaltungsreform
verbunden ist. Eine solche Verwaltungsreform muss unter aktiver und umfassender
Beteiligung der Beschäftigten geplant und durchgeführt werden. Voraussetzung für
die Akzeptanz der Reform ist eine ausreichende Vorlaufzeit, in der allen Schulen in
völliger Transparenz die Daten zur Haushaltsermittlung zur Verfügung gestellt wer-
den.

2. Budgetierung ist eng verknüpft mit der Erhöhung des Kostenbewusstseins und der
Motivierung zur Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung öffentlicher
Dienstleistungen. Schulgemeinden werden zur Erschließung von Einsparungsmög-
lichkeiten motiviert, wenn das Einsparungsvolumen den Schulen wieder zufließt, um
unterfinanzierte Bereiche besser ausstatten zu können. Solange es keine verbindliche
und verlässliche Rahmenfinanzierung gibt, sondern jede Einsparung Grundlage für
eine verringerte Zuweisung sein kann, wird Budgetierung zum Scheitern verurteilt
sein. Eine verlässliche Garantie der Finanzierung setzt einen Konsens über die Min-
deststandards für die personelle und sächliche Ausstattung von Schulen voraus.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Kürzungs- und Deckelungspolitik wird alle kon-
struktiven Ansätze für einen effektiveren Umgang mit Ressourcen zunichte machen.

3. Die Schulen benötigen eine kompetente, effektive und kooperative Schulverwal-
tung beim Schulträger. Eine Verlagerung aller Aufgaben der Schulverwaltung auf die
Schulen ist nicht machbar und nicht wünschenswert. Die Schulverwaltung muss zent-
rale Dienstleistungen (z.B. zentrale Beschaffungen für den alltäglichen Schulbetrieb)
erbringen, die Haushaltsentscheidungen der Schulen fachlich unterstützen und über-
wachen (z. B. bei der Einhaltung von sozialen Standards bei der Auftragsvergabe und
bei der Sicherung des Vermögens des Schulträgers) und zum ökonomischen Aus-
gleich zwischen den Schulen mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen (Ein-
zugsgebiet, Zusammensetzung der Schülerschaft, Zusatzangebote der Schulen, Zu-
stand des Gebäudes) beitragen.

4. Eine Reform der Schulverwaltung sollte zu einer stärkeren Beteiligung der Schulen
und ihrer Organe führen (Schulleitung, Schulkonferenz, Personalräte). Dazu ist eine
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Zusammenführung der Kompetenzen und Zuständigkeiten der unterschiedlichen
Ämter des Schulträgers (Schulverwaltungsamt , Bauamt, Liegenschaftsverwaltung,
Hauptamt, Kämmerer) erforderlich. Bau-, Renovierungs- und Sanierungsentschei-
dungen sind in unmittelbarer Zusammenarbeit mit den schulischen Gremien zu tref-
fen, um kostengünstige und schülergerechte Maßnahmen zu veranlassen.

5. Die wünschenswerte Verlagerung von Entscheidungen an die Schulen setzt voraus,
dass dort ausreichendes und qualifiziertes Verwaltungspersonal vorhanden ist. Dies
setzt eine Überprüfung der Personalbemessungsrichtlinien und der Stellenbewertun-
gen, z. B. für Schulsekretärinnen voraus sowie entsprechende Qualifizierungsange-
bote.

6. Zur Erhöhung des Kostenbewusstseins und als Grundlage für alle Budgetierungs-
maßnahmen ist es unverzichtbar, dass die Schulen einen konkreten, schulbezogenen
Überblick über alle verursachten Kosten erhalten, der auch bisher "versteckte" Positi-
onen enthält (Energiekosten, Müllentsorgung, Porto, Telefon u.a.). Unterschiedliche
Kosten sind zu analysieren (Gebäudezustand, Fremdnutzung, örtliche Gebührensätze
usw.).

7. Initiativen zur Kosteneinsparung ohne Qualitätsverlust müssen belohnt werden.
Dies gilt auch für Vorschläge und Initiativen, die zunächst mit Investitionen verbun-
den sind und erst mittelfristig zu Einsparungen führen.

8. Budgetierungsmaßnahmen müssen verlässlich und durch Verwaltungsrichtlinien
abgesichert sein. Die Übertragbarkeit in kommende Haushaltsperioden muss ver-
bindlich zugesagt werden. Unverbindliche Regelungen wie "Übertragung von 50 - 80
%" führen die Idee der Budgetierung ad absurdum.

9. Beschaffungsrichtlinien können vereinfacht und entbürokratisiert werden. Dabei ist
sicherzustellen, dass Schulen Aufträge nur an Firmen erteilen dürfen, die Tarifverträge
einhalten. Schwarzarbeit, Leiharbeit, unterwertige Beschäftigungsverhältnisse dürfen
durch eine Dezentralisierung der Auftragsvergabe nicht gefördert werden.

10. Bei allen Budgetierungsmaßnahmen muss die grundsätzliche öffentliche Verant-
wortung der Gesellschaft für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Schulen ge-
wahrt bleiben. Dies bedeutet, dass bestimmte Bereiche der Grundsicherung, wie z. B.
Energiekosten, Maßnahmen zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren (Asbest- o-
der PCB-Sanierung usw.) gar nicht oder nur eingeschränkt budgetierungsfähig sind.
So dürfen z. B. Ölpreissteigerungen bei Budgetierung der Energiekosten nicht dazu
führen, dass Klassenräume nicht mehr beheizt werden können.

11. Die Einwerbung von Drittmitteln durch Sponsoring oder gewinnorientierte Un-
terrichtsprojekte darf nicht zu einer Reduzierung der öffentlichen Zuschüsse führen.
Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass es Ausgleichsfonds gibt, die Ungleichgewichte
aufgrund der Schulform und des schulischen Einzugsbereichs ausgleicht. Dazu sind
entsprechende Erhebungen über das Ausmaß der Drittmittelfinanzierung anzustellen.
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Quellen:

- Qualifizierungslehrgänge "Finanzautonomie und Budgetierung bei beruflichen
Schulen in Hessen"; Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 1995-2000;

- Vergleichsring Schulverwaltungsämter in Hessen KGSt IKO-Netz 28.01.2000;
- Hessischer Landkreistag HLT-Rundschreiben 307/98;
- Neue Steuerung im Schulbereich KGSt-Berichte 5/93 und 9/96;
- Hessisches Schulgesetz in der derzeit gültigen Fassung;
- Budgetierung an hessischen Schulen; Hessisches Landesinsitut für Pädagogik

1999;
- Rundschreiben Nr. 95, 99,100, 102, 109 Kreisausschuss Wetteraukreis
- Ergebnisse einer Evaluationsstudie am Forschungsinstitut für öffentliche Ver-

waltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
1999, Kai Masser;

          Umfeldstudie bei 10 Schulträgern: Stadt Trier, Stadt Speyer,
          Landkreis Bernkastel-Wittlich, Stadt Frankfurt/M., Main-Kinzig-Kreis,
          Wetteraukreis, Stadt Herten, Stadtverband Saarbrücken,
          Stadt Saarbrücken, Stadt Mannheim.
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5.7 Berichterstattung aus dem Forum I
"Organisationsentwicklung"

Eckhard Wrütz
Leiter Friedrich-List-Schule in Lübeck, eine kaufmännische berufsbildende
Schule

Das Forum I wurde von Klaus Rauber, aus dem Kultusministerium Sachsen-Anhalt,
moderiert.  Es ging im wesentlichen um die Organisationsentwicklung der Berufli-
chen Schulen und ich möchte mit dem Vortrag von Ute Lysk beginnen. Der Titel ist
sehr gut. Ich glaube das wünschen wir uns alle, die in dem Alltagsleben einer Berufli-
chen Schule stehen: "Von der Behördenverwaltung zum Dienstleistungsunterneh-
men".

Ute Lysk:

Innovative Ansätze in der 
beruflichen Bildung dürfen 
nicht durch 
Verwaltungsstrukturen 
behindert werden.

Die Komplexität der 
beruflichen Schulstrukturen 
erfordert mehr 
Veränderung als die bloße 
Einführung 
betriebswirtschaftlicher 
Instrumente.

Das Rollenverhalten aller Akteure in der 
beruflichen Bildung muss sich ändern.
Daraus entstehen neue genau zu 
definierende Abgrenzungen zwischen 

Kernaufgabe und 
Kompetenzerweiterung 

Gewährleistung der Kernaufgabe und 
Mitbewerber in der Weiterbildung

Einzelsteuerung und Netzwerksteuerung

An diese Veränderung werden ganz große Hoffnungen geknüpft. Die Motive für sol-
che Hoffnungen sind leicht begründet: 1. erwarten wir, dass innovative Ansätze in der
beruflichen Bildung nicht durch Verwaltungsstrukturen behindert werden und 2. er-
hoffen wir, dass die Veränderung beruflicher Schulstrukturen eben mehr als die Ein-
führung betriebswirtschaftlicher Strukturen bedeutet.

Das Rollenverhalten der Akteure in den beruflichen Schulen muss sich grundlegend
ändern. Daraus entstehen schwer zu definierende Aufgabenabgrenzungen: zum Einen
die Abgrenzung zwischen der Kernaufgabe und einer Aufgabenerweiterung und zum
Anderen die Abgrenzung zwischen der Gewährleistung der Kernaufgabe und der
schulischen Angebote  in der Weiterbildung. Aber auch die Abgrenzung zwischen der
Selbststeuerung der jeweiligen Schule und der Steuerung von Bildungsträgern im
Netzwerk ist nicht einfach.
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Ute Lysk:

Konsequenzen für das Personal:
Bei Beibehaltung des öffentlichen Dienstrechts werden neue 
Formen der Arbeitszeit und der Einbindung nichtpädagogischen 
Personals in den beruflichen Schulen entwickelt.

Diskussion und Fazit:
Pädagogik darf sich einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung 
nicht verschließen.
Die Definition der pädagogischen Wirksamkeitskriterien steckt 
noch in den Anfängen.
Selbststeuerungsmechanismen erfordern weitgehende 
finanzielle und personelle Autonomie.

Zu den Kompetenzen des Personals: Bei der Beibehaltung des öffentlichen Dienst-
rechts müssen neue Formen der Arbeitszeit unter Einbindung des nichtpädagogi-
schen Personals in den Beruflichen Schulen entwickelt werden. Die neu gewonnenen
Freiheitsräume sind begrenzt.

Die Diskussion am Ende erbrachte im Kern, dass die Pädagogik sich einer betriebs-
wirtschaftlichen Betrachtung nicht verschließen darf. Das hört sich gut an! Aber bei
den Pädagogen gehen alle Warnleuchten an. Die Definition der pädagogischen Wirk-
samkeitskriterien steckt noch in den Anfängen. Eine Festlegung von gewissen Out-
put-Kennzahlen wird wahrscheinlich noch lange auf sich warten lassen. Das aber war
Konsens: die Selbststeuerungsmechanismen einer Schule erfordern weitgehende fi-
nanzielle und personelle Autonomie.

Der zweite Vortrag war vom Arbeitsmarkrat Henning Gade aus Dänemark. Wir ha-
ben das sehr kurz gefasst, weil wir davon ausgegangen sind, dass das dänische Berufs-
bildungssystem Ihnen in Grundzügen bekannt ist.

Wir haben das herausgenommen, was wir für besonders wichtig erachten:

1. Steuerung durch Ziele und eine Rahmenvereinbarung.

2. Selbstverwaltung der dezentralen Arbeit an den beruflichen Schulen. Große Auto-
nomie der Schulen bei der Ausgestaltung des Programms. Berufliche Schulen in
Dänemark bieten auch Allgemeinbildung an. Das war neu, das ist eine Aufgaben-
erweiterung oder auch ein Zeichen für die Expansion bestimmter Schulen. Be-
kannt war Ihnen sicherlich die intensive Zusammenarbeit mit den Betrieben in der
Region.
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3. 

Henning Gade:

Darstellung der politischen 
Rahmenbedingungen für berufliche Bildung 
in Dänemark:
Steuerung durch Ziel- und Rahmenvereinbarungen
Selbstverwaltung und dezentrale Arbeit an 
beruflichen Schulen
Autonomie der Technik- und Wissenszentren
Berufliche Schulen bieten auch Allgemeinbildung 
an
Intensive Zusammenarbeit mit Betrieben der 
Region

In der Diskussion ergaben sich dann einige Punkte:
Ø Die Beruflichen Schulen agieren in Dänemark wie Wirtschaftsunternehmen.
Ø Sie können Konkurs gehen, aber auch andere Schulen "feindlich" über-

nehmen.  - Für Berufsschulpädagogen sicher ein ganz neuer Gedanke -.
Ø Jede berufliche Schule hat ein völlig eigenes Profil, ausgerichtet auf Markt-

orientierung.
Ø Überraschend fand ich den folgenden Gedanken von Herrn Gade: Schul-

leiter sind mehr Manager als Pädagogen. Er hat es viel schärfer formuliert:
Schulleiter unterrichten nicht, also müssen sie auch keine Pädagogen sein.

Henning Gade:

Berufliche Schule agiert wie ein 
Wirtschaftsunternehmen
Jede berufliche Schule hat ein eigenes 
Profil (Marktorientierung)
Schulleiter sind mehr Manager als 
Pädagogen
Die Innovationskraft liegt in der 
kontinuierlichen Erneuerung

Ich glaube, die große Innovationskraft des dänischen beruflichen Schulwesens liegt in
der ständigen kontinuierlichen Erneuerung. Und was mir deutlich geworden ist, die
Innovationskraft liegt sicherlich auch in der sehr engen Kooperation mit der Wirt-
schaft vor Ort.
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Der dritte Vortrag von Professor Dr. Avenarius hat alle unter uns, die euphorisch
von einer neuen Unternehmensform ausgehen, zunächst einmal auf den Boden unse-
rer doch sehr verrechtlichte Gesellschaft zurückgeholt.

Prof. Dr. Avenarius:
Dadurch ergeben sich mehrere Problemfelder:

1. Die Aktivitäten in der Weiterbildung. Lösung: 
Erweiterung des Auftrages für berufliche Schulen im 
Schulgesetz.

2. Der Weg über die Privatisierung ist nicht gangbar, weil 
die Ersatzschulen eine Ausnahme und nicht die Regel 
sein dürfen.

3. Die Gesamtaufsicht muss dem Staate obliegen 
(Demokratieprinzip: Wahrnehmung der 
letztentscheidungsrechtlichen Verantwortung muss 
parlamentarisch verankert sein).

4. Jede dezentrale Verwaltungsaufgabe bedarf der 
Eingrenzung durch Gesetze ( Autonomie durch 
funktionale Selbstverwaltung).

Kernbehandlung seiner Ausführungen war die Umwandlung der Beruflichen Schulen
in rechtsfähige Anstalten. Als Grundlage wurde der Gesetzentwurf von Bremen - das
vorliegende Konzeptpapier von Schleswig-Holstein konnte er noch nicht so intensiv
analysieren - verwendet. Die Förderung der Eigenständigkeit  der Beruflichen Schulen
ist eigentlich nicht problematisch und wird bejaht. Die Aktivitäten beruflicher Schulen
in der Weiterbildung werfen allerdings ein Problem auf. Eine Lösung ist scheint ge-
funden, wenn das Schulgesetz diesen Bildungsauftrag vorsieht oder um diesen Auf-
trag erweitern wird.

Der Weg über die Privatisierung (z. B. GmbH), der in Schleswig-Holstein zunächst
auch diskutiert wurde, ist nicht gangbar. Dies ist eindeutig,  denn das Privatschulwe-
sen ist die Ausnahme und darf gemäß Grundgesetz natürlich nicht zur Regel werden -
völlig klar. Die Gesamtaufsicht über das Schulwesen muss beim Staat verbleiben.
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Prof. Dr. Avenarius:

Fazit: 
Auch eine berufliche Schule als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts unterliegt klaren 
Einschränkungen:
Dienstrecht 
Mitbestimmungsgesetz
Staat muss Beamte letztendlich einstellen.
Aber eine innovative Weiterentwicklung kann 
nicht an Verwaltungsgerichten scheitern, wenn 
die gesellschaftliche Entwicklung dieses fordert.

Das sogenannte Demokratieprinzip bedeutet, dass die verantwortliche Wahrnehmung
der Letzt-Entscheidung parlamentarisch verankert sein muss. Ich glaube, jeder von
uns stimmt dem zu. Jede dezentrale Verwaltungsaufgabe bedarf der Eingrenzung
durch Gesetze. Auch das ist - völlig verständlich. Hier tauchen aber dann die Proble-
me auf, wie die Konstruktion aussehen muss.

Ich finde es bezeichnend, dass wir auf der einen Seite an enge rechtliche Grenzen
stoßen, weil wir Pädagogen nicht klar genug definieren, was wir wollen. Hier müssen
wir in Schleswig-Holstein aber auch vielleicht in Bremen noch klarer in unseren Vor-
stellungen werden, damit auch jeder Jurist uns verstehen kann. Denn Herr Avenarius
hat das sehr klar und deutlich als Fazit gesagt: auch bei einer rechtlich selbständige
Anstalt des öffentlichen Rechts wird in der beruflichen Bildung nicht das Reich der
Freiheit ausbrechen. Denn die Einschränkungen - und die bejahen wir ja auch - blei-
ben natürlich: das Dienstrecht und das Mitbestimmungsgesetz. Letztendlich muss der
Staat die Beamten einstellen. Das ist unbestritten. Die folgende Aussage von Prof.
Avenarius finde ich auch sehr bezeichnend: Eine innovative Weiterentwicklung kann
nicht an Verwaltungsgerichten scheitern, wenn die gesellschaftliche Entwicklung dies
erfordert.

Ich denke, das muss uns allen, auch den Juristen, immer wieder ins Bewusstsein geru-
fen werden. Ich erinnere mich an ein Zitat aus der Bibel: Jesus hat einmal gesagt: Das
Gesetz ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Das sollte auch für unsere
Verwaltungsvorschriften gelten.

Frau Post berichtete als Geschäftsführerin vom Lette-Verein von den Erfahrungen
einer beruflichen Schule als Stiftung des öffentlichen Rechts in Berlin. Die Über-
schrift lautet: "Kompetenzzentren in den regionalen Berufsbildungsnetzwerken -
Rolle und Beitrag der Beruflichen Schulen".
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Gabriele Post:
Erfahrungen : Berufsbildende Schulen als Stiftung
Die Stiftung Lotte-Verein ist ein öffentlich-rechtlicher 
Träger
Gewährträger ist  der Berliner Senat
Das Kuratorium der Schule besteht aus 12 Mitgliedern des 
Abgeordnetenhauses und 6 Mitgliedern der 
Senatsverwaltung
Die Schule besteht aus drei Bereichen: BFS 
(Medizintechnik), BFS (Hauswirtschaft) und BFS (Foto-
und Modedesign), 1200 Schülerinnen und Schulen
Finanzierung: Haushalt 26 Mio DM, davon 90 % Zuschuss 
vom Senat, Schulgeld (ca. 100 DM/Monat), Einnahmen 
aus dem Stiftungsvermögen
250 Beschäftigte, davon 130 hauptamtl. Lehrkräfte, ca. 
50 nebenamtl. Dozenten, ca. 20 Beschäftigte in der 
Verwaltung
Der Lette-Verein ist eine öffentliche Stiftung (eigene 

Eine Stiftung hat eine ganz besondere Struktur. Sie ist sehr selbständig, - eine Privat-
schule - aber sie ist öffentlich rechtlich anerkannt. Sie wird vom Berliner Senat zu
90% subventioniert. Hat einen nicht ganz kleinen Haushalt von 26 Millionen DM.
Ein Schulgeld von 100 DM im Monat wird von den Schülern verlangt. Die Schule hat
insgesamt 250 Beschäftigte. Was ich sehr bezeichnend finde, und uns vielleicht immer
gar nicht so bewusst ist: für 1.200 Schülerinnen/Schüler stehen immerhin 20 Be-
schäftigte in der Verwaltung zur Verfügung. Wir haben an der Friedlich-List-Schule
etwa so viele Schülerinnen und Schüler aber nur 1 ½  -Kräfte in der Verwaltung. Oh-
ne Personalverwaltung allerdings. Das muss ich natürlich der Ehrlichkeit hinzufügen.
Aus der Hansestadt Lübeck wirken insgesamt - glaube ich - 34 Ämter mit, um beruf-
liche Schule zu verwalten. Wahrscheinlich sind wir noch viel teurer als die Kollegen
der Stiftung.

Frau Post hatte das Fazit in einer These zusammengefasst: Die kreative Nutzung der
Freiräume einer Privatschule und die staatliche Anerkennung der Abschlüsse ermögli-
chen eine Weiterentwicklung der Beruflichen Bildung. Das glaube ich, ist ein ganz
entscheidender Punkt. Wir nutzen in vielen Dingen die Kreativität unserer Kollegin-
nen und Kollegen eigentlich nicht richtig, weil wir zu wenig Freiräume in den Schulen
gewähren. Zum Beispiel das Budget selbständig zu verwalten oder die passgenaue
Einstellung von Lehrkräften vorzunehmen, werden neuen Schwung in unsere Schul-
landschaft bringen.



Seite 90

Gabriele Post: These 1

Die kreative Nutzung der Freiräume einer 
Privatschule und die staatliche Anerkennung 
der Abschlüsse ermöglichen eine 
Weiterentwicklung der beruflichen Bildung. 
Freiräume der „selbstständigen Schule“:
Budget selbstständig verwalten
Passgenaue Einstellung der Lehrkräfte
Eigenständige Unterrichtsgestaltung

Aber die Freiräume werden durch die knappen Ressourcen eingeschränkt. Nur 10%
des Haushaltes werden erwirtschaftet. Durch diese Äußerung wird so mancher Blü-
tentraum in Schleswig-Holstein vielleicht schon im Keime erstickt. Es wird besonders
deutlich, Lücken in der Bezuschussung können eben nicht durch andere Einnahmen
ausgeglichen werden. Deshalb sollten wir dafür plädieren, dass die öffentliche Kern-
aufgabe auch zu 100% finanziert werden muss. Denn es ist eine öffentliche Aufgabe.
Der juristische  Aufwand ist auch nicht zu verachten. Jede rechtlich neue Struktur
erzeugt u. U. einen ganz neuen Verwaltungsaufwand.

Gabriele Post: These 2

Berufspolitische Vorteile und fachliche 
Gestaltungsfreiheiten werden durch knappe 
öffentliche Ressourcen sehr eingeschränkt:
Nur 10 % des Haushalts wird erwirtschaftet.
Stiftungsvermögen, Spenden und 
Schulgeldeinnahmen können die Lücken 
durch rückläufige Zuschüsse nur schwer 
ausgleichen

Die Leitung durch ein Kuratorium erzeugt 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
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Das nächste Beispiel war dann die Lösung im Sinne einer Kooperation mit einer ge-
meinnützigen GmbH. Am Beispiel Bremen referierte Herr Meyer, Abteilungsleiter
und gleichzeitig Geschäftsführer, über diese Alternative.

Rolf Meyer:

Aufgabenstellung: Neue Technologien in 
die berufliche Bildung aufnehmen, Qualität der Aus- und 
Weiterbildung steigern

Lösungsansätze: Qualifizierungszentrum 
Gebäudeautomation, Ausbildung in der beruflichen 
Schule anpassen, Information und Beratung von 
Anwendern

Kooperationspartner: Handwerk, 
Universität und berufliche Schule

Trägerkonstruktion:Gemeinnützige GmbH, 
Gesellschafter: zwei Innungen, Geschäftsführer: 
Schulleiter

Die Weiterentwicklung gilt für alle beruflichen Schulen. Wie passen wir die berufliche
Schule an die neuen Herausforderungen neuer Technologien an? Sowohl in der Qua-
lität, der Fort - und Weiterbildung aber auch in der Erstausbildung. Ein Lösungsan-
satz der hier vorgestellt wurde, war praktisch die Idee, ein Qualifizierungszentrum in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Schule zu gründen: Gebäudeautomation,
Ausbildung in der beruflichen Schule, Information und Beratung für Anwender unter
einem Dach. Das heißt, ein sehr enges Zusammenrücken zwischen Wirtschaft und
Schule. Kooperationspartner waren die berufliche Schule, die Universität und das
Handwerk. Als Trägerkonstruktion wählten sie eine gemeinnützige GmbH mit den
beiden Innungen: "Energie, Gas und Wasser" und "Elektroinnung". Es gab einen
Kooperationsvertrag über Fortbildung, Umschulung, Beratung, gegenseitige Nutzung
der Ressourcen.

Gewonnene Erkenntnisse: Kursangebote u. Kursnachfrage sind nur schwer steuerbar
- das wissen wir. Nur es wird uns sehr schwer fallen, uns darauf einzustellen. Die
Konjunkturabhängigkeit auch in der Weiterbildung ist sicher auch für Pädagogen ü-
berraschend.

Regionale Kompetenz wird gestärkt, die Qualifikation der Mitarbeiter ist gestiegen.
Die Beschäftigung der Lehrkräfte geschieht weiterhin im Hauptamt. Die Ausstattung
der Beruflichen Schulen hat sich verbessert. Die Schulentwicklung wurde positiv be-
einflusst. Der Berufsschulunterricht hat an Qualität gewonnen. Ich denke, das Fazit
ist sehr positiv zu bewerten.



Seite 92

Rolf Meyer:

Inhalte der Kooperation:
Kooperationsvertrag: Fortbildung, Umschulung und Beratung, 
gegenseitige Nutzung der Räume

Fazit/Erkenntnisse:
Kursnachfrage ist nur bedingt steuerbar 
(Konjunkturabhängigkeit)

Angebote außerhalb der Arbeitszeit
Regionale Kompetenz wird gestärkt
Qualifikation der Lehrkräfte ist gestiegen
Die Beschäftigung der Lehrkräfte geschieht im Hauptamt

Ausstattung der beruflichen Schulen hat sich verbessert
Die Schulentwicklung wurde positiv beeinflusst
Berufsschulunterricht hat an Qualität gewonnen.

Das letzte Referat über Erfahrungen mit Budgetierungskonzepten von Herrn Frei-
singer aus dem Wetteraukreis (Hessen) brachte weitere Erkenntnisse.

Rudolf Freisinger:
Initiative: Kostendruck und AK der Schulleiter 
in Hessen / pädagogische 
Reformbestrebungen in der beruflichen 
Bildung
Budgetierung als Steuerungsinstrument
Dezentrale Entscheidungsdelegation
Outputorientierung in der Steuerung
Management und neue Analyseverfahren
Pädagogische Wirksamkeit wird als 
Zieldiskussion im Rahmen der 
Schulprogrammarbeit diskutiert und muss 
noch gelöst werden.

Herr Freisinger hat es sehr klar und deutlich formuliert: Budgetierung ist nichts Neu-
es und reißt heute keinen mehr vom Hocker. Wenn man sie aber ganz ernsthaft be-
trachtet, das wurde in dem Referat sehr deutlich, dann sind doch noch etliche unge-
löste Probleme zu bewältigen. Wie überall, erzeugt der Kostendruck innovative Ge-
danken und lässt uns neue Wege beschreiten. Hier ist es sehr wichtig, dass die Schul-
leiter in Hessen von vornherein in dieses Projekt eingebunden waren. Das ist eine
ganz wichtige Voraussetzung.
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Bei der Output-Orientierung in der Steuerung ist noch vieles ungeklärt. Wir hörten es
schon an anderen Stellen. Pädagogische Wirksamkeit wird als Zieldiskussion im Rah-
men der Schulprogrammarbeit diskutiert und muss noch gelöst werden. Das ist das
eigentlich Spannende: Wie kann man  pädagogische Erfolge messen? Wir betreiben
schon sehr lange Pädagogik, aber eine Messbarkeit der  Erfolge, haben wir immer
noch nicht erreicht. Eine Messbarkeit, die auch noch über ein Kontrollverfahren in
Zahlen und Fakten - die abgehakt werden können - hinaus geht. Das wird es auch gar
nicht geben können.

Rudolf Freisinger:

Budgetierung hat sich bewährt einschließlich 
der Bauunterhaltung (Hilfe durch den 
Schulträger)
Problem: Budgetierung ohne Personalkosten 
im Lehrbereich umfasst nur 20 % des 
Haushalts – Sinnhaftigkeit?
Ergebnisse: Effizienzsteigerung - Erweiterung 
der Managementspielräume
Keine größere Belastung für das 
Schulverwaltungspersonal
Neue und bessere sachbezogene Kooperation
Unbürokratische Abwicklung

Die Budgetierung ohne Personalkosten im Lehrerbereich umfasst nur ca. 20 % des
Haushalts. Da taucht natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit auf. Aber die Ergeb-
nisse sind auch - finde ich - sehr positiv. Effizienzsteigerung, Erweiterung der Mana-
gementspielräume, und was sehr überraschend ist, es hat keine größeren Belastungen
für das Schulverwaltungspersonal gegeben. Das mag zunächst erstaunen. Wer sich
aber darum bemüht, bestimmte Dinge in seiner Schule zu regeln und mit mehreren
Ämtern zu tun hat, der glaubt an diesen Satz.
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6. Forum II

Berufsbildungsnetzwerk  in der Region
(u. a. Aufbau von Netzstrukturen, Verzahnung von
Aus- und Weiterbildung, Förderung von Kooperationsbeziehungen,)

Moderation: Dieter Hölterhoff,
Ministerium für Bildung, Jugend, und Sport des Landes Brandenburg

6.1 Berufspädagogische und berufsbildungspolitische Begründung
für die Implementation von Berufsbildungsnetzwerken in der
Region
(Überlegungen aus der Wissenschaft)

Prof. Dr. Felix Rauner
- Institut für Technik und Bildung der Universität Bremen -

1. Berufsbildende Schulen werden in ihrer potenziellen Funktion als Innovati-
onsträger in der regionalen/kommunalen Strukturentwicklung erheblich
unterbewertet. Sie sind durch ihre Verfasstheit als Schule unzureichend ein-
gebunden in die regionalen Innovationsmilieus.

Die duale Organisation beruflicher Bildung weist der Berufsschule eine untergeord-
nete bzw. nachgeordnete Rolle im Berufsbildungssystem zu. Dies führt zu einer ge-
wissen Abschottung gegenüber den regionalen Innovationsmilieus. Die traditionellen
didaktischen Leitbilder berufsbildender Schulen (Abbild-Didaktik und Fachsystema-
tik) schotten die Berufsschule in der Tendenz gegenüber den sich beschleunigenden
Veränderungsprozessen und dem Strukturwandel in der Arbeitswelt systematisch ab.
Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK), in beruflichen Bildungspro-
zessen einen stärkeren Bezug zu den betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen
herzustellen, ist daher ein wichtiger Reformschritt. Dies setzt allerdings eine neue
Qualität in der Lernortkooperation (Berufsschule – Betrieb) voraus.

Berufsbildende Schulen haben für die Qualifizierung von Fachkräften insofern einen
im internationalen Vergleich außerordentlich wichtigen Stellenwert – vor allem in ih-
rem regionalen wirtschaftlichen Umfeld, als
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– 2/3 aller Jugendlichen (Schulabgänger) eine duale Berufsausbildung absolvie-
ren,

– Fachschulen für die berufliche Weiterbildung (z. B. zum Techniker) im
Anschluss an die berufliche Erstausbildung zur Verfügung stehen,
– in Berufsfachschulen eine Vielfalt von Berufsabschlüssen z. B. für Assis-
tentenberufe erworben werden können,
– in Fachoberschulen und beruflichen Gymnasien die Hochschulreife er-
langt werden kann.

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass etwa 60 Prozent der Ingenieure in Deutsch-
land auch über eine Berufsausbildung in einem dualen Ausbildungsberuf verfügt und
die duale Fachhochschulausbildung (Studium und Berufsausbildung) an Attraktivität
gewonnen hat, dann wird deutlich, dass berufsbildende Schulen für den Übergang
von der Schule in die Berufsausbildung und beim Übergang von der Berufsausbildung
in das Beschäftigungssystem eine Schlüsselrolle zufällt. Die berufsbildenden Schulen
sind durch ihre Nähe zum Beschäftigungssystem und in der dualen Berufsausbildung
durch ihre unmittelbare Partnerschaft mit den Ausbildungsbetrieben von den drei
Säulen des Bildungssystems (Schule, Hochschule, berufliche Aus- und Weiterbildung)
diejenige, die sowohl dem Bildungssystem als auch dem regionalen Innovationssystem
zuzurechnen ist. In ihrer Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft und als "Produ-
zent von Fachkräften" übertreffen berufsbildende Schulen in ihrer fachlichen Ausdif-
ferenzierung und neben dem großen Umfang an Absolventen die Hochschulen bei
weitem. Im internationalen Vergleich zeigt sich zudem, dass das System der berufs-
bildenden Schulen nirgends so umfangreich und fachlich differenziert entwickelt ist
wie in Deutschland.

Es ist daher geradezu ein Paradoxon, dass entgegen der objektiven Bedeutung, die
den berufsbildenden Schulen als Bildungseinrichtung und als regionaler Innovations-
träger zukommt, nach wie vor ein ausgeprägtes Imageproblem haben: Berufsbildende
Schulen gelten aus der Sicht der Schulabgänger und Eltern als zweite und dritte Wahl
bzw. als notwendiges Übel für die eigene Berufskarriere. Im Wettbewerb der Lernorte
in der dualen Berufsausbildung v. a. in Industrie und Handel sind Berufsschulen eine
die betriebliche Berufsausbildung begleitende Schule, die aus der Sicht von Auszubil-
denden und Betrieben selten auf der Höhe der Zeit ist und in der dualen Berufsaus-
bildung in Kauf genommen werden muss. Die Studienberatung für das Studium zum
Lehramt an berufsbildenden Schulen kann als ein untrüglicher Indikator für das
Imageproblem berufsbildender Schulen angesehen werden. Studienanfänger identifi-
zieren die berufsbildenden Schulen mit einer Schulform, gegen die sie sich selbst er-
folgreich in ihrer Schulkarriere entschieden haben. Diese Entscheidung wurde mit der
Hochschulzugangsberechtigung belohnt. Es spricht subjektiv daher alles dafür, zu
dieser Schule mit ihrem Verliererimage den größten Abstand zu halten. Verstärkt wird
dieses Negativimage durch die Ausweitung von ausbildungsbefähigenden Maßnah-
men und Schulformen für Schulabgänger, denen die Ausbildungsreife fehlt.



Seite 96

Dagegen sind berufsbildende Schulen bei der Qualifizierung von Fachkräften am o-
beren Ende des Bildungsangebotes eingeschränkt. Weiterbildung mit anrechenbaren
Modulen für eine Hochschulausbildung, wie dies z. B. für die "Höheren Technischen
Lehranstalten Österreichs" oder in großem Umfang für die "Further Educational
Colleges" in England und Schottland gilt, bleibt den berufsbildenden Schulen bisher
weitgehend verschlossen. Diese Begrenzung des Wirkungsfeldes berufsbildender
Schulen schwächt ihre Funktion als regionale Innovationsträger und wirkt sich viel-
fältig überhöht als Imageproblem aus. Im Ergebnis wird dadurch die für die Qualifi-
zierung von Fachkräften wichtigste Säule des Berufsbildungssystems unverhältnismä-
ßig stark geschwächt.

Mit zahlreichen Programmen des Bundes und der Länder wurden und werden Inno-
vationen in berufsbildenden Schulen angestoßen. Mit den neuen Lernkonzepten
(Lernfeldorientierung), der auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt zielende Bildungs-
auftrag der Berufsschule, die verantwortliche Beteiligung der Berufsschulen an der
Berufsausbildung in Ausbildungspartnerschaften sowie im Projekt der "Lernenden
Region" bieten sich vielfältige Chancen zur Aufwertung berufsbildender Schulen als
regionale Innovationsträger. Ein grundlegender Wandel für die Entwicklung berufs-
bildender Schulen kann jedoch nur erreicht werden, wenn sie erstens verantwortlich
in die duale Berufsausbildung eingebunden werden und wenn sie so institutionalisiert
werden, wie dies international üblich ist, als "Community Colleges".

2. Den regionalen Innovationssystemen (RIS) kommt im internationalen Qua-
litätswettbewerb eine zunehmend größere Bedeutung zu (towards global lo-
calisation). Dies legt eine ausgeprägte Dezentralisierung beruflicher Bildung
bei der Ausgestaltung der Bildungsangebote, des Qualitätsmanagements und
der Prüfungen nahe. Diese Entwicklung erfordert die Etablierung eines regi-
onalen/kommunalen Berufsbildungsdialoges, dessen organisierendes Zent-
rum am ehesten die regionalen/kommunalen Berufsbildungszent-
ren/Berufskollegs/berufliche Kompetenzzentren sein können.

Die Vorstellung, dass die ökonomische Entwicklung in Regionen vor allem durch
globale Trends determiniert wird, ist einer differenzierteren Bewertung gewichen. In
diesem Zusammenhang wird den regionalen Innovationssystemen (RIS) eine sehr viel
größere Bedeutung zugemessen als in der traditionellen Ökonomie. Zudem gilt in
Teilen der Wirtschaftswissenschaften die Dimension Humanressourcen als die zent-
rale Ressource für wirtschaftliche Entwicklung und Innovationsfähigkeit. In der Frage
der Organisation beruflicher Bildung gehen die Meinungen allerdings deutlich ausein-
ander. Das deutsche Berufsbildungssystem gilt als zentralistisch organisiert und über-
reguliert und daher als wenig innovationsfähig. Die Tradition der dualen Berufsaus-
bildung findet in besonderer Weise ihren Ausdruck in dem durch das Berufsbildungs-
gesetz und das Berufsbildungsförderungsgesetz etablierten nationalen Berufsbil-
dungsdialog im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung und den für
die Berufsausbildung etablierten Abstimmungsverfahren zwischen Bund und Ländern
bei der Berufsentwicklung und der Entwicklung beruflicher Curricula. Die interessen-
geleiteten Abstimmungsverfahren auf Bundesebene gelten als Garant für eine hohe
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Ausbildungsqualität. Dieser dicht geregelte nationale Berufsbildungsdialog, in den die
Bundesländer über den Koordinierungsausschuss auf Bundesebene sowie durch eige-
ne Rahmenlehrplan-Kommission der KMK eingebunden sind, wird im europäischen
Kontext die angelsächsische Tradition eines hochflexiblen Zertifizierungssystems ent-
gegen gehalten. Dieses verspricht

– die Entlastung des Berufsbildungssystems von langwierigen Abstim-
mungsverfahren bei der Berufsentwicklung, und die Abschaffung des Berufs-
systems mit seinen starren Berufsgrenzen,
– höchste Flexibilität im Verhältnis von Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungssystemen,
– erhöhte Mobilität für die Beschäftigten,
– einer Aufhebung der Barrieren zwischen beruflicher Erstausbildung und
beruflicher Weiterbildung.

In der Summe wird durch die Einrichtung flexibler Zertifizierungssysteme wie dem
englischen "National Vocational Qualifications" (NVQ)-System das traditionelle Be-
rufsbildungssystem überflüssig! Von den Befürwortern dieser Entwicklung wird dies
als Grundlage für eine moderne Arbeitsmarktpolitik angesehen.

In der Reformdiskussion zur beruflichen Bildung kristallisierte sich in den letzten Jah-
ren eine vermittelnde Position heraus, mit der einerseits am Konzept der Beruflich-
keit festgehalten wird und zugleich zur Erhöhung der Flexibilität der Facharbeits-
märkte und der betrieblichen Organisationsentwicklung das Konzept der eng ge-
schnittenen, detailliert geregelten Berufe aufgegeben wird. Berufliche Identität gilt als
wesentliche Voraussetzung für Qualitätsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und zu-
letzt auch für gesellschaftliche Stabilität auf der einen Seite sowie hohe Flexibilität und
Dynamik im Verhältnis von Qualifizierungs- und Beschäftigungssystemen anderer-
seits sind dann miteinander zu vermitteln, wenn Berufsbildung dezentralisiert wird –
auf der Basis offener dynamischer Berufsbilder. Die Umsetzung dieses Konzeptes
setzt eine deutliche Stärkung des regionalen Berufsbildungsdialoges voraus. Zur Tra-
dition der dualen Berufsausbildung gehört ihre kontextbezogene Ausgestaltung unter
Nutzung qualifizierender Arbeits- und Geschäftsprozesse der Ausbildungsbetriebe.
Eine dual-kooperative Berufsbildung erfordert daher entwicklungsoffene Standards
für Kernberufe und eine dezentral auszugestaltende Berufsbildung unter Ausschöp-
fung der Qualifizierungspotenziale in den durch die Betriebe gegebenen Geschäfts-
felder. Eine hohe Ausbildungsqualität setzt voraus, dass die örtlichen Berufsbildungs-
zentren mit ihrem betrieblichen Einzugsgebiet in Kooperation mit den betrieblichen
Ausbildern und den Repräsentanten der Branchen (Sozialpartner) berufliche Bildung
vor Ort ausgestalten. Auf der Basis der entwicklungsoffenen nationalen Standards.
Die KMK hat mit ihrer Publikation zur Entwicklung von Lernfeldern einen ersten
Schritt getan, der in Richtung einer dezentralen Berufsbildungsgestaltung weist. Na-
türlich kann dieser Schritt seine Wirksamkeit nur entfalten, wenn daraus ein lernort-
übergreifendes Instrumentarium entsteht. Das Ausschöpfen der lokalen und regiona-
len Ausbildungspotenziale auf einem deutlich höheren Niveau von sechs bis sieben
Prozent als zurzeit (kaum mehr als vier Prozent) ist erforderlich, um dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken. Die Einbeziehung von kleinen und mittleren Unterneh-
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men mit begrenzten Geschäftsfeldern in die Berufsausbildung erfordert die verstärkte
Einführung von Ausbildungspartnerschaften. Nur so kann eine höhere Ausbildungs-
qualität und eine höhere Ausbildungsquote kostengünstig realisiert werden. Ohne eine
Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu beruflichen Kompetenzzentren als
Spinne im Netz ihrer Ausbildungsbetriebe ist dieses Ziel nicht zu erreichen, wie die
Berufsbildungsentwicklung in anderen Industrieländern zeigt.

3. Die Ausgestaltung berufsbildender Schulen als Berufsbildungseinrichtungen
der Sekundarstufe II basiert – nach 1945 – auf der bildungsprogrammatisch
geforderten Integration allgemeiner und beruflicher Bildung, anknüpfend am
Bildungsideal einer zweckfreien Bildung. Daraus resultiert eine feste Veranke-
rung berufsbildender Schulen in der Sekundarstufe II. Heute ist die berufliche
Bildung herausgefordert, adäquate Antworten auf die Integration von Weiter-
bildung und beruflicher Erstausbildung (in dieser Reihenfolge) für das le-
bensbegleitende Lernen zu finden.

Das Thema der beruflichen Weiterbildung ist in der öffentlichen Diskussion positiv
besetzt. Die Programmatik des lebenslangen Lernens wird in großer Übereinstim-
mung getragen:

– Von der Wirtschaft – unter Bezugnahme auf die "human resources" als dem
zentralen Innovationsfaktor,

– von den Arbeitnehmerorganisationen – verknüpft mit der Forderung nach ei-
nem Recht auf Weiterbildung sowie

– von der Bildungspolitik und der Pädagogik – unter Hinweis auf die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit.

Die berufliche Weiterbildung ist mittlerweile der sich am dynamischsten entwickelnde
Bildungssektor. Die Kosten bzw. Investitionen für die berufliche Weiterbildung wer-
den in Deutschland auf jährlich ca. 80 Milliarden DM geschätzt – mit steigender Ten-
denz. Der überwiegende Teil dieser Kosten fällt für den Bereich der betrieblichen
Weiterbildung an.

Sichtet man die umfängliche Literatur zur Weiterbildung: zum Entwicklungsstand, zu
den Problemfeldern und zu den Vorschlägen für ihre Weiterentwicklung, dann
kommt man rasch zu der Erkenntnis, dass die große Entwicklungsdynamik der Wei-
terbildung offenbar einhergeht mit einer die anderen Bildungssektoren (Hochschule,
allgemeine und berufliche Bildung) weit übertreffenden Unübersichtlichkeit.

Die Forderungen des Bündnisses für Arbeit, Einrichtungen der beruflichen Erstaus-
bildung, der Weiterbildung und der überbetrieblichen Berufsbildung zu beruflichen
Kompetenzzentren zusammenzufassen, gilt mittlerweile als wegweisend. Für die Tra-
dition der berufsbildenden Schulen, eingebunden in die Sekundarstufe II, bedeutet
dies einen grundlegenden Perspektivwechsel. Die Gewichte beruflicher Bildung ha-
ben sich deutlich zur beruflichen Weiterbildung hin verschoben. Mit Untersuchungen
im Kfz-Servicesektor konnte gezeigt werden, dass im Laufe einer beruflichen Karriere
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als Kfz-Mechaniker der Umfang der beruflichen Weiterbildung bedeutet, dass dieser
Beruf etwa siebenmal erlernt werden muss.

Berufliche Weiterbildung und berufliche Erstausbildung ist daher ein unauflöslicher
Zusammenhang, der aus der Perspektive des lebenslangen Lernens neu zu definieren
ist. In der Konsequenz spricht daher alles dafür, berufsbildende Schulen aus der
Schulverfassung herauszulösen und sie gemeinsam mit der beruflichen Weiterbildung
und der Erwachsenenbildung als dritte Säule des Bildungssystems zwischen und ne-
ben Hochschule und Schule zu etablieren. Bei diesem Reformprojekt befinden  sich
die Berufsbildungsakteure in Deutschland in einer vergleichsweise komfortablen Situ-
ation, da eine Entwicklung nachvollzogen werden kann, die in zahlreichen Nachbar-
ländern bereits erfolgreich vollzogen wurde. Natürlich kann es dabei nicht einfach um
eine Kopie von Systemen gehen, sondern um einen eigenständigen Innovationspro-
zess, der an den bewahrenswerten Traditionen der hiesigen Berufsbildung und der
beruflichen Weiterbildung anknüpft und zugleich die Beispiele von "best practise" in
unseren Nachbarländern aufnimmt. Von ganz entscheidender Bedeutung wird dabei
sein, einen gesetzlichen Rahmen für die berufliche Aus- und Weiterbildung als der
dritten Säule des Bildungssystems zu schaffen.

4. Das Lehrpersonal für berufliche Kompetenzzentren sollte sich aus drei
Säulen zusammensetzen:
– Diplom-Berufspädagogen beruflicher Fachrichtungen (mit einer fle-

xiblen Zweitfach-Regelung) (vgl. Gerds/Heidegger/Rauner 1999)
– Berufsbildungs-Dozenten, die auf der Grundlage einer Berufungs-

ordnung berufen und zunächst auf Zeit eingestellt werden. Obligato-
risch ist eine berufsbegleitende berufspädagogische und didaktische
Qualifizierung, die mit einem "europäisierten" Master-Degree abge-
schlossen werden sollte.

– Lehrbeauftragte, die auf der Basis einer flexiblen Honorarordnung
von den Berufsbildungszentren eingestellt werden können.

Die implementierten Formen universitärer Berufsschullehrer-Ausbildung sind für die
Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu beruflichen Kompetenzzentren
nicht ausgelegt. Sie sind darüber hinaus (an den meisten Standorten) dem inner-
universitären Wettbewerb kaum gewachsen, da die beruflichen Fächer unzureichend
auf dem Niveau universitärer Fachlichkeit (als Wissenschaften) entwickelt wurden.
Außerdem haben die immer wieder durchgeführten Notmaßnahmen zur Rekrutie-
rung von Berufsschullehrer die Ansätze zur Professionalisierung der Berufspädagogen
untergraben.

In den europäischen Projekten zur Professionalisierung von Berufspädagogen
(EUROPROF, EUROFRAME) wurde die These bestätigt, dass die Professionalisie-
rung von Berufspädagogen einem internationalen Trend entspricht. Die auf universi-
tärem Niveau etablierte Ausbildung von Berufspädagogen in Deutschland sollte daher
unbedingt beibehalten und weiter entwickelt werden. Als deutliche Schwäche des
deutschen Ausbildungskonzeptes wurde herausgestellt, dass "Berufsschullehrer" in
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ihrer Ausbildung unzureichend für Aufgaben der beruflichen Weiterbildung qualifi-
ziert werden. Das sogenannte Seiteneinsteigermodell, das in Deutschland als eine
Notmaßnahme angesehen und etabliert ist, ist international ein Quasi-Standard. Da
von einer Professionalisierung von Berufspädagogen im europäischen Kontext erst
gesprochen werden kann, wenn sich internationale Standards herausgebildet haben,
spricht alles dafür, neben der grundständigen Ausbildung von Berufspädagogen eine
Berufsbildungsdozentur zu etablieren. Über eine Berufungsordnung sowie über eine
berufsbegleitende berufspädagogische und didaktische Weiterbildung kann die Pro-
fessionalität dieser zweiten Säule abgesichert werden.

Flexibilität und Dynamik im Weiterbildungssektor beruflicher Kompetenzzentren
sowie bei den vielfältigen Aufgaben des Know-how-Transfers ist ohne eine dritte
Säule beim Lehrpersonal – die Lehrbeauftragten – nicht denkbar. Entscheidend ist für
die Ausgestaltung dieser dritten Säule des Lehrpersonals jedoch eine umfangreiche
Zuständigkeit für die beruflichen Kompetenzzentren mit weitreichenden Gestal-
tungsspielräumen bei den Honorarverträgen.

Literatur

Gerds, P.; Heidegger, G.; Rauner, F.: Das Universitätsstudium der Berufspädagogen –
Eckpunkte für ein Zukunftsprojekt. Reformbedarf in der universitären Ausbildung
von Pädagoginnen und Pädagogen beruflicher Fachrichtungen In Norddeutschland.
Gutachten im Auftrag der Norddeutschen Länder. Bremen. Donat-Verlag 1999
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6.2 Grundsätzliche Aspekte bei der Schaffung von Netzwerken,
Probleme und Lösungsmöglichkeiten
(Hinweise aus der Netzwerkforschung)

Dr. Karl Wilbers
- Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen -

Die Schule im regionalen Berufsbildungsnetzwerk
– Ganzheitliche Gestaltung einer proaktiven Institution in den flexiblen institutionel-

len Arrangements eines regionalen Berufsbildungsnetzwerks –18

Zusammenfassung:

Regionale Berufsbildungsnetzwerke fußen auf einer stärkeren Vernetzung der Institu-
tionen sowie einer Regionalisierung in der Bildung. Die Zusammenarbeit in Berufs-
bildungsnetzwerken wird durch drei Infrastrukturen gestützt:
• Ökonomische & politische Infrastruktur,
• soziale Infrastruktur,
• Wissens- und IT-Infrastruktur.

Die Gestaltung dieser Infrastrukturen fordert heraus:
• Neue Steuerungsmodelle und neue Formen der Politikproduktion,
• Vertrauensmanagement sowie
• Wissensmanagement und IT-Einsatz.

Zur weiteren Erforschung, Entwicklung und Erprobung sind klare Innovations-
schwerpunkte zu setzen.

Was ist ein regionales Berufsbildungsnetzwerk?
Ein regionales Berufsbildungsnetzwerk besteht – in einer allgemeinen Annäherung –
aus einer Menge von Institutionen aus der Region19, die mit Bildung befasst sind und
zwischen denen eine Reihe von Relationen wie z.B. politischer Einfluss, Austausch
von Wissen, Freundschaft oder informationstechnische Beziehungen bestehen.20

                                                            
18 Überarbeitete Fassung meines Referates auf der Fachtagung "Kompetenzzentren in regionalen Berufsbildungs-

netzwerken - Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen" der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung. Lübeck, 3.-4. Dezember 2001.

19 Zum Begriff der Region vgl. Wilbers 2000h, S. 13f.
20 Siehe ursprünglich Wilbers 1998, S. 81ff.. Detaillierte Beschreibung bei Wilbers 2000h; Twardy/Wilbers 2000;

Hambusch/Limpke/Wilbers 2001.
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Abbildung 1: Ein Netzwerk      

Die Relationen zwischen den Institutionen eines Netzwerkes können relativ dauerhaft
sein wie z.B. die Beziehung zwischen einer Schule und ihrer Schulaufsicht. Die Rela-
tionen zwischen den Institutionen eines Berufsbildungsnetzwerkes können aber auch
temporär sein wie z.B. bei der Durchführung eines Projektes zwischen Schule und
Unternehmen. Aus der Forschung zu Policy-Netzwerken ist bekannt, dass dauerhafte
Netzwerke die Gefahr von Abschottung und Versteinerung bergen.21 Zwischen den
beteiligten Institutionen können starke oder schwache Beziehungen bestehen. Starke
Beziehungen (‚strong ties’) bieten zwar eine gute Grundlage für die Entwicklung von
Vertrauen, erfordern jedoch hohe Aufmerksamkeit durch einen Akteur, so dass die
Zahl der starken Beziehungen eines Akteurs begrenzt ist.22 Netzwerke sind grund-
sätzlich offene Strukturen. Sie werden auf der Grundlage von Zielen und den auf-
grund dieser Ziele relevanten Betroffen und Beteiligten (Stakeholdern), wie weiter
unten beschrieben, abgegrenzt.

Aktualität, Chancen und Risiken regionaler Berufsbildungsnetzwerke
Regionale Berufsbildungsnetzwerke fußen auf einer verstärkten Regionalisierung und
Vernetzung in der Berufsbildung. Regionale Berufsbildungsnetzwerke sind in diesem
Sinne zur Zeit aus mehreren Gründen aktuell.
• Für die Schweiz sind insbesondere das neue Bundesgesetz über Berufsbildung und

die Reform der kaufmännischen Grundausbildung zu nennen: Hier werden die
Lehrkräfte verstärkt aufgefordert, vor Ort die Zusammenarbeit mit Betrieben und
Verbänden zu suchen.

• In Deutschland werden zur Zeit – neben der Studie "Kompetenzzentren in re-
gionalen Berufsbildungsnetzwerken"23 der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung – in einzelnen Ländern politische Ini-
tiativen unternommen wie z.B. das Modellvorhaben "Selbständige Schule" in
Nordrhein-Westfalen oder die Konzeptstudie "Weiterentwicklung der Beruflichen
Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren" des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Daneben existie-
ren eine Reihe von politischen Postulaten (z.B. Aufforderungen zur intensiveren
Lernortkooperation, vereinzelte Verankerungen in Gesetzen).

                                                            
21 "Da Vertreter unterschiedlicher Institutionen und Verwaltungszweige in einem Policy-Netzwerk zusammenarbei-

ten, ihre gegenseitige Kontrolle abbauen und nach außen zusammenhalten, bergen Policy-Netze stets die Ge-
fahr zunehmender Erstarrung und Abschottung in sich. Diese Verfestigung trägt nicht selten zur Versteinerung
von Politikfeldern bei, deren Akteure bei allen internen Meinungsverschiedenheiten Interventionen und struktu-
relle Reformen von 'ihrem' Politikbereich abzuwenden suchen." Kevenhörster 1997, S. 361.

22 Vgl. Jansen 2000, S. 39.
23 BLK 2001.
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• Neben dem Beispiel Dänemarks, welches durch die Vergabe des Carl Bertels-
mann-Preises in Deutschland gepusht wurde, wird gerade in der deutschen Re-
formdiskussion oft das Beispiel der Niederlande angeführt:24 In den Niederlanden
wurden mit der Einführung des Gesetzes über Erwachsenenbildung und Berufs-
bildenden Unterricht (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, WEB)25 neben einer
nationalen Qualifikationsstruktur die regionalen Ausbildungszentren (ROC) ein-
geführt. Die relativ autonomen ROC bieten Ausbildungsangebote auf allen Sekto-
ren an, können ‚Kontraktaktivitäten’ mit Betrieben und anderen Kunden, vor al-
lem Arbeitsämtern, entfalten und sollen die Entwicklung von Netzwerken in der
Region unterstützen.26

Jenseits der aktuellen berufsbildungspolitischen Reformdiskussion können regionale
Berufsbildungsnetzwerke als Reflex auf Megatrends verstanden werden. Im Bildungs-
bereich spiegeln sich demnach umfassende, gesamtgesellschaftliche Strukturwandlun-
gen in Richtung auf eine "Netzwerkgesellschaft" (Castells).27 Die Regionalisierung
kann andererseits als Pendant des Megatrends der Globalisierung verstanden wer-
den.28

Die aktuelle Diskussion wird jedoch auch von einem dritten Aspekt getragen, nämlich
von der Vorstellung, dass regionale Netzwerke in der Berufsbildung ein Mittel zur
Realisierung bestimmter Potenziale sind.29 Diese lassen sich in primär pädagogische
und primär ökonomische Zielsetzungen unterteilen.

                                                            
24 Zur Würdigung vgl. Baethge u.a. 1999, S. 43.
25 Vgl. OCenW 1996.
26 Vgl. Hövels/Kutscha 2001.
27 Vgl. Castells 1996.
28 Vgl. Menzel 1998.
29 Vgl. Wilbers 2001f.
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Zielsetzungen regionaler Berufsbildungsnetzwerke
primär pädagogisch primär ökonomisch
1. Qualitative Verbesserung der Berufs-

bildung:
a. Verstärkung der Gestaltungs-/

Prozess-/Handlungsorientierung
b. Verstärkung der technischen Stüt-

zung (z.B. E-Learning)
c. Bewältigung von Übergangs-

problemen (z.B. an der ersten
Schwelle)

d. Verbesserung der Differenzierung
(z.B. Zusatzqualifikationen für
Leistungsstärkere, Stütz-
maßnahmen für Leistungs-
schwächere)

e. Fortentwicklung vollzeit-
schulischer Angebote

f. Ausbau der Supportstruktur (z.B.
Beratung, transparenzschaffende
Maßnahmen)

g. Bedarfsorientierung: Bessere Er-
kennung regionaler Bedarfe, frü-
here Erfassung zukünftiger Quali-
fikationsanforderungen

2. Quantitative Verbesserung der Be-
rufsbildung (z.B. Erschließung zu-
sätzlicher Arbeitskräfte)

1. Ressourcen-Sharing, Burden-Sharing
2. Regionalentwicklung

a. Stärkung der endogenen Po-
tentiale

b. Aufbau von Innovationsnetz-
werken bzw. innovativen Mi-
lieus

Abbildung 2: Ziele regionaler Berufsbildungsnetzwerke in Anlehnung an Wilbers
2001f

Die Gestaltung regionaler Berufsbildungsnetzwerke weist Ähnlichkeiten, aber auch
erhebliche Differenzen zu Lernortkooperation und dem Aufbau lernender Regionen
auf. Lernortkooperation30 erscheint in der hier vorgebrachten Darstellung als Spezial-
fall einer Zusammenarbeit in einem Berufsbildungsnetzwerk. Lernende Regionen fo-
kussieren primär ökonomische Zielsetzungen oder aber behandeln ökonomische und
pädagogische Zielsetzungen ähnlich gleichgewichtig. So verstehen Döring/Jantz/
Meßmer lernende Regionen als "eine neue Form der Partnerschaft im Bereich der
beruflichen Bildung, die sich sowohl Fragen der beruflichen Bildung als auch der re-
gionalen Entwicklung widmen und diese miteinander verknüpfen."31 Lernende Regi-
onen werden manchmal schon als Allheilmittel gegen ökonomische Disparitäten, Bil-

                                                            
30 Vgl. etwa Euler 1999.
31 Döring/Jantz/Meßmer 1997, S. 387.
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dungsdisparitäten oder sonstige Ungleichheiten gehandelt. Ausgereifte Modelle und
empirische Daten sind hingegen rar.32

Mit regionalen Berufsbildungsnetzwerken, insbesondere mit dem Aspekt der Regio-
nalisierung, sind eine Reihe von Gefahren verbunden. Zentral scheint mir – vor allem
in Deutschland – die Möglichkeit einer politischen Instrumentalisierung zu sein. Re-
gionalisierung steht in der Gefahr eines Schwarze-Peter-Spiels: Die Region scheint
dann attraktiv, wenn man sich überregional um die Lösung von Problemen drücken
möchte, d.h. man gibt den schwarzen Peter ungelöster Probleme weiter in die Region:
• Grundsatzprobleme der Gestaltung (z.B. Subsidiäres Engagement berufsbildender

Schulen in der Weiterbildung oder nicht?)
• Umsetzungsprobleme (z.B. Postulate zur Kooperation ohne Aufzeigen von prak-

tischen Möglichkeiten),
• Verteilungsprobleme (z.B. Abbau von Zentralressourcen ohne gleichzeitiges Auf-

stocken von dezentralen Ressourcen),
• Ausstattungsprobleme (z.B. ‚politisches Verstecken’ fehlender Lehrkräfte durch

den Ausweis von Globalbudgets und entsprechende ‚Verantwortungsdelegation’).

Gestaltung der Infrastruktur regionaler Berufsbildungsnetzwerke
Ein Berufsbildungsnetzwerk mit einer öffentlichen Institution als fokalem Punkt be-
ruht nach meiner Modellierung auf den Leistungsbeiträgen dreier Infrastrukturen, die
jeweils gestaltbar erscheinen:33

• Es sind dies eine politische und ökonomische Infrastruktur, die durch ein New
Public Management sowie neue Formen der Politikproduktion gestaltet wird.

• Hinzukommt eine soziale Infrastruktur, bei deren Gestaltung Vertrauensmanage-
ment im Vordergrund steht.

• Drittens ist die Wissens- und IT-Infrastruktur zu nennen, die ein Wissensmanage-
ment und den Einsatz von IT herausfordert.

                                                            
32 Vgl. auch Dobischat/Kutscha 2000, S. 202.
33 Der Begriff der Infrastruktur soll verdeutlichen, dass die Gestaltung der Infrastruktur die Zusammenarbeit in ei-

nem Berufsbildungsnetzwerk keineswegs gewährleistet. Diese Faktoren hemmen oder fördern die Zusammenar-
beit. In diesem Sinne handelt es sich um enabling conditions.
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Abbildung 3: Ganzheitliche Gestaltung regionaler Berufsbildungsnetzwerke

Gestaltung der ökonomischen & politischen Infrastruktur: Neue Steuerungs-
modelle & neue Modi der Politikproduktion

Öffentliche Schulen haben immer einem politisch verhandelten Auftrag zu folgen. Es
geht bei der Gestaltung der ökonomischen und politischen Infrastruktur um eine
Neubestimmung des Verhältnisses von Politik, Schule und gesellschaftlichen An-
spruchsgruppen.

Dabei ist zunächst die ökonomische Infrastruktur zu gestalten. Mit New Public Ma-
nagement sind Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor angesprochen. Die Mo-
dernisierung der Verwaltungen in den achtziger Jahren ging als New Public Ma-
nagement von Australien und Neuseeland aus.34 Nach Steiner beinhaltet ein um-
fassendes Verständnis von New Public Management fünf Dimensionen:35

• Kulturorientierung (z. B. Qualitätsmanagement, neue Führungsstile, Unter-
nehmenskultur und Personalentwicklung),

• Ziel- und Leistungsorientierung (z. B. Kostenrechung, Controlling, Globalbudgets,
Anreizsysteme, Leistungslohn, Finalsteuerung, Leistungsvereinbarungen, Zielver-
einbarungen),

• Organisationsorientierung (z. B. Dezentralisierung, Konzernstrukturen, Agency-
Bildung, schlanke Verwaltung, Hierarchieverflachung, Prozessmanagement),

                                                            
34 Vgl. Haldemann 1998, S. 10.
35 Steiner 2000, S. 5. Siehe Thom/Ritz 2000 grundlegend zum NPM.



Seite 107

• Wettbewerbsorientierung (z. B. Kontraktmanagement, Benchmarking, interne
Leistungsverrechnung) und

• Wirkungsorientierung (z. B. Evaluation, Auditing, Wirkungsindikatoren).

Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich für Deutschland generell, d.h. nicht "nur"
in Bezug auf das öffentliche Bildungswesen, ein "deutlicher Modernisierungsrück-
stand"36. Die Übertragung von NPM auf die Bildungsverwaltung bzw. auf die Schule
ist jedoch nicht unproblematisch. Dubs entwirft vor dem Hintergrund praktischer Er-
fahrungen in der Schweiz auf der Grundlage des New Public Management das fol-
gende Gesamtkonzept einer teilautonomen Schule.37

                                                            
36 Naschold 2000a, S. 76.
37 Vgl. Dubs 2001b, Dubs 2001c; Dubs 1998.
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Personal-
autonomie

Investions-
und Betriebs-

kosten-
autonomie

Finanz(teil)autonomie

Organisations-
(teil-)

autonomie

Lehrplan-
(teil-)

autonomie

Gestaltung der Schul(teil-)autonomie

Strategische Führung
der Schule durch die

Schulbehörde

Operative Führung
der Schule durch die

Schulleitung

Zielvorgabe
der Schulbehörde

mittels Leistungsauftrag oder
Leistungsvereinbarung

(Kontrakt)

Leitbild der Schule

Schulentwicklung

Globalbudget
Budgetierungsprozess

an der Schule

Metaevaluation
& externes

Qualitätsmanagement

Internes
Qualitätsmanagement

Leistungsbeurteilungssystem für Lehrkräfte

Leistungslöhne für Lehrkräfte oder
zielorientierte Leistungsprämie für die ganze Schule

Abbildung 4: Gesamtkonzept der teilautonomen Schule auf der Grundlage des New
Public Management in Anlehnung an Dubs

Eng mit dieser Frage hängen neue Formen der Ressourcenallokation wie z.B. regio-
nale Bildungsfonds38 für korporativ regulierte projektspezifische Förderungen in der
Region39 zusammen.

Neben dem Aspekt des Public Management sind Berufsbildungsnetzwerke als Poli-
tiknetzwerke,40 d.h. als Instrument der Produktion von Politik, zu reflektieren. Politik-
                                                            
38 Vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 214; IK Bildung 1999, S. 58.
39 Vgl. Wilbers 2000h, S. 52ff.
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netzwerke sind dabei "Verhandlungssysteme zwischen staatlichen und privaten Ak-
teuren ..., welche durch Institutionen sowie eingeschliffene Verhaltensmuster und
Tauschprozesse zwischen den Akteuren einen gewissen Grad an interaktiver und
struktureller Stabilität erlangen".41 Politiknetzwerke haben in der Politologie große
Aufmerksamkeit erfahren, "weil ihr Vorhandensein dem stereotypen Bild einer klaren
Trennung von Staat und Gesellschaft und der Vorstellung des Staates als dem
höchsten gesellschaftlichen Kontrollzentrum widersprach. ... Für viele repräsentiert
die Idee von 'Politiknetzwerken' nicht so sehr eine neue analytische Sichtweise, son-
dern signalisiert eher eine tatsächliche Veränderung in der Struktur der politischen
Ordnung. Anstatt von einer zentralen Autorität hervorgebracht zu werden - sei dies
die Regierung oder die gesetzgebende Gewalt - entsteht Politik heute in einem Pro-
zess, in dem eine Vielzahl von sowohl öffentlichen als auch privaten Organisationen
eingebunden sind."42

In der deutschen Berufsbildungsforschung wurden mehrere neue Formen der Pro-
duktion regionaler Bildungspolitik wie die
• Etablierung regionaler Bildungsdialoge43,
• die Fortentwicklung von Berufsbildungsausschüssen,44

• die Verankerung von Berufsbildungs-45 bzw. Schulbeiräten46

vorgeschlagen. Ein wichtiges Leitmotiv erscheint mir dabei das (Teil-)Auffüllen des
Regulierungsvakuums durch Korporationen vor dem Hintergrund eines zurückge-
nommenen Staates zu sein. Dies entspricht der Handlungslogik des Berufsbildungs-
systems in Deutschland.

Gestaltung der sozialen Infrastruktur: Vertrauensmanagement
Die aktuelle Diskussion um die Fortentwicklung berufsbildender Schulen konzen-
triert sich oft einseitig auf die ökonomische und politische Infrastruktur – den ‚recht-
lichen Rahmen’. Die Zusammenarbeit in regionalen Netzwerken bedarf jedoch dar-
über hinaus auch einer entsprechenden sozialen Infrastruktur.

Eine besondere Rolle spielt dabei Vertrauen. Vertrauen ist ein schillerndes Konstrukt
mit einer längeren Forschungstradition in der Soziologie und der Psychologie.47 Die
Untersuchungen in der Ökonomie, insbesondere der Transaktionskostenökonomie,
d.h. dem dominanten Ansatz zur Untersuchung von Netzwerken in der Ökonomie,
sind dagegen jüngeren Datums.48 Vertrauen spielt dabei in Netzwerken die Rolle, wel-
che die hierarchische Koordination  zum Beispiel durch Weisung in der Hierarchie
oder der Preis bei Märkten spielt.

                                                                                                                                                                                                   
40 Vgl. Mayntz 1992.
41 Knill 2000, S. 112.
42 Mayntz 1992, S. 20.
43 Heidegger/Rauner 1997, S. 24; Rauner/Riedel 2000, S. 52ff.
44 Vgl. Wilbers 2000h, S. 72ff.
45 Vgl. Wilbers 2000h, S. 71.
46 Vgl. beispielsweise Bildungskommission NRW 1995, S. 166ff.
47 Vgl. dazu den Überblick bei Schweer 1997.
48 Vgl. dazu umfassend Ripperger 1998, S. 63ff.
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Soziale Beziehungen werden zu einem sozialen Kapital. Dieses Verständnis sozialer
Beziehungen ist relativ neu.49 "Soziale Beziehungen werden ... als soziales Kapital ver-
standen, das sich für bestimmte Zwecke produktiv einsetzen lässt. Die Investition in
eine Beziehung zu anderen bettet diese Form des Kapitals in eine Sozialstruktur ein
und begünstigt so die Handlungen derer, die Teil dieser Struktur sind"50. "Unter sozi-
alem Kapital versteht man einen Aspekt der Sozialstruktur, der individuellen oder
korporativen Akteuren breitere Handlungsmöglichkeiten eröffnet und z.B. die Koor-
dination ihrer Handlungsabsichten zu kollektiver Aktion erleichtert."51

Nicht selten findet sich ein fatalistischer Umgang mit Vertrauen: Es ist entweder da
oder nicht. Als Gegenpol transportiert der Begriff des Vertrauensmanagements eine
zielorientierte Gestaltung.

Gestaltung der Wissens- und IT-Infrastruktur: Wissensmanagement & IT-
Einsatz

Wissen im Sinne des modernen Wissensmanagements erscheint als zentrale Ressour-
ce, die im Netzwerk zirkuliert – oder eben nicht. Wissensmanagement lässt sich über
mehrere Kernprozesse modellieren. Von Krogh/Ichijo/Nonaka52 unterscheiden drei
Kernprozesse des Wissensmanagements:
• Erfassen & lokalisieren (capturing & locating),
• Transfer & teilen (transferring & sharing) sowie
• Generieren (enabling).

Zur näheren Betrachtung ist es lohnend, in einem nächsten Modellierungsschritt ei-
nen Knoten eines Berufsbildungsnetzwerkes, nämlich die Schule, selbst wieder als
Netzwerk zu modellieren. Dabei kann die Institution in die drei Knoten "Lehrende",
"Lernende" und "Sonstige" unterteilt werden. Der Begriff Partner steht für alle Insti-
tutionen, in denen der Lernende nicht Mitglied ist. Damit wird es möglich, mehrere
Foki von Wissensmanagement in Bildungsinstitutionen zu isolieren.

                                                            
49 Vgl. Jansen 2000.
50 Pappi 1998, S. 592.
51 Jansen 1999, S. 22.
52 Vgl. Krogh/Ichijo/Nonaka 2000.
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Abbildung 5: Mögliche Foki von Wissensmanagement in Bildungsinstitutionen

Die Relationen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie Lernenden untereinander
stehen in der vornehmen Tradition der klassischen Didaktik. Die Untersuchung der
Relationen zwischen den Lehrenden einer Institution und den Lehrenden einer ande-
ren Institution kann Anleihen in der Diskussion um Lernortkooperation machen. In-
teressant erscheinen alle Relationen, die die Lehrenden untereinander sowie mit Part-
nern betreffen.

Während das Wissensmanagement in Unternehmen relativ breit erforscht wird, spielt
die Entwicklung und Erforschung in Bezug auf Bildungsinstitutionen bisher nur eine
sehr untergeordnete Rolle. Wissensmanagement kann als Strategie des interperso-
nellen Austauschs nur gering technisch unterstützt werden. Dabei sind vornehmlich
Communities of Practice zu gestalten.53 Informationstechnik kann den Austausch von
explizitem Wissen als dokumentenorientierte Vorgehensweise unterstützen.

Wissensmanagement ist in allen Institutionen mit Schwierigkeiten verbunden. Wenn
eine Person beispielsweise das Gefühl hat, Ihr Wissen sei Ihr zentrales Vermögen und
dies wegzugeben, bedeute letztlich eine Entwertung dieses Vermögens, wird sie sich
hüten, dieses Wissen preiszugeben.

Andererseits, selbst wenn die Bereitschaft besteht, das Wissen mit anderen Personen
zu teilen, muss immer auch die Fähigkeit dazu vorhanden sein. D.h. eine Person muss
zum Beispiel auch in der Lage sein, sich so auszudrücken, dass das Wissen überhaupt
beim anderen ankommt. Doch diese beiden Beispiele, die Bereitschaft und Fähigkeit
zur Teilung von Wissen, treten vermutlich in allen Institutionen auf.

                                                            
53 Vgl. Wenger 1998; Wilbers 2002; Seufert/Moisseeva/Steinbeck 2001.
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In der Institution Schule scheint es darüber hinaus noch weitere, vermutlich spezifi-
sche Hinderungsgründe des Wissensmanagements in der Schule zu geben:54

• Belastung der Schule: Schulen sind auch heute schon hoch belastet. Es gibt heute
kaum noch ein gesellschaftliches Problem, in dem man nicht auch nach der Schule
ruft. Doch Belastung ist nie eine absolute Größe, sondern vor allem relativ zu Pri-
oritätensetzung.

• Mythos des Gleichartigkeit: "Die Kultur der Schule ist geprägt von einem 'Mythos
der Gleichheit', der besagt, dass alle Lehrer/innen gleich 'gut' sind. Es besteht eine
große Scheu, Unterschiede sichtbar werden zu lassen ... Wer sich anbietet, etwas
von sich und seiner Profession 'herzuzeigen', gerät leicht in den Geruch der Profi-
lierungssucht."55 Wenn aber mein Nachbar das Gleiche weiß wie ich, gibt es wohl
kaum einen Antrieb, Wissen auszutauschen. Wenn eine Kultur die Gleichartigkeit
pflegt, vermindert sich so gleichzeitig den Anreiz des Austausches.

• Arbeit an einer gemeinsamen Sprache: Sowohl in der pädagogischen Praxis als
auch in der Wissenschaft mangelt es an einheitlichen Begriffen. Man findet sowohl
unter Wissenschaftlern als auch unter Praktikern beispielsweise kaum ein ge-
meinsames Verständnis, was etwa "Lernfeld" oder "Kompetenz" sei. In einer sol-
chen Situation wird schon die Arbeit an einer gemeinsamen Sprache zu einer Her-
ausforderung.

• Organisation von Gefäßen: Wissensmanagement hat im Alltag der Schule kaum
Gefäße. Angesprochen sind damit die Organisation von Zeitgefäßen (z.B. Fenster-
stunden in Stundenplänen), regelmäßige Berichtsrunden als Tagesordnungspunkt
im Rahmen von ordentlichen Konferenzen, Workshops usw.

• (De-)Privatisierung von Weiterbildung: Weiterbildung ist vielfach noch Privat-
sache der einzelnen Lehrkraft. Es sollte insbesondere üblich werden, das erworbe-
ne Wissen in die Institution zu tragen.

• Austausch von Projektideen und -materialien: Projektideen und -materialien wer-
den in Schulen häufig nur in kleinen Gruppen ausgetauscht. Börsen für Ideen und
-materialien sind selten.

• Umgang mit Vertrauen und Misstrauen: Ein Klima des Misstrauens, welches etwa
die Gefahr birgt, dass eine Vorleistung erbrachten Wissens opportunistisch ausge-
nutzt wird, verhindert ein Wissensmanagement nachhaltig. Insofern ist mit Wis-
sensmanagement auch Vertrauensmanagement angesprochen.

• Dokumentation von Prozessen: Die Dokumentation von Prozessen in der Schule
hat in der Schule kaum Tradition.

• Mangelnde Qualifikationen: Während man etwa von der Qualifikation zur Weiter-
gabe fachlicher Inhalte ohne weiteres ausgehen dürfte, werden die Qualifikationen
– etwa bei der Steuerung von Projekten des Wissensmanagements – ausbaufähig
und –notwendig sein.

• Mangelnde Ressourcen: Wissensmanagement braucht –etwa zur Organisation der
Gefäße oder zur Kompetenzentwicklung – Ressourcen.

                                                            
54 Siehe auch Hameyer/Strittmatter 2001; Kleingeist-Poensgen 2001; Fenkart/Krainz-Dürr 2001.
55 Fenkart/Krainz-Dürr 2001, S. 11.
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• Projektorientierte Arbeiten: Projektorientierte Arbeiten gewinnen in der Schule
zunehmend an Bedeutung. Es gibt in nahezu jedem Kollegium Lehrkräfte, die eine
Fülle von Erfahrungen bei der Durchführung von Projekten gesammelt haben.
Schulinterne Projekte zu Wissensmanagement (z.B. Definition von Wissenszielen,
Planung des Wissenserwerb und der Wissensentwicklung) sind jedoch selten.

Diese Aspekte sind gleichzeitig ein wichtiger Ansatzpunkt für die Förderung des Wis-
sensmanagements in Schulen. Wenn es beispielsweise möglich und sinnvoll ist, den
Mythos der Gleichartigkeit zu durchbrechen, dürfte damit eine wichtige Rahmen-
bedingung für das Wissensmanagement in Schulen geschaffen worden sein.

Informationstechnik etwa in der Form von Groupware, E-Learning- oder Knowled-
ge-Tools56 hat grundsätzlich einen Integrationseffekt, d.h. intensiviert die Beziehun-
gen zwischen Partnern. Formen lockerer Zusammenarbeit wie z.B. marktähnliche
Formen der Zusammenarbeit verdichten sich dadurch. Informationstechnik hat au-
ßerdem grundsätzlich den Effekt, Hierarchien ‚in Richtung Markt’ (‚move-to-the-
market’) zu drängen.

Ganzheitliche Gestaltung von Schule in regionalen Netzwerken: Strategien,
Strukturen, Kulturen & Prozesse

Schulentwicklung konzentriert sich häufig einseitig auf die personale Entwicklung, die
Unterrichtsentwicklung und Organisationsentwicklung.57 Umfassender sind Schulen
in mehreren Clustern zu gestalten.58
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Abbildung 6: Prozesse in Bildungsinstitutionen

                                                            
56 Vgl. dazu insgesamt Hohenstein/Wilbers 2002.
57 Vgl. dazu ausführlich Wilbers 2001b.
58 Die Modellierung stellt eine Adaption des Modells von Rüegg-Stürm 2001 dar.
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Ein erstes Cluster stellt die Gestaltung der Strategien, Strukturen und Kulturen in den
Vordergrund.
• Strategien: Auf der generellen politischen Ebene sind klare Aussagen, d.h. nicht

Aussagen auf dem Niveau von Slogans in Prospekten, sondern in den ‚Köpfen der
Lehrkräfte’, zu den berufsbildenden Schulen zu treffen: Was sind die relevanten
Anspruchsgruppen, ihre Anliegen und Bedürfnisse, auf die Schule zu reagieren
hat? Was ist das Leistungsangebot von Schule? Worauf konzentriert sich Schule –
worauf konzentrieren sich andere Institutionen? Was sind die relevanten Koope-
rationsfelder, -partner und Formen der Zusammenarbeit? Flankierend dazu sind
Konzepte zur Kleinarbeitung in der Region (z.B. Kontraktmanagement) und in
der Schule zu verankern.

• Strukturen: Z.B. neue Rechtsformen, alternative Organisationsmodelle (z.B. Kon-
zern-Organisation für Schulen, interne Netzwerke aus Support und Kernbereich)

• Kulturen: Angesprochen sind hier vergleichsweise schwierig zu beeinflussende
Faktoren wie Werte und Normen, Sprachregelungen usw. (z.B. Brechen des My-
thos der Gleichartigkeit von Lehrkräften, Arbeit an der gemeinsamen Sprache)

Im zweiten Cluster geht es um die Gestaltung der Prozesse und zwar die der
• Zentralprozesse: Unterrichtsentwicklung, institutionenübergreifendes Lehren und

Lernen entsprechend von Geschäftsmodellen, Beratungsprozesse,...
• Managementprozesse: Normative Orientierungsprozesse (Reflexion und Klärung

der normativen Grundlagen), strategische Entwicklungsprozesse (Strategieent-
wicklung, Prozessentwicklung), operative Vollzugsprozesse (z.B. Prozessführung,
Reporting)

• Unterstützungsprozesse: Personalmanagement (Personalgewinnung, -beurteilung,
-honorierung, -entwicklung), Infrastrukturbewirtschaftung, ...

Management von Berufsbildungsnetzwerken
Berufsbildungsnetzwerke als flexible institutionelle Arrangements in der Berufsbil-
dung verlangen ein professionelles Management. Dieser Grundgedanke wird zur Zeit
im Modellversuch ANUBA 59 erforscht, entwickelt und erprobt. Die folgende Über-
sicht zeigt den aktuellen Modellierungsstand.

                                                            
59 Vgl. Grundlegend LSW/NLI 2001. Siehe auch http://www.anuba-online.de
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Abbildung 7: Management von Berufsbildungsnetzwerken

Stakeholderanalyse

Die Stakeholderanalyse besteht in der Identifikation der Stakeholder, der Prüfung der
Legitimität und der Relevanz der Stakeholder sowie der Definition des Beteiligungs-
levels.
• Der Stakeholder-Ansatz ist einerseits aus der Unternehmenstheorie bekannt und

dort eine Alternative zum sogenannten Shareholder-Ansatz, der in den letzten Jah-
ren durch die Thematisierung des Shareholder-Value-Konzepts eine gewisse Re-
naissance erfahren hat.

• Andererseits wird die Bedeutung der Stakeholder als Träger evaluativer Hand-
lungen in der Evaluationsforschung, insbesondere in der responsiven Evaluation,
betont.

Im Mittelpunkt dieser Ansätze stehen die Stakeholder als groups at risk, d.h. die A-
genten (agents), die Begünstigten (beneficiaries) und die Opfer (victims) mit ihren je-
weiligen Feldern (claims), Anliegen (concerns) und Konfliktthemen (issues). 60

                                                            
60 Vgl. Guba/Lincoln 1989, S. 40.
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Die Betroffenen und Beteiligten (Stakeholder) sollten in einem offenen Prozess iden-
tifiziert und eingebunden werden. Diese offene Auswahl von Stakeholdern ist einer-
seits zur Erhöhung der Problemlösekapazität, andererseits aus Legitimationsgründen
notwendig, wobei allerdings die offene Auswahl der Stakeholder häufig unterlaufen
wird. So versucht eine Gruppe nicht selten, Tabu-Partner für Netzwerke zu deklarie-
ren. Bei der Konstitution der Netzwerkpartner gibt es außerdem eine Tendenz zu
Partnern mit dem gleichen Referenz- bzw. Formalzielsystem: Es findet eine Selektion
von Institutionen statt, deren Erfolg an den gleichen Maßstäben (z.B. "Förderung der
Interessen einer Branche", "Förderung der Interessen einer Gruppe von Be-
schäftigten") bestimmt wird. Netzwerke sind jedoch genau dort wirkungsvoll, wo
komplementäre Problemlösekapazitäten gepoolt werden.

Methodisch kann die Identifikation nach dem aus der Netzwerkanalyse bekannten
Schneeballsystem erfolgen. Man beginnt die Befragung bei potentiellen Partnern, die
meist ohnehin bekannt sind, befragt dann deren Partner usw. Dabei ist insbesondere
darauf zu achten, dass die Zahl der zu berücksichtigenden Personen handhabbar
bleibt. Die Identifikation wird ergänzt durch eine Prüfung der Relevanz (Priorität)
sowie der Legitimität einer möglichen Einflussnahme durch einen Stakeholder. Ab-
schließend sind für die Stakeholder verschiedene Beteiligungsgrade (z.B. Zusammen-
arbeit, Abstimmung, Informationsrecht, Informationspflicht, Anhörungsrecht) zu
fixieren.

Verhandlung des Netzwerk-Handlungsrahmens

Netzwerke sind keine Ziele an sich, auch wenn dies durch die Allgegenwärtigkeit von
Netzwerken immer wieder so scheinen mag. Auf der Grundlage eines handlungs-
theoretischen Verständnisses lassen sich verschiedene Komponenten des Handlungs-
rahmens von Netzwerken unterscheiden, über den eine hinreichend klare Vorstellung
erreicht werden muss.
• Zielbereich: Grundlegend scheint dabei zunächst eine Defizitanalyse zu sein. Hier

geht es einerseits um die Frage "Was wollen wir erreichen?". Dabei müssen Ziele
ausgewählt werden, die drängen und von einer einzelnen Institution nicht einge-
löst werden können. Andererseits sind nach der Frage "Wie bewerten wir das Er-
reichte?" frühzeitig institutionsübergreifende Kriterien zur Bewertung des Er-
reichten zu entwickeln. Ohne die Fixierung des Zielbereichs ist weder eine forma-
tive noch eine summative Evaluation möglich.

• Feldbereich: Zur Überwindung der Defizite wird man Ressourcen aktivieren müs-
sen. "Jedoch sind die beteiligten Akteure nur bedingt dazu bereit, für die übergrei-
fenden Zwecke des Netzwerks eigene Mittel zur Verfügung zu stellen. Insofern ist
die Akquisition von Ressourcen ein weiterer entscheidender Schritt, um erfolg-
reich Vernetzung betreiben zu können."61 Bezüglich der Ressourcen ist die Frage
zu klären "Welche Mittel stehen zur Verfügung?". Die Ressourcen müssen für das
Netzwerk disponierbar sein. Bezüglich der Umwelt ist eine gemeinsame Vorstel-
lung "In welcher Umwelt handeln wir?" zu erreichen.

                                                            
61 Seyfried/Kohlmeyer/Furth-Riedesser 1999, S. 55.
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• Handlungs-/Projektbereich ("Wie erreichen wir die Ziele?"): Die Zielerreichung
im Netzwerk erfolgt projektorientiert, d.h. durch Einzelprojekte. Das Projektma-
nagement ist zu professionalisieren und organisatorisch zu verankern. Dabei be-
steht einerseits die Möglichkeit, Projekte "top down" beispielsweise in einer Steu-
ergruppe zu definieren. Andererseits kann man sich im Netzwerk auch auf die
Frage beschränken, wie Projekte "buttom up" definiert werden. Die Grenzen zum
sog. Ground Rules Agreement62 sind dabei fließend.

• Mediatorinstitution: Die Mediatorinstitution ist die des Brokers. Ein Broker wird
in der Literatur auch als "spider in the web", "change agent", "Schlüsselakteur"
und "managers of change", "change manager", "Manager" usw. bezeichnet. Broker
werden hier als Katalysatoren für den Auf- bzw. Ausbau regionaler Bildungsnetz-
werke verstanden.

Management der (Teil-)Projekte & Organisation des Netzwerkes

Zum Management der (Teil-)Projekte sind (Teil-)Netzwerke zu definieren und ihre
Verbindung zum Gesamtnetzwerk zu gewährleisten, ggf. erfolgt ein Ground Rules
Agreement sowie die Planung von externem Support. Außerdem ist die Projekt-
strukturplanung (Planung von Arbeitspaketen und –einheiten, Verantwortlichkeiten
etc.) vorzunehmen. Schließlich sind die Projekte durchzuführen und zu evaluieren.

Die Organisation beinhaltet die Einrichtung interorganisatorischer Gremien (z.B.
Steuergruppen, Lenkungsgruppen, Arbeitskreise etc.), weitere Prozeduren für Kom-
munikation, Abstimmung und Konfliktlösung, die Festlegung der Informations-
technik (z.B. Verwendung von Groupware) sowie das Dokumentations- und Be-
richtswesen (z.B. Zielvereinbarungen, Statusnotizen).

Evaluation des Netzwerkes

Die Evaluation des Netzwerkes richtet sich auf die Ergebnisse und den Prozess. Die
abschließende Revision gibt Hinweise für die Fortentwicklung der Stakeholderanalyse,
des Handlungsrahmens, der Organisation des Netzwerkes sowie des Managements
der (Teil-)Projekte.

Ganzheitliche Gestaltung entlang klarer Innovationsschwerpunkte

Zur weiteren Erforschung, Entwicklung und Erprobung sollten einzelne Maßnahmen
mit klaren Innovationsschwerpunkten ansetzen. Dabei empfiehlt es sich, komplemen-
täre Erprobungen bezüglich der einzelnen Infrastrukturen vorzunehmen. Bei den
Maßnahmen sollten deutliche Veränderungssequenzen (z.B. Präzisierung der Schul-
autonomie vor der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen) verankert wer-
den. Es wäre zu gewährleisten, dass die Maßnahmen an internationale Erfahrungen
anknüpfen und die erworbenen Erfahrungen systematisch vernetzt werden.
                                                            
62 Ground Rules sind ein bewährtes Instrument aus der Theorie kollaborativer Prozesse (vgl. Gray 1989). Ground

Rules sollen gemeinsame Erwartungen der Teilnehmer sichern. Sie thematisieren beispielsweise grundlegende
Begriffe und Termini, Ziele und Partner eines Netzwerkes, Prinzipien für die Konsensfindung, Umgang mit Kon-
flikten usw.
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6.3 Erfahrungen mit Weiterbildungsverbünden
(Hinweise aus der Praxis)

Carla-Maria Cremer
- Wirtschaftsministerium Schleswig- Holstein -

Regionale Weiterbildungsverbünde in Schleswig-Holstein
(Stand: August 2001)

1) Hintergrund
Die Initiierung eines flächendeckenden Netzes regionaler Weiterbildungsverbünde
(WBV) geht zurück auf das "Konzept zur Verbesserung der Weiterbildungsinfra-
struktur" (1998) der Landesregierung Schleswig-Holstein. Es basiert auf Erkennt-
nissen aus verschiedenen Modellprojekten und -versuchen der Neunziger Jahre
auf Landesebene, dem Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz Schleswig-
Holstein, dem "Faulstich-Gutachten" (1996) und den Thesen der Kommission
Weiterbildung63. Danach sollten insbesondere die Weiterbildungsinformation und
-beratung, Kooperation und Koordination sowie Qualitätsentwicklung flächende-
ckend verbessert werden. Dies aber nicht zentral gesteuert, "top-down", sondern
unter Beteiligung der regionalen Akteure. Begründung: Wenn man Beschäfti-
gungs- und Strukturpolitik mit Weiterbildung verknüpfen wolle, müsse man die
regionalen Bedingungen kennen. Eine zentrale Planung des Landes z.B. für Ange-
botsentwicklung oder Bedarfsermittlung sei nicht sinnvoll. Die Kreativität, Flexi-
bilität, Autonomie und Vielfalt in der Weiterbildung – als ihre Stärken - würden
leiden. Die Weiterbildungsträger als Experten vor Ort seien gefragt.

Weiterbildungsverbünde sind freiwillige, kontinuierliche Arbeitskreise aller an der
Weiterbildung relevanten regionalen Akteure: Weiterbildungsinstitutionen, Ver-
treter der Arbeitsverwaltung, Kammern und Gewerkschaften, Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften, Hochschulen, berufliche Schulen.

2) Finanzierung
Als finanzielles Anreizsystem zur Gründung sogenannter Weiterbildungsverbünde
stellt das Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr außerhalb der 1,5
Millionen Mark jährlich unter Nutzung von Mitteln aus dem Europäischen Sozial-
fonds zur Verfügung. Die Gründung der Weiterbildungsverbünde ist eine Vor-
leistung der Regionen. Gefördert werden Verbünde, die sich auf ein Aufgaben-
spektrum verständigt haben, das die Bereiche Information und Beratung, Koope-
ration und Koordination und Qualitätsentwicklung umfasst.

                                                            
63 Die Kommission Weiterbildung berät gem. § 27 Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz (BFQG) die

Landesregierung zu allen Fragen der Weiterbildung und repräsentiert alle weiterbildungsrelevanten Institutionen
in Schleswig-Holstein.
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Fördervoraussetzungen sind:

Ø Offenheit für alle an der regionalen Weiterbildung beteiligten Institutionen
Ø Einvernehmliche Benennung einer Institution aus Mitte des Verbunds, die als

Moderator, Antragsteller und damit Träger des Verbundes fungiert
Ø Das jeweilige Arbeitsprogramm muss die Bereiche Kooperation/Koordination,

Qualitätsentwicklung und Weiterbildungsinformation und -beratung umfassen;
die konzeptionelle Gewichtung kann regional unterschiedlich sein.

Ø Der Verbund bzw. seine Mitgliedsorganisationen haben einen Eigenanteil an
den Projektgesamtkosten in Höhe von mindestens 30 % nachzuweisen; förder-
fähig sind sowohl Personal als auch Sachkosten.

Ø Die Förderung erfolgt als Projektförderung und ist von Seiten der Landesregie-
rung zunächst bis 2006 geplant. (Fördergrundsätze)

3) Bewertung
Die Effektivität der Verbünde wurde 1999 von Prof. Dr. Peter Faulstich, Univer-
sität Hamburg, wissenschaftlich evaluiert und hatte u.a. zum Ergebnis, dass regio-
nale Kooperationsformen in Form der Weiterbildungsverbünde der geeignete
Rahmen zur Strukturverbesserung in der Weiterbildung sind: Vermeintliche Kon-
kurrenten setzen sich an einen Tisch und lernen, dass sie voneinander etwas ha-
ben; über "win-win"-Lösungen werden Vorbehalte abgebaut. Nur so - und über
Freiwilligkeit - entwickeln sich nachhaltige Strukturen.

4) Netz der Verbünde
Mit Beginn des Jahres 1999 wurde durch Initiierung des zehnten Weiterbildungs-
verbundes im Raum Flensburg ein nahezu flächendeckendes Netz in Schleswig-
Holstein erreicht:

Ø Weiterbildungsverbund Nordfriesland
Ø Weiterbildungsverbund Flensburg
Ø Weiterbildung in Lübeck
Ø Weiterbildungsverbund Steinburg
Ø Weiterbildungsverbund Kreis Segeberg
Ø Service-Büro Weiterbildung Rendsburg-Eckernförde
Ø Weiterbildungsverbund Neumünster/Mittelholstein
Ø Weiterbildungsverbund im Kreis Pinneberg
Ø Kieler Forum Weiterbildung
Ø Weiterbildungsverbund Dithmarschen

Die Einzugsgebiete der Verbünde sind nicht deckungsgleich mit den Grenzen der
Kreise bzw. kreisfreien Städte, sondern orientieren sich an der Weiterbildungs-
mobilität der Bevölkerung. Die Verbünde sind im Hinblick auf Bestand, Mitglieder,
Aufgabengestaltung, Konzepte und Aktivitäten sehr unterschiedlich entwickelt. Die
Zahl der beteiligten Institutionen liegt zwischen 10 und 70. Einige Verbünde bieten
überwiegend Weiterbildungsinformation und -beratung mittels hauptamtlichem Per-
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sonals an, andere arbeiten mit offenen Konzepten in Workshop-Form. Alle Verbünde
haben gemeinsame PR-Aktivitäten zur Selbstdarstellung des Verbundes und der Mit-
gliedsorganisationen entwickelt, um die Transparenz des regionalen Angebotes und
das Weiterbildungsbewusstseins zu verbessern (Angebotsübersichten, Plakate, Haus-
wurfsendungen, Messen, Zeitungsannoncen und Fachbeiträge, Preisausschreiben,
Beteiligung am Lernfest, take-a-card-Aktionen, Internetpräsentation).

5) Perspektiven
Im bundesweiten Vergleich hat Schleswig-Holstein mit dem flächendeckenden
Netz von regionalen Weiterbildungsverbünden eine zukunftsweisende Infrastruk-
tur geschaffen. Diese bildungsbereichsübergreifenden Netzwerkstrukturen sind
Vorbild für bundesweite Initiativen wie das Bundesprogramm "Lernende Regio-
nen – Förderung von Netzwerken". Sie bieten dem Land Schleswig-Holstein neue
Chancen für länderübergreifende Vertiefung der bewährten Weiterbildungsstruk-
turen und konsequente Fortsetzung der Weiterbildungspolitik:

Ø Erweiterung des Bildungsverbundnetzes im Lande
Ø Ausbau und Stärkung der grenzüberschreitenden und länderübergreifenden

Kooperation, insbesondere im REK-Prozess Metropolregion Hamburg.

So werden in der ersten Förderwelle (2001) des Programms "Lernende Regionen"
drei neue Weiterbildungsnetzwerke mit schleswig-holsteinischer Beteiligung ge-
fördert: Lern-Verbund-Norderstedt/Segeberg, Lernende Metropolregion Ham-
burg, Lernnetzwerk Drei-Länder-Eck ("elfter Weiterbildungsverbund Schleswig-
Holstein").

Geplant ist auch die Vernetzung der schleswig-holsteinischen Weiterbildungsein-
richtungen durch ein "Info-Netz Weiterbildung”: Jeder interessierte Bürger oder
Betrieb soll sich künftig über eine zentrale Service-Homepage Überblick über die
Weiterbildungsangebote im Lande verschaffen können.

Karte und Adressen der Weiterbildungsverbünde, www.weiterbildung-sh.de
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6.4 Verstetigung des Lernortverbundes aus dem beendeten Modell-
versuch "GOLO" in Wilhelmshaven

Günther Pirschl
- Wirtschaftsverband Wilhelmshaven -

Ausgangslage in Wilhelmshaven –  Friesland zu Beginn der 90er Jahre
Mit dem MV GOLO wurde ein regionales Berufsbildungsnetzwerk aufgebaut, - be-
grenzt auf den Bereich industrieller, gewerblich - technischer Ausbildung - welches
nach Abschluss des MV erfolgreich verstetigt werden konnte. Die Situation: Randre-
gion, Wirtschaftsstruktur, Abbau von Arbeitsplätzen, Marine, Industrie / Gewerbe,
Abbau von Ausbildungsplätzen.

Anstoß und Motivation für den Modellversuch GOLO,  Idee von Prof. Dr. Felix
Rauner,
Perspektivische Wirtschaftsförderung, Allgemeiner Wirtschaftsverband, Wilhelmsha-
ven – Friesland e.V. Berufsbildende Schulen II Wilhelmshaven.

Der Modellversuch GOLO

"Gestaltungsorientierte Berufsausbildung im Lernortverbund von Klein und Mit-
telbetrieben und Berufsschule im Bereich gewerblich – technischer Berufsausbil-
dung (Metall und Elektro)
in der Region Wilhelmshaven" (GOLO). Ein Kombinierter Modellversuch:
Ø Wirtschafts-MV / BIBB
Ø Schulischer-MV / BLK

Zielsetzung:

Ø Zukunftsgerichtete Verbesserung (Schlüsselqualifikationen) durch Gestal-
tungsorientierung

Ø Arbeitsprozess- / Berufsbezogenheit
o Vehikel: Lern- und Arbeitsaufgaben

Ø Aktivierung zusätzlicher / neuer Ausbildungsplätze durch Erleichterung
der Ausbildung für Betriebe (materiell, personell)
o Vehikel: Ausbildung im Verbund Betriebe und Berufsschule

Für einen erfolgreichen Aufbau mit nachfolgender Verstetigung eines Netzwerkes
oder von Verbunden sind - gemäß der beispielhaften Erfahrungen mit GOLO -
folgende Voraussetzungen/Rahmenbedingungen zu beachten:

1.  Es muss eine klare Zielsetzung für den Verbund / das Netzwerk formuliert
werden, die alle Beteiligten (Betriebe, Schule, Kammern, Verbände) überzeugt
und Nutzen verspricht.
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Beispiel GOLO:
-      Verbesserung der Qualität der Ausbildung (gestaltungsorientiert)
-      Erleichterung der Ausbildung (funktionell, finanziell)
-      Aktivierung neuer Ausbildungsplätze – Standortvorteil Fachkräfte.

 
2.  Die regionalen, strukturellen Besonderheiten (Betriebe, Schulen, Verbände,

Personen, etc.) müssen berücksichtigt werden.
 

3.  Es müssen Grundsätze und Regeln für die Funktion und Organisation des
Netzwerkes / der Verbunde festgelegt werden, die von den Beteiligten akzep-
tiert werden und klar/einfach sind.

Ø Stärken – Schwächen Ausgleich
Ø Ausgewogenes Geben – Nehmen
Ø "offenes" System
Ø Rolle der Berufsschule

o "Betrieb" mit Technologieraum
o "Ausgleichs- / Leitfunktion"

Ø Konsortium / "Vertrag"
o Leitbetrieb
o Haftung (RVO § 638 ff)

Ø Arbeitsgruppen (berufsbezogen)
Ø Ablauf der Ausbildung
Ø Lern- und Arbeitsaufgaben

Beispiel GOLO:
-        Stärken – Schwächen Ausgleich bei ausgewogenem Geben –

Nehmen.
-        Konsortium und "Vertrag".

 
4.   Der Aufbau des Netzwerkes / der Verbunde bedarf erheblicher Kraftanstren-

gung / Arbeit und finanziellen Aufwandes (Anstoß-Finanzierung).

Ø Überzeugungsarbeit / Kraftanstrengung ("Klinkenputzen")
Ø Vertrauensbildung
Ø Stärken – Schwächen Analyse
Ø Anstoß – Finanzierung
Ø Öffentlichkeitsarbeit
Ø Vorgabe Thema / Inhalt
Ø Wissenschaftliche Begleitung
Ø Bildung der Netzwerkstrukturen
Ø Arbeitsgruppen
Ø Ausbildungskoordinatoren
Ø Gemeinsame Fortbildung Ausbilder und Lehrer
Ø Anstoß – Finanzierung
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Beispiel GOLO:
-        Anstoß und Finanzierung durch den MV
-        Aufbau des Netzwerkes durch den MV.

 
5.   Es bedarf einer von den Beteiligten (Betriebe, Schulen, Kammern, etc.) akzep-

tierten moderierenden Instanz, die eine gewisse Leitfunktion ausübt, die "Fä-
den in der Hand" behält, auftretende Probleme einer Lösung zuführen kann.

Ø Analyse der Stärken und Schwächen – Betriebe und Berufsschule
Ø Stärken nutzen zur Kompensation von Schwächen
Ø Ausgewogenes Geben und Nehmen
Ø Organisation der Zusammenarbeit
Ø Vertrauensbildung
Ø gemeinsame Fortbildung Ausbilder und Lehrer
Ø Der didaktisch – methodische Ansatz, Vermittlung beruflicher Handlungs-

kompetenz
Ø Vehikel / Lernmethode: Lern- und  Arbeitsaufgaben
Ø Kooperative Ausgestaltung  Betriebe und Berufsschule

Beispiel GOLO:
Wahrnehmen dieser akzeptierten moderierenden Instanz durch die Berufsbil-
denden Schulen II Wilhelmshaven (in Person des Schulleiters) und dem Allge-
meinen Wirtschaft Wilhelmshaven – Friesland e.V. (in Person des zuständigen
Referenten für Bildung / Qualifizierung).

Ergebnisse

Ø Stabiles Netzwerk – Betriebe, Berufsschule, Kammern, Verbände, etc.
Ø Verbesserung (Quantensprung) des Verhältnisses Berufsschule/Betriebe

und Betriebe/ Betriebe
Ø Qualitätssteigerung
Ø Aktivierung neuer / zusätzlicher Ausbildungsplätze
Ø Neue Ausbildungsberufe in der Region (Berufsschule) – durch Verbunde
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6.5 Das ÜAZ und die BBS Wittlich als Partner im regionalen
Kompetenzzentrum

Elisabeth Wurzer
- Projektkoordinatorin, Überbetriebliches Ausbildungszentrum – Wittlich -

Martin Müller
- Geschäftsführer des Modellversuchs, Berufsbildende Schule Wittlich -

Der Zwillingscharakter und die durchführenden Stellen:

Unser ModellversuchUnser Modellversuch

BundBund--LänderLänder--Kommission  (BLK)Kommission  (BLK)
Ministerium für Bildung, Frauen und JugendMinisterium für Bildung, Frauen und Jugend / / 
MainzMainz

Berufsbildende Schulen als regionale 
Kompetenzzentren für Aus- und 
Weiterbildungspartnerschaften

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft u. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft u. 
Weinbau/MainzWeinbau/Mainz

Entwicklung von überbetrieblichen
Berufsbildungsstätten zu Zentren für 
kompetente, regionale Aus- und 
Weiterbildungspartnerschaften

Zw
illingscharakter

Zw
illingscharakter

KOMPZET.RPKOMPZET.RP

www.kompzet-wil.net
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Die Dimension des Verbundmodellversuchs

                

Akteure im Modellversuch und ihre RelationenAkteure im Modellversuch und ihre Relationen

TransferschulenTransferschulenPrüm, BitburgPrüm, Bitburg

AkteureAkteure

LPM LPM SaarbrückenSaarbrücken

TGBBZ TGBBZ Sulzbach Sulzbach 

KBBZ KBBZ SaarlouisSaarlouis

ADD ADD TrierTrierGeschäftsführung   Geschäftsführung   

ÜAZÜAZ

Antragstellende Antragstellende 
StelleStelle

MBKWMBKW
(Saarland) (Saarland) 

MBFJMBFJ
(Rheinland(Rheinland--Pfalz)Pfalz)

MWVLWMWVLW
(Rheinland(Rheinland--Pfalz)Pfalz)

SchulmodellSchulmodell--
versuch SLversuch SL

SchulmodellSchulmodell--
versuch RPversuch RP

WirtschaftsWirtschafts--
modellversuchmodellversuch

ÜAZ    ÜAZ    WittlichWittlich BBSBBS

GGGG
Gemeinsame

Geschäftsstelle

Wissenschaftliche Begleitung GMU DuisburgWissenschaftliche Begleitung GMU Duisburg

Kernaufgaben von KOMPZET.RP

               

KOMPZET.RPKOMPZET.RP

Woran arbeiten wir:Woran arbeiten wir:

nn Regionale Steuerung und kooperative Ausgestaltung 
der beruflichen Bildung durch Zusammenarbeit mit 
Akteuren der Aus- und Weiterbildung

n Optimierung und Abstimmung von regionaler Aus-
und Weiterbildung (z.B. Klärung des Bildungsbedarfs)

n Entwicklung eines Service- und Dienstleistungsprofils 
für ein Kompetenzzentrum
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1. Kernthese:
Ein regionales Kompetenzzentrum können wir nur gemeinsam werden.

               

Was kann ein Kompetenzzentrum sein?Was kann ein Kompetenzzentrum sein?

InnovationInnovation
z.B. neue Formen der z.B. neue Formen der 
AusAus-- und und 
Weiterbildung, Weiterbildung, 
Verbundausbildung, Verbundausbildung, 
Modulausbildung...Modulausbildung...

BeratungBeratung
z.B. für Betriebe, Schüler, Behörden..z.B. für Betriebe, Schüler, Behörden..

KoordinationKoordination
z.B. Verzahnung von Aus,z.B. Verzahnung von Aus,--WeiterbildungWeiterbildung

Im Verlauf unserer Arbeit im Modellversuch mussten wir immer wieder feststellen,
dass der Begriff Kompetenzzentrum unterschiedlich interpretiert wird. Da es keine ein-
heitliche Definition gibt, sind Interpretationen zwangsläufig. Der Begriff weckt bei
vielen potentiellen Kooperationspartnern Misstrauen und Abwehrinstinkte. Wer sich
Kompetenzzentrum nennt, erhebt den Anspruch besser zu sein als andere, mehr zu
wissen, mehr zu können, mehr zu leisten und das kann nicht unwidersprochen hinge-
nommen werden. Deshalb sind wir mittlerweile nicht mehr glücklich mit diesem ei-
nerseits so prägnanten aber  andererseits auch provokativen Titel.

Kompetenz muss man sich in kontinuierlich erarbeiten, es reicht nicht, diesen Begriff
in einen Programmtitel aufzunehmen. Ein Kompetenzzentrum im Sinne des Modell-
versuchs ist kein allumfassendes Zentrum für Bildung und Ausbildung im Allgemei-
nen, das sich als Kontroll- und Koordinierungszentrum für andere Bildungsanbieter
versteht. Ein Kompetenzzentrum, wie wir es verstehen kann Beratungsarbeit leisten
für Betriebe z.B. bei der Umsetzung neuer und der Anpassung bestehender Ausbil-
dungsberufe. (Beispiel: Auf dem Gebiet der Mechatronikerausbildung haben Schule
und ÜAZ gemeinsam mit den ausbildenden Betrieben einen vergleichsweise hohen
Grad an "Kompetenz" erlangt. ) Es kann eine bessere Verzahnung und Koordination
von Aus- und Weiterbildung vorantreiben und innovativ wirken bei der Gestaltung
neuer Ausbildungsformen.
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Der Paradigmenwechsel

                

Von der AngebotsVon der Angebots-- zurzur
NachfrageorientierungNachfrageorientierung

Bisher zentrale Frage:Bisher zentrale Frage:

Was können wir anbieten, um die gewünschte Schülerzahl zu 
erreichen?

Paradigmenwechsel:Paradigmenwechsel:

1. Was braucht die Region?

2. Wie kann der aktuelle Bedarf ermittelt werden?

3. Was sollte angeboten werden um die Region mit zu entwickeln?

4. Welche Partner brauchen wir dazu?

5. Wie können wir gemeinsam die Maßnahmen gestalten und 
durchführen?

In der Vergangenheit wurde das Angebot im schulischen Sektor oft an den vorhan-
denen Möglichkeiten  und verwaltungstechnischen Vorgaben ausgerichtet. Dabei
nahm man in Kauf, dass Schule als wenig marktorientiert und damit oft als notwendi-
ges Übel im Rahmen der Berufsausbildung wahrgenommen wurde. Wenn wir uns
Kompetenz in Sachen Berufsausbildung erarbeiten wollen, dann muss die berufliche
Schule kundenorientiert werden. Das bedeutet Flexibilität bei den schulischen Ange-
boten: berufs(-ausbildungs-)begleitender Unterricht, Weiterbildungsangebote in Zu-
sammenarbeit mit dem ÜAZ in Wittlich, Bedarfsanalysen für Bildungsangebote und
die Zusammenarbeit mit anderen Bildungsanbietern. Dabei ist klar, dass man sich auf
bestimmte Bildungsangebote konzentrieren muss.
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Die Struktur der Wirtschaft in der Region Bernkastel-Wittlich

                 

Wirtschaftstruktur der Region Wirtschaftstruktur der Region BernkastelBernkastel--
WittlichWittlich

§§ Etwa gleich viele Etwa gleich viele 
Auszubildende im Handwerk Auszubildende im Handwerk 
wie in Industrie und Handelwie in Industrie und Handel

§§ Hauptsächlich Kleinbetriebe, wenig     Hauptsächlich Kleinbetriebe, wenig     
mittelständische Betriebe, 5 Betriebe bis etwa mittelständische Betriebe, 5 Betriebe bis etwa 
500 Mitarbeiter500 Mitarbeiter

§§ Schwerpunkt gewerblichSchwerpunkt gewerblich--technisch/ technisch/ 
NahrungsmittelindustrieNahrungsmittelindustrie

Konsequenz aus der neuen Ausrichtung ist, dass wir entsprechend der Betriebsstruk-
tur und des Ausbildungsangebotes der Region den Schwerpunkt auf gewerblich-
technische Berufe legen werden. Aus einem Projekt im Rahmen des Modellversuchs,
das eine deutliche Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze in den neuen IT-
Berufen zum Ziel hatte, konnten wir lernen, dass auch noch so gut gemeinte Förder-
ansätze scheitern, wenn sie die Struktur der gewerblichen Wirtschaft in der Region
nicht ausreichend berücksichtigen. Die Region ist geprägt von mittelständischen und
handwerklichen Betrieben. Unser Angebot muss sich an den Bedürfnissen genau die-
ser Nachfrager ausrichten. Wenn wir wirklich nachgefragte Leistungen in guter Qua-
lität liefern, werden wir auch Kompetenz für unseren Bereich beanspruchen können.
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2. Kernthese:
Das regionale Netzwerk muss alle Ebenen erfassen.

Die Notwendigkeit einer breit angelegten Vernetzung von Bildung und Ausbildung:

          

BerufswahlorientierungBerufswahlorientierung
TransparenzTransparenz

Betriebliche WeiterbildungBetriebliche Weiterbildung

BerufsfachschuleBerufsfachschule

WeiterbildungWeiterbildung

BerufsvorbereitungsjahrBerufsvorbereitungsjahr

FörderlehrgangFörderlehrgang

AbendschuleAbendschule

SprachkurseSprachkurse

MeisterschuleMeisterschule

CADCAD--FachkurseFachkurse

EDVEDV--FührerscheinFührerschein

LehreLehre

BerufsgrundschuljahrBerufsgrundschuljahr

DVDV--FachkurseFachkurse

Höhere BerufsfachschuleHöhere Berufsfachschule

Technisches GymnasiumTechnisches Gymnasium

FachoberschuleFachoberschule

UmschulungenUmschulungen

Bereits seit Jahren wird betont, dass lebenslanges berufliches Lernen für den Standort
Deutschland ein Wirtschaftsfaktor ist. Dabei erschweren unklare Strukturen und ein
schier unüberschaubarer Markt an Bildungsangeboten den Arbeitnehmern und ange-
henden Auszubildenden eine folgerichtige Planung und Durchführung ihrer Aus- und
Weiterbildung.

Auch in unserer Region ist ein Überblick über das Bildungsangebot nur schwer zu
erreichen. Wir müssen feststellen, dass zwar vieles angeboten wird, aber eine ver-
nünftige Bildungsplanung für den einzelnen Arbeitnehmer bzw. die Betriebe kaum
möglich ist und teilweise auch noch gar nicht als wesentlicher Faktor für die eigene
Entwicklung oder die Personalentwicklung des Betriebes erkannt wird. Sinnvoll wäre
es, Transparenz auf dem Bildungssektor anzustreben, kompetente Beratungsangebote
zu etablieren und einen permanenten Austausch der Bildungsträger anzuregen.
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Berufsdialog und regionale Steuerung:

                 

Unterricht

Abteilung/
Fachkonferenz

Schulleitung

AusbilderAusbilder
betriebliche 
AusbildungUnterricht

ÜAZBetriebeInnungenProjekte

Arbeitsamt
Industrie

IHK
Kreishand-

werkerschaft
Geschäfts-

stelle

BerufsbildungsdialogBerufsbildungsdialog
Horizontale Vernetzung

R
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führt Workshops durchführt Workshops durch

Ohne gegenseitiges Vertrauen geht nichts:

                 

VertrauenVertrauen
... und wie wir es versuchen aufzubauen... und wie wir es versuchen aufzubauen

Impulse und Koordination durch GG

gemeinsame (Unterrichts-) ProjekteKoordination

Unterricht - Ausbildung- ÜBA

inhaltlich – methodisch - zeitlich

Abstimmung

Gestaltung des Tages der 
beruflichen Information
(Ausbau zur Bildungsmesse)

Gemeinsame Aktionen

Aufbau einer InformationsschieneVertrauensbildende Maßnahmen

Workshops mit Lehrern, AusbildernZuhören

Konkret heißt das:Notwendig ist:

Diese Problematik lässt sich durch ein Bildungsnetzwerk in der Region auflösen.
Dennoch stellt es sich als ausgesprochen schwierig heraus, die Akteure in der Aus-
und Weiterbildung für ein Bildungsnetzwerk zu begeistern. In erster Linie scheitern
die Versuche, ein Netzwerk zu errichten an den Befürchtungen der einzelnen Teil-
nehmer, dass sie damit für ihre Konkurrenten durchschaubar werden, dass ihnen an-
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gestammte "Pfründe" genommen werden oder dass sich womöglich neue Konkur-
renten auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung einnisten könnten.

Betriebe und andere Akteure in der Aus- und Weiterbildung müssen erst wahrneh-
men, dass sich die Berufsschulen jetzt den Forderungen stellen, die seit Jahren erho-
ben werden, aber nun, da es an die Umsetzung geht, das System der beruflichen Aus-
und Weiterbildung nachhaltig verändern können. Diese durchaus ernstzunehmenden
Ängste führen dazu, dass "gemauert" wird. Offenheit und Vertrauen, die für funktio-
nierende Netzwerke unerlässlich sind, müssen erst mühsam aufgebaut werden. Diese
Erfahrungen nach der ersten Euphorie sind zunächst einmal frustrierend. Wir schlie-
ßen daraus, dass die große Idee "Bildungsnetzwerk" sich zumindest in unserer Region
nur langsam und in vielen kleinen Teilschritten vollziehen kann. Bilaterale Gespräche,
Kooperationen mit Bildungsträgern in einzelnen Projekten und von Fall zu Fall müs-
sen die Grundlage bilden

                 

Gemeinsame Projekte BBSGemeinsame Projekte BBS--ÜAZÜAZ

Kooperation in der Berufsorientierung/ Berufswahlvorbereitung

Kooperative Weiterbildung für die Umsetzung des Ausbildungsberufs 

Mechatroniker für Lehrkräfte und AusbilderInnen

Organisatorische Verknüpfung von BBS und ÜAZ im Rahmen der üLu im 

KFZ-Bereich

Professionalisierung des Personals im Bereich Informatik

Grundqualifizierung in den IT-Berufen

Kooperative Weiterentwicklung der Ausbildungsberufe Industrie-, 

Zerspanungs-, Verfahrensmechaniker für Lehrkräfte und AusbilderInnen

Konzept zur Umsetzung von Förderunterricht und Zusatzqualifikationen im  

Bereich Holztechnik. Kooperative Erarbeitung von offenen Aus- und 

Weiterbildungskonzepten

3. Kernthese:
Kompetenzzentren werden eine andere Form von Berufsschule sein

Der Modellversuch bietet für zwei Institutionen, die schon 30 Jahre nebeneinander
existieren, die Gelegenheit, Kooperation und die Bildung eines "Netzwerkes im Klei-
nen" auszuprobieren. Das ÜAZ als kommunaler Zweckverband ist dabei wie ein ge-
winnorientiertes Unternehmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung tätig, die Be-
rufsschule hat ihren Schwerpunkt im gewerblich-technischen Bereich und orientiert
sich an ihrem Bildungsauftrag.
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Erste Versuche, sich Personalressourcen zu teilen, führten zu der Erkenntnis, dass
sich weniger im fachlichen, sondern eher im verwaltungstechnischen Bereich erhebli-
che Probleme auftun. Ein Lehrer, der für das ÜAZ Schulungen durchführt, hat im
ÜAZ 38,5 Stunden Arbeitszeit und 30 Tage Urlaub, als beamteter Lehrer hat er 25
Schulstunden pro Woche und 12 Wochen Ferien. Das stellt ÜAZ und ADD vor ver-
waltungstechnische Herausforderungen. Unterschiede gibt es auch in der Durchfüh-
rung von Bildungsmaßnahmen, wie z. B. beim Berufsvorbereitungsjahr, das bei
Schule und ÜAZ mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt wird.

Je näher wir uns kommen, desto augenfälliger werden die Differenzen:

           

§§ GewinnGewinn-- und Marktorientierungund Marktorientierung

§§ Flexibel bei KundenwünschenFlexibel bei Kundenwünschen

§§ Bildung als marktfähiges ProduktBildung als marktfähiges Produkt

§§ Personalverantwortung, WeisungsPersonalverantwortung, Weisungs--
DisziplinarrechtDisziplinarrecht

§§ Öffentlicher Dienst, Freiberufliche Öffentlicher Dienst, Freiberufliche 
MitarbeiterMitarbeiter

§ Orientierung am Gemeinwohl, Orientierung am Gemeinwohl, 
BildungsauftragBildungsauftrag

§§ Kundenorientierung mehrdimensionalKundenorientierung mehrdimensional

§§ Keine „Produkte“ Keine „Produkte“ -- definierte Angebotedefinierte Angebote

§§ Keine „Einnahmeseite“Keine „Einnahmeseite“

§§ DienstrechtDienstrecht

§§ GewerblichGewerblich--technische Ausrichtungtechnische Ausrichtung

§§ Sachkostenträger, Raumnutzung, PersonalSachkostenträger, Raumnutzung, Personal

§§ gleicher „Kundenkreis“gleicher „Kundenkreis“

§§ Kooperativ durchgeführte Ausbildungsgänge/LehrgängeKooperativ durchgeführte Ausbildungsgänge/Lehrgänge

§§ Ziel:Ziel: anerkanntes, regionales Kompetenzzentrum werdenanerkanntes, regionales Kompetenzzentrum werden

Ü
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Unschwer ist daraus zu erkennen, dass eine berufliche Schule in einer für sie proble-
matischen Zwickmühle steckt. Verwaltungstechnisch und organisatorisch ist die Be-
rufsschule in das Schulsystem integriert. Damit tut sie sich aber schwer, wenn es um
die flexible Erfüllung ihres Auftrages geht: als überbetriebliches Ausbildungszentrum
theoretisches Grundwissen und Arbeitstugenden zu vermitteln in Abstimmung mit
den Bedürfnissen der ausbildenden Betriebe.

Wir können im Laufe der Modellversuchs untersuchen, inwieweit eine deutlich engere
Zusammenarbeit auf fachlicher Ebene und ein Angleichen im verwaltungstechni-
schen Bereich zwischen ÜAZ und BBS einen Schritt hin auf die Konzeption eines
regionalen Kompetenzzentrums bedeutet. Unsere  Aufgabe im Rahmen des Modell-
versuchs wird es auch sein, diesen Spagat zwischen Anforderungen und Möglichkei-
ten zu analysieren und gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Über den
Modellversuch hinaus ist hier aber sicher die Politik gefordert,  Rahmenbedingungen
für Bildung und Ausbildung zu optimieren.
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Berufliche Schulen müssen adäquater in das System der beruflichen Bildung integriert
werden

  

Zusammenfassung unseres AnsatzesZusammenfassung unseres Ansatzes
Was tun wir woWas tun wir wo

Schulleitung und Schulleitung und 
Kollegium erarbeiten Kollegium erarbeiten 
gemeinsam den gemeinsam den 
Rahmen ihrer ArbeitRahmen ihrer Arbeit

Führt zu:Führt zu:
§§ Flacheren HierarchienFlacheren Hierarchien

§§ demokratischen demokratischen 
AbstimmungsprozesseAbstimmungsprozesse

§§ WissensWissens-- und und 
MethodenmanagementMethodenmanagement

DemokratisierungDemokratisierung

Verantwortung des Verantwortung des 
Einzelnen stärkenEinzelnen stärken

KulturenKulturen

Prozesse:Prozesse:
§§ BBS als lernende BBS als lernende 

Org.Org.

§§ LehrertrainingsLehrertrainings

§§ Schüler Schüler 
ÜbungswochenÜbungswochen

§§ HospitationenHospitationen

Initialisieren von:Initialisieren von:
§§ SteuerungsteamSteuerungsteam
§§ Gruppe Gruppe 

SchulentwicklungSchulentwicklung
§§ KlassenteamsKlassenteams

§§ FachteambildungFachteambildung

§§ LOK auf allen LOK auf allen 
EbenenEbenen

BBS Wittlich BBS Wittlich -- eine eine 
lernende lernende 
OrganisationOrganisation

StrukturenStrukturen

§§ ADD stellt ADD stellt 
Ressourcen zur Ressourcen zur 
VerfügungVerfügung

§§ Schulleitung im Schulleitung im 
Steuerungsteam Steuerungsteam 
integriert undintegriert und

§§ garantiert garantiert 
DemokratisierungsprDemokratisierungspr..

Günstige Günstige 
Rahmenbedingungen für Rahmenbedingungen für 
die Prozesse schaffendie Prozesse schaffen
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Klippert Klippert Programm:Programm:
Implementierung vonImplementierung von

§§ MethodenMethoden
§§ KommunikationsKommunikations
§§ TeamfähigkeitsTeamfähigkeits
§§ EVAEVA--TrainingTraining

KOMPZET.WIL:KOMPZET.WIL:
Verstetigung + Verstetigung + 
Institutionalisierung von Institutionalisierung von 
LOKLOK

Klippert Klippert Schule:Schule:
Eigenverantwortliches Eigenverantwortliches 
Arbeiten der Schüler Arbeiten der Schüler 
(EVA)(EVA)

KOMPZET.WIL:KOMPZET.WIL:

Regionales Regionales 
KompetenzzentrumKompetenzzentrum
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Exemplarische Exemplarische 
ProjekteProjekte

BBS als autonome BBS als autonome 
Körperschaft öffentlichen Körperschaft öffentlichen 
RechtsRechts
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StrategienStrategienZieleZiele
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Bisherige ErfahrungenBisherige Erfahrungen
Schwierigkeiten:Schwierigkeiten:
Technische Probleme:
§ Installation der internen Vernetzung, unklare Verantwortlichkeit bei der Wartung 
und Systemadministration
Probleme bei der Umsetzung von Vorgaben:
§ Probleme bei der Konstitution des Beirates
§ Unterschiedliche Startzeiten von Schul- und Wirtschaftsmodellversuch

Erfahrungen im Verlauf der Projektarbeit:
§ unterschiedlich starkes Engagement der Beteiligten
§ komplexe, stark vorstrukturierte Anforderungen an die Dokumentation
§ Asynchrone Arbeitszeiten und hohe Auslastung des Personals in Schule und ÜAZ
§ Öffentliches Interesse noch gering, trotz regionaler Bedeutung des MV
§ Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen ist sehr langwierig (z.B. 
Außenbild BBS, Berufswahlverhalten, Einstellung von Betrieben zu Ausbildung und 
Schule)
§knappe Rescourcen für den Einstieg in die (Ausbau der) Weiterbildung
§ Organisationale und finanzielle Richtlinien für die BBS stellen sich als für die 
Zukunft hinderlich heraus (z.B. PAUSE). (mögliches Ergebnis des MV)

Bisherige ErfahrungenBisherige Erfahrungen
Positives:Positives:
Technik:
§ Gemeinsame Softwareauswahl und Schulung kann Grundlage für einheitliche 
Kommunikationsbasis werden.
Umsetzung des Beirats:
§ Zweiter Versuch mit Erfolg
§ Angebot zur Kooperation an das HWK Pilotprojekt „Lernende Region“ –
Gemeinsamer Aufbau und Nutzung eines Netzwerkes

Erfahrungen im Verlauf der Projektarbeit:
§ hohe Akzeptanz der Arbeit im MV im Kollegium, Motivation für 
Projektverantwortliche

§ langsam steigt die Einsicht in die Sinnhaftigkeit des Dokudesigns
§ durch Einblick in die Arbeitswelt des Zwillingspartners steigt die gegenseitige 
Akzeptanz

§BBS wird von den Kooperationspartnern als Institution in Bewegung 
wahrgenommen
§Neue Modelle für die Initiierung und Implementierung von Weiterbildung an BBS 
werden angedacht
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6.6.1 Kooperationspotenziale von privaten Weiterbildungs-
einrichtungen in Berufsbildungsnetzwerken

Anette Morhard
- Geschäftsführerin Bildungswerk der Thüringischen Wirtschaft -

1. Beispiel einer zentraler Lehr- und Lernplattform: Von der herkömmlichen
berufsbildenden Schule zum mediengestützen Kompetenzzentrum der
Region

Worum geht es bei diesem Ansatz?
Ziel des Konzeptes ist der Aufbau einer EDV-Infrastruktur die den heutigen und zu-
künftigen Anforderungen der mediengestützten Ausbildung flexibel Rechnung trägt.
Hierbei ist die Verfügbarkeit von Informationen und Ausbildungsinhalten unabhän-
gig von Ort, Zeit sowie der eingesetzten Hardware besonders wichtig. Bei der Unter-
richtsgestaltung werden zukünftig multimediale Anwendungen eine entscheidende
Rolle spielen.

Mittels einer multimedialen Lernplattform soll Lehrerinnen und Lehrern und den
Schülerinnen und Schülerin ein zusätzliches orts- und zeitungebundenes Lehr- und
Lernmittel zur Verfügung gestellt werden.

             

IT-Zentrale

Unterricht 1
PC und
Board

Unterricht 4
PC und
Board

.  .  .  .

Exchange

Intranet-Server

Switch

Pix Fire Wall

Transfernetz

Extranet-Server
mit Office-
Servererweiterung
u. Spiegelung
zum Intranet

Home Office
mit FrontPage

Proxy-Server

Router

Das Hauptmerkmal liegt auf der Verfügbarkeit von Wissen zu jeder Zeit an jedem
Ort. Es ist geplant, Lehrinhalte im Unterrichtsraum über Multimediatafeln zu präsen-
tieren und zu bearbeiten. Lehrerinnen und Lehrer können unabhängig vom jeweiligen
Unterrichtsraum jederzeit auf Ihre Unterrichtsvorbereitungen und Vorträge, Präsen-
tationen, Videos etc. zurückgreifen.
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Den Schülerinnen und Schülern wird über ein modernes Extranet die Möglichkeit
gegeben, Ihre Lerninhalte orts- und zeitunabhängig nachzulesen. Projektarbeit in
Teams kann multimedial durchgeführt werden. Auch die Schülerinnen und Schüler
können Unterrichtsvorbereitungen auf dem Extranet ablegen und im Unterricht wie-
der darauf zugreifen, ebenso wie Sie im Ausbildungsbetrieb diese Wissensinfrastruk-
tur zur Verfügung haben und weiter bearbeitet werden kann. Die Gesamtablage wird
durch automatisiertes Content Management professionalisiert.

Welche Partner arbeiten an diesem Projekt?
Die Initiative ging vom Schulleiter des Berufsschulzentrums Bad Salzungen aus. Er
sprach verschiedene externe Partner und Firmen an, ob Sie ihn bei der Schulorgani-
sationsberatung unterstützen können. Das Interesse und Echo war sehr groß, so dass
sich folgende Runde zusammen fand:

Thüringer Kultusministerium, Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplan-
entwicklung und Medien (ThiLLm), das Staatliche Schulamt Eisenach, das Land-
ratsamt Wartburgkreis als Schulträger sowie verschiedene Firmen, die praxisnahe
Anwendungsmöglichkeiten und Know-how zu diesem Thema haben.
Diese Expertenrunde wurde von Seiten der Landesarbeitsgemeinschaft SCHULE
WIRTSCHAFT Thüringen moderiert. Die Hochschulen werden jetzt im zweiten
Schritt mit hinzugezogen.

Partner in diesem NetzwerkPartner in diesem Netzwerk

n Initiative des Schulleiters

n Thüringer Kultusministerium
n ThiLLM
n Staatliches Schulamt Eisenach
n Landratsamt Wartburgkreis

n Verschiedene Firmen
n Moderation:Landesarbeitsgemeinschaft 

SCHULE WIRTSCHAFT Thüringen

2. Berufsbildungsnetzwerke  müssen regional verwurzelt sein und Ressour-
cen sowie Kompetenzen teilen

Die Moderation von Berufsbildungsnetzwerken ist sehr Zeitaufwendig und benötigt
externe Moderation. Hierfür müssen Mittel in den nächsten Jahren vorhanden sein.
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Bildungsträger können dort die Erfahrungen einbringen, die sie bereits jetzt schon
mit Aus- und Weiterbildungsverbünden und in den verschiedenen geförderten Ler-
nenden Regionen und Lernenden Netzen machen. Allerdings müssen Berufliche
Schulen diese Netzwerke wollen.

Moderation von BerufsbildungsnetzwerkeModeration von Berufsbildungsnetzwerke

n Externe Moderation

n Zeitaufwendig
n Finanzmittel müssen vorhanden sein;

n Bildungsträger können hier ihre 
Erfahrungen einbringen;

n Berufliche Schulen müssen diese 
Moderation auch wollen;

3. Berufliche Schulen müssen sich ebenfalls permanent weiterentwickeln um
die Weiterbildungsbedarfe der Nachfrager (Schülerinnen und Schüler, Betrie-
be, Individuen etc.) bedarfsgerecht und praxisorientiert decken zu können

In der beruflichen Weiterbildung wirken sich die Anforderungen der Informationsge-
sellschaft massiv aus. Dies bedeutet, dass multimediale Bildungsprogramme zum Ein-
satz kommen, die Lernen orts- und zeitunabhängig möglich machen. Dies hat ein an-
deres Lernmanagement auch in Beruflichen Schulen zur Folge. Der Auszubildende
kann die inhaltliche und zeitliche Abstimmung zwischen den Lernorten Betrieb und
Berufsschule besser abstimmen und arbeits- und aufgabenorientiert, nämlich "online"
lernen. Der Lernbegleiter übernimmt die Rolle des Tutors und sichert während der
Präsenzphasen die Erfolgskontrolle.

In diesem Ansatz wird der Unterricht nicht nach Rahmenlehrplan am definierten
Lernort absolviert und die Berufsschule zum Kompetenzzentrum und Problemlöser.
Dafür benötigt die Berufliche Schule allerdings eine optimale technische Infrastruktur
und professionelle Lehrer, die die Herausforderungen auch annehmen wollen. Dieser
Paradigmenwechsel ist keine Zukunftsmusik mehr, wie Sie an dem Eingangsbeispiel
sehen.
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Berufliche Schulen müssen sich permanent Berufliche Schulen müssen sich permanent 
weiterentwickelnweiterentwickeln

n Multimediale Bildungsprogramme machen 
Lernen orts- und zeitunabhängig;

n Lernorte Betrieb und Berufsschule rücken 
zusammen;

n Online-Lernen kann eher arbeits- und 
aufgabenorientiert geschehen;

n Der Lernbegleiter wird zum Tutor;

4. Bereits existierende Netzwerke nutzen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULE-WIRTSCHAFT und ihre Landesarbeits-
gemeinschaften und Studienkreise sowie die regionalen Arbeitkreise SCHULE
WIRTSCHAFT bieten ein Forum zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Austausch
von Informationen und Erfahrungen und Möglichkeiten, den Dialog zwischen Wirt-
schaft und Schule zu fördern. In rund 450 regionalen Arbeitskreisen SCHULE
WIRTSCHAFT arbeiten rund 20.000 Lehrerinnen und Lehrer zusammen.

Eine Fassette der Schule-Wirtschafts-Arbeit ist der Ansatz, eine enge Partnerschaft
zwischen einer Schule und einem oder mehreren Betrieben einzugehen, mit dem Ziel
gegenseitig Personalaustausch über Praktika zu organisieren, Know-how-Transfer
über Vorträge und gemeinsame Projekte zu befördern. Der Vorteil ist, dass der Un-
terricht realitätsbezogener wird, betriebliche Fachkräfte leichter in den Unterricht
einbezogen werden können. Aus diesen Kooperationen entstehen häufig auch regio-
nale Netzwerke. Grundlage dieser Zusammenarbeit ist eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligte.
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Bereits existierende Netzwerke nutzenBereits existierende Netzwerke nutzen

n Die BUAG (Bundesarbeitgemeinschaft 
SCHULE WIRTSCHAFT) mit ihren 
Landesarbeitsgemeinschaften und 
Studienkreisen sowie den regionalen 
Arbeitskreisen SCHULE WIRTSCHAFT

n Partnerschaften/Patenschaften zwischen 
einer Schule und einem oder mehreren 
Betrieben;
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6.6.2 Kooperationspotenziale von privaten Weiterbildungseinrich-
tungen in Berufsbildungsnetzwerken

Jürgen Bischoff
- Deutsche Angestellten-Akademie -

Entwicklung der Region

These 1
Regionale Kompetenzzentren können zur wirtschaftlichen Entwicklung einer
Region beitragen, wenn die Akteure durch ihre Beteiligung gleichermaßen
profitieren (win-win-Situation)

Die Praxis unserer bundesweit tätigen Bildungseinrichtung zeigt, dass die Kooperati-
on mit lokalen regionalen Unternehmen, häufig auch den jeweiligen Dependancen
kooperierender Großunternehmen, kommunalen Gremien und anderer Non-profit-
Unternehmen zu Strukturen geführt hat, deren Dynamik schneller kumulierte, als die
Akteure erwartet hatten. Ein herausragendes Beispiel ist das Call-Center des Zeitar-
beitsunternehmens adecco in der Prignitz, einem strukturschwachen Raum am West-
zipfel Brandenburgs, der noch nach einer typischen agrarunabhängigen Wirtschafts-
struktur sucht. Hier waren der freie Bildungsträger DAA, das Arbeitsamt, die Ge-
meinde, das Zeitarbeitsunternehmen, aber auch z. B. die neuen Call-Center-Kunden
mit von der Partie, als man sich, ausgehend von einem kleinen Wachstumspol, eine
Strategie für die regionale Wirtschaftsentwicklung aufbaute. Für alle Beteiligten ergab
sich sehr schnell eine win- Situation, die heute bereits auf weitere Bereiche ausstrahlt.

Regionale Entscheidungsträger

These 2
Unter der Zielsetzung der Strukturentwicklung sind regionale Kompetenz-
zentren auf die aktive Beteiligung der regionalen Entscheidungsträger in Wirt-
schaft und Verwaltung angewiesen.

Wie in dem soeben angedeuteten Beispiel, ergeben sich solche zirkulär-kumulativen
Prozesse, wie sie die Strukturforscher und -politiker schon seit Langem in struktur-
schwachen Räumen, insbesondere in Entwicklungsländern fordern und auch aufbau-
en wollen, auf keinen Fall (und deshalb scheitern so viele Versuche), wenn sie nicht
auf den Schultern der regionalen Entscheidungsträger ruhen. Die Akteure vor Ort
müssen den Wandel wollen und aktiv mit tragen. Deshalb müssen sie von Restriktio-
nen frei sein, die sich durch allgemeinverbindliche Normen und Verordnungen erge-
ben, natürlich ohne geltendes Recht zu verletzen. Gemeint ist mit dieser Aussage,
dass alle relevanten Entscheidungsträger aus der Region, z. B. politische Ausschüsse
der Gebietskörperschaften, Vereinigungen der Gewerbetreibende, dominierende Un-
ternehmen bedeutende Vereine, Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung, Ar-
beitsämter, Gewerkschaften und Kammern sowie Unternehmungen, für die die Regi-
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on interessant ist, auch wenn sie dort noch nicht vertreten sind, rechtzeitig und ge-
meinsam mit Ideen zur Regionalentwicklung konfrontiert werden, idealerweise bereits
im Vorwege an ihrer Erarbeitung beteiligt sein. Nur so können die gravierenden
Fehlplanungen vermieden werden, von denen wir insbesondere im Zusammenhang
mit den Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands immer wieder
lesen konnten.

Ich denke da auch an gigantische Ferienanlagen in Mecklenburg, die ausländische In-
vestoren lediglich mit Lokalpolitikern besprochen hatten, ohne weiterreichende Ge-
danken an die Zustimmung der ansässigen Bevölkerung, an das Vorhandensein ge-
eigneter Fachkräfte oder die Folgen für Infrastruktur oder gar Ökologie zu ver-
schwenden. Aber auch die politische Fehllenkung woanders dringender benötigter
Ressourcen im Zuge der Förderung sogenannter verlängerter Werkbänke in struktur-
schwachen Räumen, ich denke dabei an eine Kugellagerfabrik im Wendland, hat dort
nie einen längerfristigen Wachstumseffekt bewirkt. Welche Hoffnungen wurden auf
Großprojekte in den siebziger Jahren gesetzt, als man den Industrieraum Brunsbüttel
schon mal mit einem Atomkraftwerk ausstattete, oder denken wir an Stade.

Einseitig war die Wahrnehmung der Entscheidungsträger, und die Investoren griffen
die Subventionen so lange ab, wie es möglich war. Sollten wir da nicht lieber nach
kreativen Coachs rufen, die möglichst wenig an kurzfristigem Profit interessiert sind?
Und sollte nicht die Strukturentwicklung in erster Linie im Dienste der in der Region
lebenden Menschen stehen? Wenn das so ist, müssen sich die Menschen auch auf die
neue Struktur und ihre zu erwartende Veränderung einstellen können, möglichst
schon im Vorwege. Wir denken dabei an eine vorbereitende Kompetenzentwicklung.
Nicht an Lernen auf Vorrat, auch nicht an Berufsausbildung, sondern an die Ent-
wicklung privater, sozialer und insbesondere auch beruflicher Handlungsfähigkeit, die
einschließt, dass sich die Menschen auf immer wieder neue Herausforderungen ein-
stellen, die sie z. T. selbst mit bestimmen können.

Berufsausbildung

These 3
Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort für die Notwendigkeit, die Berufsaus-
bildung auf neue Beine zu stellen. In diesem Zusammenhang ist die über die
Ordnungsmittel geregelte Berufsausbildung unverzichtbar. Sie stellt aber le-
diglich den Einstieg in die Bildung für die lebenslange Berufstätigkeit dar.

Deshalb sind die Berufsschulen sicher auch Akteure in den regionalen Kompetenz-
zentren, allerdings sind sie, und das berechtigterweise, Restriktionen unterworfen, die
den Kreativitätsprozess dort eher einschränken. Sie bilden im Rahmen der Ord-
nungsmittel für ein bundeseinheitliches Berufsbild aus, und ihre Lehrkräfte sind an
Universitäten und in staatlichen Studienseminaren ausgebildete Fachlehrerinnen und
Fachlehrer.
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Angesprochen ist hier das duale Ausbildungssystem, für das Deutschland über Euro-
pa hinaus "berühmt" ist. Das soll prinzipiell so bleiben. Die Ausbildung für aner-
kannte Abschlüsse und Berufsbilder, die möglichst im zusammenwachsenden Europa
auch in anderen Ländern Geltung und Gewicht haben, schafft für die Ausgebildeten
die Basis für Mobilität und nicht zuletzt gerechte Entlohnung und Aufstiegschancen.
Die DAA als Bildungseinrichtung der Gewerkschaft ver.di wird sich weiterhin auch
durch meine entschiedene Mitarbeit für eine Stärkung der dualen Berufsausbildung
einsetzen.

Aber die Berufsausbildung ist lediglich die einheitliche Basis der Arbeitsanfänger. Sie
ist eine unverzichtbare Grundlage, der erste Schritt auf dem Pfad des lebenslangen
Trainings für die Ausübung einer immer neuen aktuellen Berufstätigkeit an einem Ar-
beitsplatz, der in seinem speziellen Anforderungsprofil möglicherweise ein Jahr zuvor
nicht vorhersehbar war. Weil sich diese Problematik mit immer stärkerer Dynamik an
fast allen Arbeitsplätzen stellt, sind die Träger der beruflichen Weiterbildung seit Jah-
ren mit immer neuen Lehrgangsangeboten auf dem Markt erschienen. Seriöse An-
bieter haben sich dabei nicht an dem Wettbewerb um Fantasietitel beteiligt, dafür a-
ber einvernehmlich die Anglizismen bevorzugt, wie sich an "Check-in" und "Train-it"
zeigt, Lehrgängen, die passgenau, aufbauend auf vorhandenen Kompetenzen und in
Absprache mit möglichen Arbeitgebern auf eine konkrete Arbeitsaufnahme vorbe-
reiten.

Federführung

These 4
Öffentliche Schulen – insbesondere berufsbildende Schulen – müssen sich
vom praxisfernen Fächerunterricht trennen und in regionale Netzwerke ein-
gebunden werden. Sie eignen sich allerdings nicht für die Federführung der
Netzwerke, weil weder ihre Organisation noch die Qualifikation ihrer Fach-
kräfte den Anforderungen der Wirtschaftsbetriebe entspricht. Diese Rolle kann
besser von freien Bildungsträgern übernommen werden, die sich auf dem Feld
der Qualifizierung für den Arbeitsmarkt auskennen.

Dadurch unterscheiden sich die Berufsschulen von den Trägern der beruflichen
Weiterbildung. Letztere sind nicht an die Ordnungsmittel gebunden, die für die ein-
heitliche Beruflichkeit erstellt wurden. Selbst im Rahmen der Umschulung wird zwar
auf die im Allgemeinen normativ wirkende formale Abschlussprüfung vorbereitet,
aber es bleibt auch noch Zeit, das Praxistraining auf die Anforderungen für den Beruf
einzuschieben. Dabei helfen die intensiven Beziehungen zu regionalen Arbeitgebern,
die das Qualifizierungsnetzwerk bereits heute mit Praktikumplätzen unterstützen.

Vielleicht ist der wesentlich Vorteil der freien Bildungsträger, dass sie nicht der Schul-
aufsicht und dem Beamtenrecht unterliegen. So können sie Praktiker einsetzen, wo
diese gefragt sind und für Mitarbeiter/innen, die den Anforderungen nicht gerecht
werden, andere Einsatzmöglichkeiten vorsehen. Sie müssen sich am Markt bewähren,
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und der fordert wohl zu Recht immer stärker die "Vermittlung in Arbeit". An dem
Grad dieser Zielerreichung müssen sich die Bildungsträger messen lassen.

Nun kann man den Berufsschulen nicht zum Vorwurf machen, dass sie ihren Auftrag
ernst nehmen, den von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Rahmenlehrplan
umzusetzen, aber wenn dessen Forderung nach einer handlungsorientierten Didaktik
bis heute nur in Ansätzen Folgen gezeigt hat, dürfen Bedenken geäußert werden,
denn man darf sich ja offenbar mit dem Verweis auf die Methodenfreiheit weiterhin
einer Didaktik des Belehrens bedienen. Dann sollte es aber nur konsequent sein,
wenn man die Veränderungsnotwendigkeit zunächst in der Berufsschule selbst sucht.
Die Federführung für eine regionale Innovationseinrichtung, die sich an den Erfor-
dernissen sich verändernder Wirtschafts-, Sozial- und nicht zuletzt Arbeitsstrukturen
orientieren muss, werden wohl nur die seriösen freien Weiterbildungsträger überneh-
men können.
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6.7 Berichterstattung aus dem Forum II
"Berufsbildungsnetzwerk in der Region"

Dietmar Fröhlich
Schulleiter der Gewerbeschule I in Lübeck

Die Moderation dieses Forums wurde geleitet von Herrn Dieter Hölterhoff,
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.

Der gestrige Tag hatte den Schwerpunkt "Zielsetzung für Berufsbildungsnetzwerke"
in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Zu diesem Schwerpunkt haben
Prof. Dr. Felix Rauner, Institut für Technik und Bildung der Universität Bremen, mit
seinem Beitrag "Überlegungen aus der Wissenschaft: Berufspädagogische und berufs-
bildungspolitische Begründung für die Implementation von Berufsbildungsnetzwer-
ken in die Region", Dr. Karl Wilbers, Institut für Wirtschaftspädagogik der Universi-
tät St. Gallen mit seinem Beitrag "Hinweise aus der Netzwerksforschung: Grundsätz-
liche Aspekte bei der Schaffung von Netzwerken, Probleme und Lösungsmöglich-
keiten" und Frau Carla-Maria Cremer, Referentin im Wirtschaftsministerium des
Landes Schleswig Holstein mit ihrem Betrag "Aus der Praxis: Erfahrungen mit Wei-
terbildungsverbünden" den aktuellen Stand der jeweiligen Bildungsfachbereiche in-
haltlich diskutiert.

Die Zielsetzung der Berufsbildungsnetzwerke muss im Spannungsfeld der Vorgaben
aus dem Bereich der Bildungspolitik und den Vorgaben aus dem Bereich von Wirt-
schaft und Politik definiert werden.

Zielsetzung 
für 

Berufsbildungs-
netzwerke

Problem 
Vorgaben aus 

Bildungspolitik

Problem 
Vorgaben aus

Wirtschaft/
Politik

Identifizierung von 
Problembereichen
- Übergangsproblematik
- Differenzierungen
- Kooperation
........

Einbindung berufsbildender Schulen in regionale 
Bildungsnetzwerke zur qualitativen und quantitativen 

Verbesserung der Berufsausbildung
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Prof. Rauner sieht die berufsbildenden Schulen als Innovationsträger als derzeit un-
terbewertet. Sie stehen mit der Berufsschule als ihrem Kernbereich ein wenig abseits
von regionalen Innovationsmilieus. Durch eine Theoretisierung (Dekontextuierung)
der Ausbildungsinhalte haben sich die berufsbildenden Schulen in den letzten 100
Jahren weit von der Arbeitswelt und den berufsförmig organisierten Arbeitsprozessen
entfernt. Die Lernfelddiskussion zeigt die Schwierigkeiten, diese Entwicklung wieder
zurückzunehmen.

Da dem regionalen Innovationswettbewerb eine zunehmend größere Bedeutung zu-
kommt, ist es erforderlich, die Berufsbildung stärker zu regionalisieren. Sie muss kon-
sequent kontextbezogen ausgestaltet werden und ein breit angelegtes regional diffe-
renziertes Bildungsangebot eröffnen. Diese Entwicklung fordert die Etablierung eines
regionalen/kommunalen Berufsbildungsdialoges.

Die berufliche Bildung sollte daher in ihrem Zusammenhang von beruflicher Erst-
ausbildung und Weiterbildung als 3. Säule des Bildungssystems etabliert werden, so
dass sie sich besser in den Prozess des lebenslangen Lernens einfügt. Dies bedeutet in
letzter Konsequenz, die berufsbildenden Schulen aus der bestehenden Schulverfas-
sung herauszulösen. Die Potenziale der berufsbildenden Schulen als lokale Innovati-
onsträger müssen "entfesselt" werden. Es bedarf einer eigenständigen gesetzlichen
Grundlage für die berufliche Bildung in ihrem Zusammenhang von beruflicher Erst-
ausbildung (an berufsbildenden Schulen) und der beruflichen Weiterbildung (Regio-
nale Berufsbildungszentren).

Die Forderung nach einem Bundesrahmengesetz zur Etablierung der beruflichen
Weiterbildung als 4. Säule des Bildungssystems sollte daher überdacht werden, da die-
ser Schritt die Abschottung zwischen Erst- und Weiterbildung weiter verstärken
könnte.

Das Lehrpersonal zukünftiger Berufsbildungszentren sollte sich aus drei Säulen zu-
sammensetzen:

- Diplom-Berufspädagogen für die beruflichen Fachrichtungen (kein Anhängsel an
andere Diplomstudiengänge),

- Berufsbildungs-Dozenten (Master Degree),

- Lehrbeauftragte.
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Dr. Karl Wilbers erkennt für die Bildungsdiskussion in Deutschland die Notwendig-
keit einer Erörterung ganzheitlicher Ansätze - neuer Formen des Zusammenlebens in
Gesellschaft und Wirtschaft, mit klaren Innovationsschwerpunkten. Die Weiterent-
wicklung der deutschen Berufsbildung erfordert abgestimmte Innovationen mit kla-
ren Visionen und inkrementellen Implementationsschritten.  Die regionalen Bil-
dungsnetzwerke müssen relevante pädagogische und ökonomische Zielsetzungen ver-
folgen, wie:

"Neue Formen des Zusammenlebens in Gesellschaft und Wirtschaft in der Form ei-
ner ganzheitlichen Gestaltung"
Dazu gehören:

- Mehrere Infrastrukturen: politisch/ökonomisch (Steuerung/Management,
Politikproduktion) & sozial (Vertrauen) & IT- und Wissensinfrastruktur

- Mehrere Lenkungsebenen (nicht "nur" Schule vor Ort)
- Mehrere Ansatzpunkte: Strategien/Strukturen/Kulturen & Prozesse
- Interinstitutionell & intrainstitutionell.

Dazu gehören weiter klare Innovationsschwerpunkte wie:
- Komplementäre Erprobungen in den einzelnen Gestaltungsebenen
- Bildung von Veränderungssequenzen (z.B. Autonomie vor QM)
- Klares Anknüpfen an (internationale) Erfahrungen
- Systematische Vernetzung der Erfahrungen.

Die Entwicklung ganzheitlicher Steuerungsmodelle für die Lenkungsstruktur regio-
naler Bildungsnetzwerke leidet häufig unter der mangelhaften Flexibilität der zustän-
digen Ministerien. Das daraus entstehende Regularisierungsvakuum befördert leider
nicht die für die Entwicklung der Berufsbildungsnetzwerke notwendige stärkere Ko-
operation. Die soziale Infrastruktur der Berufsbildungsnetzwerke in Deutschland
entwickelt sich in Ermangelung von regulierenden Anweisungen zu einer "Vertrau-
enskultur". Wenn keine Vertrauensbasis zwischen den agierenden Partnern besteht,
wird die Gestaltung der Bildungsnetzwerke fundamental erschwert. In einer solchen
Situation stellt sich grundsätzlich die Frage der Rahmenbedingungen für das notwen-
dige Wissensmanagement und die Konzeptentwicklung.

Frau Carla-Maria Cremer berichtet aus der Praxis der Weiterbildungsverbünde in
Schleswig-Holstein. Der Bereich der Weiterbildung als 4. Säule im Bildungssystem ist
der im Lande größte Bildungsbereich und soll es auch in Zukunft bleiben. Das Wei-
terbildungskonzept des Landes wird seit 10 Jahren beraten.
Die Anforderungen an den Netzwerksaufbau der Weiterbildungsverbünde  zeigen sich
in folgenden Thesen:
- Netzwerke brauchen Zeit ....
- Netzwerke brauchen Konsens, Freiwilligkeit, einen Anreiz, ein definiertes Arbeits-

programm, das von staatlicher Seite beachtet werden muss.
- In Netzwerken müssen Unterschiede respektiert werden, Offenheit gelten, wechsel-

seitig Leistungen eingebracht werden, konkrete Vereinbarungen geschlossen werden,
erfahrbarer Nutzen möglich sein, Verbindlichkeit herrschen.
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- bestehende regionale Netzwerke haben Vorrang vor der Etablierung neuer Netz-
werke.

Das Anreizsystem des Landes Schleswig-Holstein hat zur Gründung von 10 Weiterbil-
dungsverbänden geführt. Die Finanzierung ist bis 2006 gesichert und erfolgt im Ver-
hältnis 70% Land zu 30% Eigenmittel der Teilnehmer in der Form von Personalkos-
ten. Für eine Verstetigung der Entwicklung lassen sich folgende Punkte formulieren:

Ø Es muss eine klare Zielsetzung für den Verbund /das Netzwerk formu-
liert werden, die alle   Beteiligten (Betriebe, Schulen, Kammern, Verbän-
de) überzeugt und Nutzen verspricht. Die Akzeptanz der Beteiligten un-
tereinander muss vor Konkurrenz stehen.

Ø Die regionalen, strukturellen Besonderheiten (Betriebe, Schulen, Verbän-
de, Personen, etc.) müssen berücksichtigt werden.

Ø Es müssen Grundsätze und Regeln für die Funktion und Organisation
des Netzwerkes / der Verbünde festgelegt werden, die von den Beteilig-
ten akzeptiert werden und klar/einfach sind.

Ø Der Aufbau des Netzwerkes / der Verbünde bedarf erheblicher Kraftan-
strengung / Arbeit und finanziellen Aufwandes (Anstoß-Finanzierung).

Ø Es bedarf einer von den Beteiligten (Betriebe, Schulen, Kammern,
etc.)akzeptierten moderierenden Instanz, die eine gewisse Leitfunktion
ausübt, die "Fäden in der Hand" behält, auftretende Probleme einer Lö-
sung zuführen kann.

Ø Die moderierende Instanz muss Vertrauen schaffen zwischen Institutio-
nen und Personen, das Binnenverhältnis der Verbünde soll durch Koope-
ration, nicht durch Konkurrenz bestimmt sein.

Der Regionsbegriff bestimmt sich für die Weiterbildungsverbünde aus den bestehenden
sozialen Strukturen und lokalen Verbindungen - so wie die Menschen sich "bewegen". Die
Weiterbildungsverbünde sollen auf Dauer Bestand haben. Das öffentliche Interesse an
diesen Institutionen muss höher bewertet werden, als finanzpolitische Bedenken (trotz
degressiver Bundesförderung). Gute Arbeit muss belohnt werden!

In der abschließenden Diskussionsrunde hat Herr Fechner, IHK-Lübeck die Frage der
vertikalen Ausbreitung der Netzwerke gestellt. Sollen alle Weiterbildungsträger einbezogen
werden?   Welche Rolle sollen / können die Berufsbildungsausschüsse übernehmen?

Dr. Wilbers fragt in diesem Zusammenhang nach den Modernisierungsmöglichkeiten
bestehender Institutionen wie z.B. des Berufsbildungsausschusses.

Prof. Rauner weist auf bestehende Strukturprobleme hin:
- Die dramatischen Probleme beim Übergang Schule-Berufsausbildung, die er als Sperr-
schicht zwischen der Sek I  und der Berufsschule darstellt.
- Die Dualität des deutschen Ausbildungssystems hat nicht zur Kooperation der Dualpart-
ner geführt.
- Es bestehen erhebliche Übergangsprobleme zwischen Schule und Hochschule.
- Weiterbildungsnetzwerke erzeugen den "Mythos Weiterbildung"; außerbetriebliche
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Weiterbildung als Instrument zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit das System
funktioniert nicht!

Herr Spelberg, vom ZdH, hinterfragt den Begriff "Kompetenzzentren", der in der
gegenwärtigen Diskussion für moderne Berufsschulorganisationen benutzt wird und sieht
eine solche Bezeichnung als weit über das hinaus gehend, was Berufsschulen bisher als
Leistungen in Weiterbildungsnetzwerke eingebracht haben. Er sagt: "Berufsschulen sollen
Kompetenzzentren sein? Wofür?"

Prof. Rauner:
Die Berufsschulen leisten Wissenschafts- und Technologietransfer, so wie die ÜAZ als
Handwerksinnovationszentren Technologietransfer leisten.
Die Berufsschulen als Bildungseinrichtungen müssen aus der "Schulgesetzfesselung"
befreit werden, es müssen Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen werden. Durch die
gegenwärtige Alltagsroutine in den Berufsschulen kommt es zu einer Dequalifizierung der
Berufsschullehrer.
Die Berufsschulen müssen mit ihren Potentialen in die gemeinsame Arbeit der Bildungs-
träger eingebunden werden.

Dr. Wilbers fordert offene Strukturen für Berufsbildungsnetzwerke in lernenden Re-
gionen.
In Kompetenzzentren können Prozesselemente ausgelagert werden, wie z.B. Betriebs-
beratung oder auch öffentliche Bildungsaufträge.
Frau Cremer sieht die Stellung der Berufsschulen als gleiche unter gleichen. Die Selb-
ständigkeit der Berufsschulen soll gefördert werden.

Am heutigen  2. Tag waren als Referenten anwesend:

Herr Günther Pirschl, Wirtschaftsverband Wilhelmshaven, mit dem Thema "Versteti-
gung des Lernortverbundes aus dem bestehenden Modellversuch GOLO in Wilhelms-
haven"
Zu diesem Themenbereich lassen sich folgende Thesen darstellen:

- Regionales Kompetenzzentrum können wir nur gemeinsam werden.
- Vernetzung muss auf allen horizontalen Ebenen und in vertikaler Richtung
  geschehen.
- Eine Entwicklung hin zu einem Kompetenzzentrum erfordert eine "andere"
  Berufsschule.

Frau Elisabeth Wurzer, Projektleiterin des Überbetrieblichen Ausbildungszentrums
Wittlich zusammen mit Herrn Martin Müller, Leiter der beruflichen Schule Wittlich
mit dem Thema: "Das ÜAZ und die Berufsschule Wittlich als Partner im regionalen
Kompetenzzentrum".

Zu diesem Themenbereich lassen sich folgende Thesen darstellen:
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- Ein Beispiel einer zentralen Lehr- und Lernplattform: Von der herkömmlichen
  berufsbildenden Schule zum mediengestützten Kompetenzzentrum der
  Region
- Berufsbildungsnetzwerke müssen regional verwurzelt sein und Ressourcen sowie

    Kompetenzen teilen
- Berufliche Schulen müssen sich ebenfalls permanent weiterentwickeln, um
  die Weiterbildungsbedarfe der Nachfrager (Schüler, Betriebe, Individuen etc.)

    bedarfsgerecht und praxisorientiert decken zu können
- Bereits existierende Netzwerke nutzen.

Anette Morhard, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerkes der Thüringischen
Wirtschaft und Herr Jürgen Bischoff von der Deutschen Angestellten-Akademie mit
dem Thema: "Kooperationspotentiale von privaten Weiterbildungseinrichtungen in
Bildungsnetzwerken".

Zu diesem Themenbereich lassen sich folgende Thesen darstellen:

- Regionale Kompetenzzentren können zur wirtschaftlichen Entwicklung einer
Region beitragen, wenn die Akteure durch ihre Beteiligung gleichermaßen pro-
fitieren (win-win-Situation).

- Unter der Zielsetzung der Strukturentwicklung sind regionale Kompetenzzent-
ren auf die Beteiligung der regionalen Entscheidungsträger in Wirtschaft und
Verwaltung angewiesen.

- Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort für die Notwendigkeit, die Berufsbil-
dung auf neue Beine zu stellen. In diesem Zusammenhang ist die über die
Ordnungsmittel geregelte Berufsausbildung unverzichtbar. Sie stellt aber ledig-
lich den Einstieg in die Bildung für die Lebenslange Berufstätigkeit und Berufs-
fähigkeit dar.

- Öffentliche Schulen – insbesondere berufsbildende Schulen – müssen sich
vom praxisfernen Unterricht trennen und in regionale Bildungsnetzwerke ein-
gebunden werden. Sie eignen sich allerdings nicht für die Federführung der
Netzwerke, weil weder ihre Organisation noch die Qualifikation ihrer Fach-
kräfte den Anforderungen der Wirtschaftsbetriebe entspricht. Diese Rolle kann
besser von freien Bildungsträgern übernommen werden, die sich in dem Feld
der Qualifizierung für den lokalen Arbeitsmarkt auskennen.

Die Referenten aller drei Themenbereiche berichten von positiven Erfahrungen in
ihrer Arbeit. Frau Morhard prägte den die Entwicklungssituation kennzeichnen-
den Satz: "Vertrauen ist das Schmiermittel der Netzwerke."




